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B.

Die Empfehlungen und ihre Begründung

Bei der Ausarbeitung der Empfehlungen ist der Wissenschafts¬
rat von folgenden grundsätzlichen Überlegungen ausgegangen:
Es ist nach dem Verwaltungsabkommen nicht Aufgabe des
Wissenschaftsrates, ein eigenes System einer Hochschulreform
zu entwickeln. Er hat aber zu Einzelfragen der Hochschulreform
Stellung genommen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben
notwendig war. Viele Probleme des Ausbaus der Hochschulen,
etwa das der Zahl der erforderlichen Lehrstühle im Zusammen¬
hang mit der jetzigen und künftigen Zahl der Studenten, das
der zweckmäßigen Größe von Instituten oder Hörsälen, führen
zu einer Reihe grundsätzlicher Überlegungen. Sie können daher
nicht ohne einen Blick auf Gestalt und Funktion der wissen¬
schaftlichen Hochschulen als Ganzes gelöst werden.
Die Hochschulen müssen Bewährtes wahren, zugleich aber die
Aufgaben erfüllen, die ihnen erst im Laufe der neueren Ent¬
wicklung erwachsen sind: sie müssen der Spezialisierung der
Wissenschaft Rechnung tragen, und sie haben vor allem eine
ungleich größere Zahl von Studenten auszubilden als früher.
Nicht die Aufgaben selbst sind neu, aber ihr Gewicht ist schwe¬
rer geworden. Zugleich haben sich die Bedingungen geändert,
unter denen sie früher gelöst werden konnten. Die Hochschule
muß damit rechnen, daß sie bei vielen ihrer jungen Studenten
erst diejenigen geistigen Voraussetzungen schaffen muß, die
sie befähigen, unter den Bedingungen des deutschen Hoch¬
schulwesens fruchtbar zu arbeiten.

Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß auch unter den heuti¬
gen Verhältnissen der Versuch gemacht werden muß, fachliche
Ausbildung und menschliche Bildung zu vereinen, und daß die
wissenschaftliche Ausbildung so gestaltet werden kann, daß
sie zugleich ein Bildungswert ist. Die Hochschule kann sich
nicht auf Wissensübermittlung beschränken. Auch können wir
nicht empfehlen, die Ausbildung von hochbegabten und durch¬
schnittlich begabten Studenten institutionell zu trennen. Die
Hochschule sollte auch heute jedem ihrer Studenten die Mög¬
lichkeit zur Begegnung mit der lebendigen Wissenschaft bieten.

Der Wissenschaftsrat hat seine Aufgabe darin gesehen, die für
die Verwirklichung dieser Vorstellungen notwendigen Voraus¬
setzungen zu nennen.
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Die Organisationsformen, die die Hochschulen zur Erfüllung
ihrer heutigen Aufgaben entwickeln müssen, bergen die Ge¬
fahr in sich, zu Hierarchien zu entarten. Die Vorschläge des
Wissenschaftsrates sollen demgegenüber den Gedanken, daß
die Hochschule eine Gemeinschaft gleichberechtigter Gelehrter
ist, wieder zur Geltung bringen und dazu beitragen, jedem
Gelehrten, der ihr angehört, selbständige wissenschaftliche
Arbeit zu ermöglichen.

Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, daß die Verwirklichung
der folgenden Empfehlungen eine wesentliche Verbesserung
der augenblicklichen Verhältnisse erst anbahnen kann. Bei
manchen Fakultäten handelt es sich immer noch darum, den
Nachholbedarf zu befriedigen. Zudem werden die Studenten¬
zahlen weiterhin beträchtlich steigen und somit dem mit dem
Ausbau erreichbaren Fortschritt für eine Reihe von Jahren
immer noch vorauseilen. Der Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen kann nicht in wenigen Jahren abgeschlossen wer¬
den. Er wird weitere Planungen erfordern, die die künftige
Entwicklung berücksichtigen.

B. I. Entwicklung oder Beschränkung der Forschung
an den wissenschaftlichen Hochschulen?

Bei seinen Überlegungen hat der Wissenschaftsrat insbesondere
die Frage geprüft, ob Forschung und Lehre als Einheit an der
Hochschule verbleiben können und ob die große Zahl der
Studenten von den Hochschulen aufgenommen oder ob Zulas¬
sungsbeschränkungen eingeführt werden sollen.

1.1. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Organisation in ande¬
ren Ländern hat an den deutschen Hochschulen im 19. und 20.
Jahrhundert niemals eine strenge Trennung von Forschung und
Lehre bestanden. Sie haben immer gleichzeitig beide Aufgaben
wahrgenommen. Im Laufe unseres Jahrhunderts, insbesondere
seit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahre
1911 (der heutigen Max-Planck-Gesellschaft), sind neben die
Universitäten jedoch Institute getreten, die ausschließlich der
Forschung dienen.

I. 2. In der Diskussion über die Entwicklung der Hochschulen
ist erörtert worden, ob es nicht richtiger sei, den Hochschulen
im wesentlichen Unterrichtsaufgaben zuzuweisen, Forschung an
ihnen aber höchstens insoweit zu fördern, als sie in unmittel¬
barem Zusammenhang mit den Unterrichtsaufgaben steht.

Trennung von
Forschung und
Lehre
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Die Vertreter dieser Ansicht haben geltend gemacht, die Hoch¬
schullehrer seien — jedenfalls unter den gegenwärtigen Ver¬
hältnissen — so stark durch Unterrichts- und Verwaltungsauf¬
gaben in Anspruch genommen, daß sie sich, mindestens in den
„Massenfächern", der Forschung nicht so widmen könnten, wie
es für eine schöpferische Pflege der Wissenschaft wünschens¬
wert und erforderlich ist.

Eine weitere Schwierigkeit, die aus der Verbindung von For¬
schung und Lehre an den wissenschaftlichen Hochschulen
erwächst, liegt darin, daß die Gestaltung des Lehrprogramms
und die Entwicklung der Forschung nicht notwendig unter dem
gleichen Anspruch stehen. Während es für die Forschung viel¬
fach erforderlich ist, ein Fach in sehr differenzierte Sachgebiete
aufzugliedern und diese intensiv zu pflegen, widerspricht die
Aufnahme zu vieler spezieller Fächer in die Ausbildungsgänge
an den Hochschulen und vor allem in die Abschlußprüfungen
den Erfordernissen eines sinnvollen akademischen Unterrichts.
Diese Spannung zwischen den Notwendigkeiten der Lehre und
der Forschung gilt es auszugleichen. Betrachtet man aber die
Studien- und Prüfungsordnungen einzelner Fakultäten, so kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß einer Lösung der
Schwierigkeiten oft durch eine Erweiterung des Unterrichts¬
stoffes und der Fächer in den Prüfungsbestimmungen ausge¬
wichen wird. Die häufig beklagte stoffliche Überlastung der
Ausbildungsgänge ist zum Teil hierdurch zu erklären.

I. 3. Gewichtige Gründe sprechen jedoch gegen eine Trennung
von Forschung und Lehre. Beide würden hierbei schweren
Schaden erleiden. Eine lebendige Lehre erhält starke Impulse
aus der Forschungsarbeit des Lehrenden. Eine Beschränkung
der Forschung auf die jeweiligen Lehrgegenstände aber ist
schwer denkbar. Andererseits würde die Forschung bei einer
Trennung der beiden Aufgaben die Anregungen entbehren, die
dem Gelehrten aus der zusammenhängenden Darstellung von
Forschungsergebnissen in der Vorlesung und aus ihrer Diskus¬
sion in Seminaren und Kolloquien erwachsen.
Ein wesentliches Merkmal der deutschen Hochschulen, daß
nämlich dem Studenten die Möglichkeit gegeben ist, in den
höheren Semestern unmittelbar an der Forschung teilzunehmen,
würde ebenfalls verlorengehen. Auch die Auswahl des wissen¬
schaftlichen Nachwuchses würde erschwert. Sind Forschung und
Lehre an den Hochschulen verbunden, so steht der Forschung
unmittelbar ein großes Reservoir von Nachwuchskräften zur
Verfügung. Der Forscher, der zugleich Leiter eines Instituts und

Verbindung
von Forschung
und Lehre
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akademischer Lehrer ist, kann unter den Studierenden die¬
jenigen auswählen und fördern, die für die wissenschaftliche
Arbeit gegeignet sind.*

Die Hochschulen werden aber auch viele tüchtige Lehrkräfte
verlieren, wenn sie ihnen nicht ausreichende Möglichkeiten zur
Forschung bieten. Das gilt im besonderen für die Technischen
Hochschulen, die ihren Lehrkörper aus Forschern ergänzen, die
sich in der Praxis bewährt haben.

Die Trennung von Forschung und Lehre gefährdet demnach die
Auswahl des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Ausbildung
der Studenten und den Gehalt des wissenschaftlichen Unter¬
richts.

Auch der Gesichtspunkt rationeller Nutzung der in Deutschland
für die wissenschaftliche Forschung gegebenen Möglichkeiten
spricht dafür, die Forschung an den Hochschulen zu erhalten
und auszubauen. Die vorhandenen Forschungseinrichtungen
außerhalb der Hochschulen würden — auch bei großzügigem
Ausbau — nicht ausreichen, um der Forschung in allen ihren
Zweigen zu genügen. Wollte man Forschung und Lehre trennen,
so müßte man ungefähr so viel Forschungsinstitute schaffen,
wie jetzt Universitätsinstitute bestehen, während gleichzeitig
die vorhandenen Hochschulinstitute verkümmerten und ein
großes Potential verfallen würde. Das ist unvertretbar.

I. 4. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß die Forschung an
den Hochschulen wieder in die Lage versetzt werden muß, sich
zu behaupten und zu entfalten. Die Folgerungen im einzelnen
werden weiter unten dargelegt. Allgemeine Gesichtspunkte sind
aber schon hier zu erörtern.

B. II. Grundsätze der Koordination im Ausbau der wissenschaft¬
lichen Einrichtungen der Hochschulen

II. 1. Die wissenschaftlichen Hochschulen insgesamt müssen als
Träger von Forschung und Lehre der Entwicklung der modernen
Wissenschaft in ihrer ganzen Breite Raum geben. Das bedeutet
aber nicht, daß jede Hochschule alle Wissensgebiete pflegen
müßte. Die Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert ist mit der
Gründung selbständiger Technischer Hochschulen und von

* Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß das Zentralinstitut für kernphysika¬
lische Forschung in Saclay bei Paris, das zunächst ausschließlich als Forschungs¬
institut geplant und aufgebaut war, nach einigen Jahren die Verbindung mit der
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne suchte und sich eine Lehrabteilung
eingegliedert hat.
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Instituten, die ausschließlich der Forschung dienen, schon über
diese Konzeption hinweggegangen. Aber auch andere Gründe
— finanzielle Rücksichten, Ausgliederung hochspezialisierter
Wissensgebiete, beschränkte Zahl von Forschern in einzelnen
Disziplinen — sprechen dagegen, das Prinzip der Vollständig¬
keit in allerr zum Leitsatz zu machen. Allerdings sollte es keine
Fachrichtung geben, die nicht an einer oder mehreren Hoch¬
schulen gepflegt wird. Somit ergibt sich die Notwendigkeit,
Schwerpunkte zu bilden und die Pflege bestimmter Sonder¬
gebiete auf einzelne Hochschulen zu beschränken. Gerade aber
wenn man die Berechtigung dieses Grundsatzes anerkennt, ist
es um so mehr erforderlich, einen Grundbestand an Disziplinen
festzulegen, der an jeder Hochschule oder Fakultät vertreten
sein muß. Der Wissenschaftsrat hat sich bemüht, solche Modelle
für die einzelnen Fakultäten aufzustellen (vgl. Abschnitt B. VIII).
Mit der Festlegung dieses Grundbestandes, der häufig über die
jetzt vorhandenen Einrichtungen hinausgeht, will der Wissen¬
schaftsrat den Gedanken der Universalität der Hochschulen in
dem auch heute noch möglichen Maß verwirklichen.

Der Rahmen dieses Grundbestandes ist weit genug gespannt,
um durch eine sachgerechte Berufungspolitik und durch eine ent¬
sprechende Ausgestaltung der Hochschuleinrichtungen den ver¬
schiedenen Arbeitsmethoden und Zielsetzungen innerhalb der
Grunddisziplinen Rechnung zu tragen. Dies kann durch ent¬
sprechende Akzentuierung der vorhandenen Lehrstühle, In¬
stitute und Seminare geschehen.

Akzentuierungen solcher Art werden vielfach ein enges Ein¬
vernehmen verschiedener Fakultäten erfordern, insbesondere
in den Fällen, in denen der Wissenschaftsrat die gleichzeitige
Vertretung wichtiger, vielgliedriger Fächer in zwei Fakultäten
derselben Hochschule empfiehlt (Beispiele aus dem naturwis¬
senschaftlichen Bereich: Biochemie bzw. Physiologie, Chemie,
Genetik und Mikrobiologie, die sowohl in der mathematisch¬
naturwissenschaftlichen wie in der medizinischen Fakultät ver¬
treten sein sollen).

Grundbestand
jeder Fakultät

Akzentuierun¬
gen

Fakultäts¬
grenzen

II. 2. Schwerpunkt- und Sondergebiete werden sich nur dann
fruchtbar entwickeln können, wenn sie an bestimmten Hoch¬
schulen kontinuierlich gepflegt werden.

Manche Lehrstühle haben im Laufe der Zeit durch ihre Inhaber
und durch eine zielbewußte Berufungspolitik eine besondere
Ausprägung und Richtung erhalten. Dabei sind von den Lehr¬
stuhlinhabern oft wertvolle Sammlungen und Bibliotheken für

Schwerpunkt-
und Sonder¬
gebiete
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Spezialrichtungen aufgebaut worden. Wird bei neuen Berufun¬
gen auf den Charakter, den der bisherige Lehrstuhlinhaber
oder schon sein Vorgänger dem Institut gegeben haben, keine
Rücksicht genommen, so drohen diese Spezialeinrichtungen zu
verkümmern. Andererseits darf der Wunsch, Spezialeinrichtun¬
gen weiter nutzen zu können, nicht zur Beibehaltung veralteter
Forschungsrichtungen oder zur Berufung minderqualifizierter
Kräfte führen.

Die Notwendigkeit, die kontinuierliche Pflege von Schwer¬
punkten und Sondergebieten zu sichern, besteht vor allem da,
wo für sie bereits kostspielige und wertvolle Apparaturen und
häufig auch für ihre Bedienung besonders ausgebildete wissen¬
schaftliche und technische Mitarbeiter vorhanden sind.

Daneben ist es erforderlich, bereits bestehende Schwerpunkt-
und Sondergebiete weiterzuentwickeln sowie neue schon im
Ansatz zu fördern. Damit wird verhindert, daß bestimmte
Disziplinen an den deutschen Hochschulen aussterben; durch
Einrichtung der erforderlichen Forschungsstätten wird ermög¬
licht, daß wichtige neue Fachrichtungen an ihnen verankert
werden.

Den Fakultäten und Hochschulverwaltungen fällt die große
Verantwortung zu, diesen Notwendigkeiten durch sachgerechte
Berufungen zu entsprechen.

II. 3. Die Bildung von Schwerpunkten wird für solche Fächer
vorgeschlagen, für die zwar im Grundbestand jeder Fakultät
Lehrstühle bestehen müssen, die aber an einigen Hochschulen
besonders gefördert werden sollten.

Zweck der Die Schwerpunktbildung dient folgenden Zwecken:
Schwerpunkt¬
bildung a) Sie soll die Forschung auf Gebieten sichern und erleichtern,

deren umfassende Pflege mehrere Lehrstühle und eine
größere Zahl besonders vorgebildeter und qualifizierter Mit¬
arbeiter erfordert, die in diesem Maße nicht allen Hoch¬
schulen zur Verfügung stehen können.

b) Sie soll sicherstellen, daß für Forschungsrichtungen, die be¬
sonders hohe Kosten in der Anschaffung und Unterhaltung
von Apparaturen verursachen, an einigen Stellen alle Vor¬
aussetzungen geschaffen werden.

c) Sie soll die Pflege einer Gruppe von Fächern ermöglichen.
So könnte z. B. in der Orientalistik der Ausbau in der Rich¬
tung der Geschichte, der Kunstgeschichte, der Religionswis¬
senschaft usw. erfolgen.
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d) Sie gestattet, den wissenschaftlichen Nachwuchs an einzel¬
nen Stellen besonders intensiv zu fördern.

e) In Einzelfällen soll sie den Wiederaufbau eines in Deutsch¬
land vernachlässigten Faches oder den Aufbau einer noch
nicht gepflegten Disziplin (z. B. der medizinischen Statistik)
einleiten.

Ob der Entwicklung eines Schwerpunktgebietes in personeller
Hinsicht mit Parallel-Professuren oder mit der Kombination
differenzierter Lehrstühle besser gedient ist, hängt von den Er¬
fordernissen des einzelnen Faches ab. Dasselbe gilt für die
Frage, ob einheitliche Institute mit Abteilungen oder eine
Gruppe selbständiger Institute mit verschiedenen Sonder¬
richtungen vorzuziehen sind.

Bei der Empfehlung von Schwerpunktgebieten hat der Wissen¬
schaftsrat vor allem die Tradition von Lehrstühlen und Institu¬
ten und den gegenwärtigen Bestand an Apparaturen und
Sammlungen berücksichtigt, die entweder bereits zu einer
schwerpunktmäßigen Pflege bestimmter Disziplinen geführt
haben oder hierfür einen Ansatz bieten. Die wissenschaftliche
Entwicklung bringt es mit sich, daß die Bedeutung von Diszi¬
plinen auch schon in kürzerer Zeit wechselt. Die Empfehlungen,
die der Wissenschaftsrat für die Förderung von Schwerpunkten
und Sondergebieten gibt, können nur die gegenwärtigen Ver¬
hältnisse berücksichtigen. Es muß ständig geprüft werden, ob
Anlaß besteht, neue Schwerpunkte zu bilden. Dies kann sich
insbesondere aus der Arbeit der kleinen Forschungsgruppen
(Units), auf die im einzelnen noch eingegangen wird, ergeben.

II. 4. Schwerpunktgebiete werden für solche Fächer vorgeschla- zweck der
gen, die im Grundbestand jeder Fakultät durch Lehrstühle Sondergebiete
vertreten sind. Die Pflege von Sondergebieten dagegen wird
bei Fächern empfohlen, für die diese Voraussetzung nicht gilt.
Es sind wissenschaftlich wichtige Spezialrichtungen, für die nur
an einzelnen Fakultäten Lehrstühle bestehen sollten, die an
den anderen Fakultäten möglicherweise auch gepflegt werden,
dort aber keinen Lehrstuhl erfordern. Die Sondergebiete wer¬
den meist keine kostspieligen festen Einrichtungen verlangen.
Sie müssen daher nicht in dem gleichen Maße kontinuierlich an
einem Ort wahrgenommen werden, wie Schwerpunktgebiete,
sondern können stärkeren Veränderungen unterliegen.

II. 5. Einzelne Zweige der Wissenschaft kann man nicht nur Forschungs-
durch die Entwicklung von Schwerpunkt- und Sondergebieten g™ppen (Units)
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besonders fördern, sondern auch durch die Bildung kleinerer
Forschungsgruppen nach dem Vorbild der in England mit Erfolg
arbeitenden „Units".

Diese dienen insbesondere solchen Forschungsaufgaben, die
über den Rahmen eines Faches, gelegentlich auch den einer
Fakultät hinausgehen. Diese Forschungsaufgaben erfordern die
Zusammenarbeit einer Gruppe von Wissenschaftlern aus ver¬
schiedenen Disziplinen, die mit den bei uns bestehenden For¬
men der Forschungsorganisation häufig nicht erreicht werden
kann.

In Deutschland sind Arbeiten vergleichbarer Art im Bereich der
Geisteswissenschaften in einzelnen Arbeitsgruppen der Akade¬
mien gefördert worden. Auf anderen Gebieten hat es in neuerer
Zeit vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rah¬
men ihres Schwerpunktprogramms, hier auch in Gruppenarbeit,
getan. Ein planmäßiges Verfahren, das zugleich die langfristige
Unterstützung und die Forschung in Gruppen sichert, hat sich
aber bisher bei uns noch nicht ausgebildet.

Bedeutung In England hat der Medical Research Council für solche For¬
der englischen schungsprobleme das System der Units entwickelt. Er richtet

zur Behandlung aktueller wissenschaftlicher Fragen, insbeson¬
dere von Problemen, die im Grenzbereich der Medizin liegen
und die Zusammenarbeit von Forschern verschiedener Diszi¬
plinen erfordern, kleinere oder größere Forschungsgruppen ein.
Eine Gruppe besteht aus einem Leiter, der häufig gleichzeitig
Direktor eines Instituts oder einer Klinik ist, und im Durch¬
schnitt 4 bis 7 wissenschaftlichen Mitarbeitern und Assistenten
der verschiedenen Fachrichtungen sowie dem entsprechenden
technischen Personal. Die Gruppe arbeitet an einer Universität.
Personal- und Sachkosten werden vom Research Council ge¬
tragen. Die Universität stellt die Räume und die Betriebsmittel
(Strom, Gas, Heizung usw.) zur Verfügung. Die Gruppe wird
von vornherein für eine Reihe von Jahren organisiert. Ergibt
die weitere Entwicklung, daß es sich um Probleme handelt, die
einen dauernden Platz in der Forschung beanspruchen müssen,
so wird nach einer gewissen Zeit die Umwandlung der Gruppe
in ein Institut (oder eine Abteilung) der Universität erwogen
und im Benehmen mit ihr durchgeführt. Andernfalls wird die
Gruppe nach Durchführung ihres Forschungsprogramms wieder
aufgelöst. Es handelt sich hier also um eine besonders schmieg¬
same Form der Organisation, die sich gut bewährt hat.

Förderung In der Bundesrepublik käme als Träger für solche Forschungs-
durdr die dfg einheiten in erster Linie die Deutsche Forschungsgemeinschaft
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in Betracht. Dafür müßten ihr besondere Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Wir empfehlen, daß die Deutsche Forschungs¬
gemeinschaft gemeinsam mit den Kultusverwaltungen der
Länder prüft, wie entsprechende Einrichtungen auch in Deutsch¬
land geschaffen werden können.

II. 6. Der Fortschritt der Forschung, vor allem im naturwissen- überregionale
schaftlichen und im technischen Bereich, erfordert mehr denn je Elnrldltun 9 en
überregionale wissenschaftliche Einrichtungen. Auf manche
dieser Forschungsstätten sind die Hochschulen ganz unmittelbar
angewiesen. Die Trägerschaft solcher Institute, deren Charakter
und Form nach ihren Aufgaben wechselt, kann verschieden
sein. Seit 1955 nötigte die Entwicklung der Atomphysik und
Kerntechnik mit ihren kostspieligen Anlagen dazu, neben den
Hochschulinstituten nach Organisationsform und Aufgabe dif¬
ferenzierte Zentren überregionalen Charakters zu schaffen.
Davon wiederum verschieden sind die Institute, die der Ge¬
samtheit der wissenschaftlichen Forschungsstätten dadurch
dienen, daß sie unentbehrlich gewordene Hilfsfunktionen über¬
nehmen. Der Ausbildung dieses Typus hat sich insbesondere
die Deutsche Forschungsgemeinschaft angenommen. Als Bei¬
spiele seien genannt die Tierzuchtanstalt in Hannover, das
Geochemische Laboratorium in Göttingen, das Großrechen¬
zentrum in Darmstadt, die Technische Informationsbibliothek in
Hannover und das Forschungsschiff, das gemeinsam von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Deutschen Hydro¬
graphischen Institut betrieben werden soll. Zu diesem Typus
gehört auch die geplante Dokumentionszentrale.
Man wird erhöhte Aufmerksamkeit aber auch neuen Formen
überregionaler Forschungseinrichtungen widmen müssen, die,
wie das geplante Krebsforschungszentrum in Heidelberg, mit
einer Hochschule verbunden oder als Außenstellen für ganze
Disziplinen geschaffen werden können, z. B. für die Tropen¬
medizin (gemeinsame Station in Afrika) oder für die Astronomie
(Sternwarte auf der Südhalbkugel auf internationaler Basis).

B. III. Erweiterung der Ausbildungsmöglichkeiten an den Hoch¬
schulen für die zu erwartenden Studentenzahlen oder
restriktive Maßnahmen?

III. 1. Wegen der engen Verbindung von Forschung und Lehre
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht allein der For¬
schung dienen, sondern auch die Möglichkeiten der Ausbildung
verbessern. Sie werden aber ohne Zweifel nicht für die Be¬
wältigung der großen Aufgaben ausreichen, die den Hochschulen
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durch die große Zahl der Studierenden gestellt sind. Hier bleibt
nur die Wahl, entweder die Studentenzahlen durch restriktive
Maßnahmen zu verringern oder den Hochschulen durch einen
weiteren Ausbau, der auch den Erfordernissen der Lehre in
vollem Umfange gerecht wird, wieder eine gute wissenschaft¬
liche Ausbildung aller ihrer Studenten zu ermöglichen.
Die voraussichtliche Entwicklung der Studentenzahlen wird aus
den folgenden Überlegungen deutlich.

III. 2. Die Zahl der ein Hochschulstudium anstrebenden jungen
Menschen wird in der Bundesrepublik auch in Zukunft hoch
sein. Mit einem Absinken der Studentenzahl kann daher nicht
gerechnet werden. In den kommenden Jahren wird sie sogar

stärke der Ge- weiter ansteigen. Dies ergibt sich daraus, daß die Geburtsjahr-
burtsjahrgange gänge 1935 bis 1951 besonders stark waren und die Angehörigen

dieser Jahrgänge in den kommenden Jahren die Hochschulen
besuchen werden. Die Stärke der Geburtsjahrgänge von 1930
bis 1956 zeigt die folgende Darstellung.
Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre besuchen 77 bis
78°/o eines Abiturientenjahrganges die wissenschaftlichen
Hochschulen, zum überwiegenden Teil bereits im Jahr der Ab¬
legung der Reifeprüfung, zu einem kleineren Teil in den darauf¬
folgenden Jahren. Hinzu kommen diejenigen Studienbewerber,
die nicht über das Abitur, sondern auf einem anderen Wege
die Berechtigung zum Hochschulstudium erworben haben, und
die Studenten aus der sowjetisch besetzten Zone.

zukünftige Die Zahl der Studenten wird also in den nächsten Jahren noch
studentenzahi erheblich ansteigen, wenn keine restriktiven Maßnahmen er¬

griffen werden. Später wird möglicherweise ein leichter Rück¬
gang eintreten, dem jedoch wiederum ein weiteres Ansteigen
folgen wird. Die Meinungen darüber, mit welchen Höchstzahlen
zu rechnen ist, gehen auseinander. Das Statistische Bundesamt
rechnet mit 260 000 deutschen Studenten im Jahre 1965, die
Kultusministerkonferenz nimmt eine etwas geringere Zahl an.
Nach Berechnungen der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates
wird in diesem Jahrzehnt die Zahl der deutschen Studenten im
Jahre 1964 mit etwa 240 000 einen Höchststand erreichen.*
Dazu kommen die ausländischen Studenten.

Welcher dieser Schätzungen man auch folgen mag: es ist damit
zu rechnen, daß die Zahl der Studenten in den nächsten Jahren
noch beträchtlich über den gegenwärtigen Stand hinausgehen
und, soweit abzusehen, nicht wieder unter ihn sinken wird.

• Vgl. Tabelle 8 des statistischen Anhangs.
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Stärke der Geburtsjahrgänge 1930 bis 1958 im Bundesgebiet
und in Berlin (West)

(Stand: 31. Dezember 1958)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Anzahl der Abiturienten im Bundesgebiet und
Berlin (West) 1950 bis 1975

" 19»' I ' I I 1955I I I ' I isco1 1 I ' >IMi> I I ' I 1970■ I ' ' HbtS

Quellen: 1950—1959Statistisches Bundesamt; 1960—1965Schätzung des Statistischen Bundesamtes;
1966—1975Schätzung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates
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der Studenten¬
zahl

Beschränkung III. 3. Angesichts dieser Entwicklung liegt die Frage nahe, ob
nicht — sei es als Dauerlösung, sei es für eine vorübergehende
Zeit — Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Studenten¬
zahl zu beschränken und z. B. etwa auf der gegenwärtigen
Höhe zu halten.

Als solche Maßnahmen kämen in Betracht:

in erster Linie der numerus clausus,
in zweiter Linie ein System von Prüfungen, das die den
Anforderungen nicht gewachsenen Studenten zwingt, die Hoch¬
schule wieder zu verlassen.

Für beide Systeme gibt es Beispiele im Ausland. Ein numerus
clausus wird in England angewendet; scharfe Ausleseprüfungen
nach einer Bewährungszeit werden in den großen amerikani¬
schen Universitäten durchgeführt.

Die Befürworter solcher Beschränkungen führen u. a. folgende
Gründe an:

— den Hochschulen sei es unmöglich, bei dem heutigen Stand
ihrer Lehrkörper allen Studienbewerbern eine angemessene
Ausbildung zu vermitteln;

— es drohe ein akademisches Proletariat zu entstehen, insbe¬
sondere im Falle eines Rückschlages in der wirtschaftlichen
Entwicklung;

— die Erfahrung lehre, daß viele Ungeeignete die Hochschule
besuchen und damit das Leistungsniveau herabdrücken;

— es sei unmöglich, in angemessener Frist Ausbildungsein¬
richtungen zu schaffen, die den Erfordernissen entsprechen.

Gegen Restriktionen werden folgende Gesichtspunkte geltend
gemacht:

— es sei fast ausgeschlossen, eine richtige und gerechte Aus¬
wahl zu treffen, zumal die Abiturientenzeugnisse nicht ver¬
gleichbar sind;

— jede Beschränkung bedeute einen Eingriff in die Freiheit
der Berufswahl;

— eine Berufslenkung durch Zwang sei mit unserer Gesell¬
schaftsordnung unvereinbar;

— es sei schwierig, wenn nicht unmöglich, den Bedarf an Aka¬
demikern eines bestimmten Faches vorauszuberechnen;

— die Absolventen der Hochschulen hätten bisher im allge¬
meinen ohne Schwierigkeit eine Anstellung gefunden.
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III. 4. Nach eingehender Abwägung aller dieser Argumente Erweiterung der
empfiehlt der Wissenschaftsrat, keine Beschränkung des Zu- Ausbiidungs-

Kapazität
gangs zu den Hochschulen einzuführen, sondern Ausbildungs¬
kapazitäten für die zu erwartenden Studenten zu schaffen und
die zur Zeit bestehenden Zulassungs- oder Studienbeschränkun¬
gen zu beseitigen, sobald der Stand des Ausbaus der Hoch¬
schulen dies zuläßt.
Die Bundesrepublik muß als ein demokratisches Gemeinwesen
ihre Bildungseinrichtungen so erweitern, daß sie dem Bedürfnis
aller Volksschichten nach wissenschaftlicher Ausbildung ent¬
sprechen. Als hochindustrialisiertes Land kann sie nicht den
Notwendigkeiten ausweichen, die sich aus der wissenschaftlich¬
technischen Entwicklung ergeben; diese verlangt mehr wissen¬
schaftlich ausgebildetes Personal in Wirtschaft und Verwaltung.
Zwar sind zuverlässige Voraussagen darüber, wie sich der Be¬
darf an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften entwickeln wird,
sehr schwierig. Die Besorgnis aber, die Hochschulen könnten
die Bildung eines akademischen Proletariats heraufbeschwören,
wenn sie alle diejenigen aufnehmen und ausbilden, die studie¬
ren möchten, ist unbegründet. Nach den Beobachtungen der
Fakultäten und nach Auskunft der Arbeitsbehörden besteht zur
Zeit nur in vereinzelten wissenschaftlichen Berufen ein gewisses
Überangebot an jungen Akademikern. Demgegenüber gibt es
eine Reihe von akademischen Berufen, in denen ein ausge¬
sprochener Mangel an Nachwuchskräften besteht. Dies betrifft
vor allem die Disziplinen der Mathematik, Chemie, Statistik,
Ingenieurwissenschaften sowie die meisten Fächer für das Lehr¬
amt an höheren Schulen.
In der Öffentlichkeit ist insbesondere die Frage des Bedarfs an
Diplom-Ingenieuren erörtert worden. Dazu sind Untersuchungen
angestellt worden, die nicht zu einheitlichen Ergebnissen ge¬
führt haben. Die Vorschläge des Wissenschaftsrats zum Ausbau
der Technischen Hochschulen müssen sich daher auf allgemeine
Überlegungen stützen. Es ist anzunehmen, daß der Bedarf an
wissenschaftlich ausgebildeten Ingenieuren steigt, weil die Ent¬
wicklung der modernen Technik in wachsendem Maße eine
wissenschaftliche Durchdringung ihrer Probleme erfordert und
weil der Expansion unserer Wirtschaft, ihrer weltwirtschaft¬
lichen Verflechtung und dem Bedarf der Entwicklungsländer
Rechnung getragen werden muß.
Man kann fragen, ob wenigstens in Fächern, für die man einen
geringeren Bedarf voraussehen zu können glaubt, Zulassungs¬
beschränkungen vorgenommen werden sollten. Auch solche
Maßnahmen begegnen aber schweren Bedenken.
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Beschränkungen der Zulassung, die der Berufsplanung dienen,
sind mit dem Grundsatz des Art. 12 des Grundgesetzes schwer¬
lich vereinbar. Unzweifelhaft stehen sie zu dem Grundgedanken
einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung in Widerspruch.

Zu Bedenken anderer Art führt die Erfahrung, daß sich die
Zahl der Studenten eines bestimmten Faches, wenn auch mit
einer gewissen Verzögerung, der jeweiligen Bedarfslage anpaßt.
So ist z. B. die Zahl der Bewerber für das juristische Studium
im Augenblick wieder gesunken. Diese gesunde Entwicklung
kann durch Unterrichtung der Öffentlichkeit und durch eine
gründliche, sachkundige Berufsberatung gefördert werden. Es hat
sich ferner gezeigt, daß es sehr schwierig ist, Zulassungsbe¬
schränkungen, die sich auf bestimmte Ausbildungszweige er¬
strecken, praktisch durchzusetzen, weil Möglichkeiten der Um¬
gehung bestehen.

Besonders ernst zu nehmen ist der Einwand, die freie Zulassung
könne dazu führen, daß viele unzureichend vorbereitete und
nach ihrer Begabung ungeeignete Studenten zugelassen werden.
Eine Lösung dieses Problems sieht der Wissenschaftsrat aber
nicht in der Einführung einer besonderen Hochschulzugangs-
prüfung neben dem Abitur, sondern in den folgenden Maß¬
nahmen:

1. Die höhere Schule muß ihre künftigen Absolventen so vor¬
bereiten, daß der Abiturient in der Lage ist, ein wissenschaft¬
liches Studium aufzunehmen.

Wir halten uns nicht für berechtigt, hierzu im einzelnen
Stellung zu nehmen, zumal der Deutsche Ausschuß für das
Erziehungs- und Bildungswesen in seinem Rahmenplan* ein¬
gehende Vorschläge vorgelegt hat. Wir müssen aber mit
Nachdruck betonen, daß die zur Zeit geltende Regelung,
nach der das Abiturientenzeugnis ohne jede weitere Prüfung
den Zugang zur Hochschule eröffnet, nur aufrechtzuer¬
halten ist, wenn die höhere Schule unter Aufgabe enzyklo¬
pädischer Ziele um eine vertiefte Bildung ihrer Schüler be¬
sorgt ist (vgl. S. 26).

2. Einer rechtzeitigen Überleitung in einen anderen, den An¬
lagen des einzelnen besser entsprechenden Beruf können
in den Fakultäten Zwischen- oder Vorexamina dienen. Sie
bestehen in vielen Disziplinen bereits jetzt. In anderen sollte
ihre Einführung erwogen werden.

* Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffent¬
lichen Schulwesens, Stuttgart 1959.

Problem der
ungeeigneten
Studenten
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3. Es sollte bald mit aller Sorgfalt geprüft werden, in welchem
Umfange neben den wissenschaftlichen Hochschulen andere,
der praktischen Berufsausbildung unmittelbar dienende, Ein¬
richtungen geschaffen werden können.

B. IV. Errichtung neuer wissenschaftlicher Hochschulen

Der Wissenschaftsrat ist bei seinen Empfehlungen aus den
angeführten Gründen davon ausgegangen, daß die Zahl der
Studenten nicht beschränkt werden soll. Dem widerspricht es
nicht, wenn er für die einzelnen Hochschulen „Richtzahlen für
den Ausbau" vorschlägt. Die Summe der Richtzahlen beträgt etwa
200 000 *. Demnach werden die zur Zeit bestehenden wissen¬
schaftlichen Hochschulen nach Auffassung des Wissenschafts¬
rates erst nach ihrem Ausbau eine Ausbildungskapazität haben,
die gerade der bereits jetzt vorhandenen Zahl der Studenten
gerecht wird. Da die Zahl der Studenten sich aber noch beträcht¬
lich steigern wird, müssen neue wissenschaftliche Hochschulen
gegründet werden.

Eine Erweiterung der bestehenden wissenschaftlichen Hoch¬
schulen, die wesentlich über unsere Vorschläge hinausgeht,
halten wir für nicht vertretbar: Die akademische Selbstverwal¬
tung ist nur möglich, wenn die Zahl der Hochschullehrer nicht
über ein bestimmtes Maß hinauswächst. Die Fakultäten werden
nach unseren Ausbauvorschlägen in Zukunft ohnehin größer
werden und ihre Arbeitsweise wohl der erhöhten Anzahl ihrer
Mitglieder anpassen müssen. Aber für ihre Größe gibt es eine
obere Grenze. Ebenso lassen sich auch die Einrichtungen der
Hochschulen nicht beliebig erweitern und vermehren. Daher
verdient die Gründung neuer Hochschulen den Vorzug.

In der Bundesrepublik bestehen zudem heute weniger wissen¬
schaftliche Hochschulen als vor dem Krieg im Deutschen Reich",
ja auch als vor dem ersten Weltkrieg. Die Bevölkerung der
Bundesrepublik ist aber nahezu ebenso groß wie die des
Deutschen Reiches vor 1914.

Auch die anderen westeuropäischen Länder suchen das Problem
der großen Studentenzahlen nicht allein durch den Ausbau der
bestehenden Hochschulen zu lösen, sondern ebenso durch die

• Vgl. hierzu Tabelle 18 des statistischen Anhangs.

** Das Deutsche Reich hatte 1935 23 Universitäten, 10 Technische Hochschulen und
11 sonstige wissenschaftliche Hochschulen. Demgegenüber hat die Bundesrepublik
mit ihren größeren Studentenzahlen 18 Universitäten, 8 Technische Hochschulen
und 7 sonstige wissenschaftliche Hochschulen.
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Schaffung neuer Hochschulen. In England wurde nach dem
Kriege das University College in North-Staffordshire ge¬
gründet, mit der Planung einer Universität in Brighton hat
man begonnen. Weitere fünf Gründungen werden vorbereitet.
In Frankreich werden nicht nur die Provinz-Universitäten aus¬
gebaut, sondern auch neue Fakultäten und Technische Hoch¬
schulen errichtet. Die Gründung des Institut National des
Sciences Appliquees in Lyon ist bereits abgeschlossen. Mehrere
neue naturwissenschaftliche Fakultäten, die der Entlastung von
Paris dienen sollen, sind geplant. Auch in den Niederlanden
wird, nach der Gründung der Technischen Hochschule in Eind¬
hoven, die Bildung einer neuen Universität vorbereitet.

Die an anderer Stelle wiedergegebenen Vorausberechnungen
über die Entwicklung der Studentenzahl bieten keine ganz zu¬
verlässige Grundlage für die Frage, in welchem Umfang zu¬
sätzliche Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.
Die Berechnungen gehen notwendigerweise von der Annahme
aus, daß die bisherigen Verhältnisse weitgehend unverändert
bleiben. Sie können nicht berücksichtigen, ob durch die jetzt be¬
schlossenen Strukturveränderungen der Oberstufe der höheren
Schule und durch den Ausbau weiterer höherer Fachschulen der
Zustrom zu den wissenschaftlichen Hochschulen verringert wird.
Zumindest aber kann man bei Überlegungen über die zusätz¬
lich erforderlichen Ausbildungsplätze die unteren Werte der
Berechnungen der zu erwartenden Studentenzahl zugrunde
legen. Nach diesen Vorausberechnungen ist zu erwarten, daß
vom Jahre 1970 an etwa zwischen 240000 und 260000 Studen¬
ten, davon mindestens 10 °/o Ausländer, die deutschen Hoch¬
schulen besuchen werden. Nimmt man die untere Grenze dieser
Zahlen an, also 240 000 Studenten, so müssen über den Ausbau
der bestehenden Hochschulen hinaus für 40 000 Studenten zu¬
sätzliche Studienmöglichkeiten geschaffen werden.

Ein kleiner Teil dieser zusätzlichen Ausbildungskapazität mag
dadurch gewonnen werden, daß Hochschulen, die zur Zeit nur
ein beschränktes Aufgabengebiet haben, wie z. B. die Medizi¬
nische Akademie Düsseldorf und die Hochschule für Sozial¬
wissenschaften, die sich zur Zeit in Wilhelmshaven befindet,
zusätzliche Ausbildungsgänge erhalten. Auch könnte daran
gedacht werden, in bestehende Universitäten oder Technische
Hochschulen je nach den sich örtlich bietenden Möglichkeiten
Einrichtungen, die bisher nicht zu den Hochschulen gehören,
einzubeziehen oder ihnen anzugliedern. So könnte erwogen
werden, für eine Universität, die in einer Großstadt mit guten
Krankenhauseinrichtungen liegt, eine zweite Medizinische oder
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wenigstens Klinische Fakultät zu schaffen. Dort, wo die ent¬
sprechenden Ausbildungszweige bereits vorhanden sind, wird
dieser Weg gangbar und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit
auch empfehlenswert sein. Eine sorgfältige kritische Prüfung
halten wir aber dann für erforderlich, wenn es sich darum han¬
delt, neue Aufgabengebiete an eine Hochschule anzugliedern,
die außerhalb ihres bisherigen Wirkungsfeldes liegen.

Mit derartigen Maßnahmen wird aber nur eine kleine Zahl
zusätzlicher Studienplätze geschaffen werden können. Deswegen
ist die Neugründung von Hochschulen notwendig. Durch die
Planung und den Aufbau neuer Hochschulen darf jedoch der
vorgeschlagene Ausbau der bestehenden Hochschulen nicht
beeinträchtigt werden.
Zunächst wird die Zahl der in den nächsten Jahren neu zu
gründenden Hochschulen zu bestimmen und zu überlegen sein,
welche Standorte für sie in Betracht kommen. Weiterhin ist zu
fragen, welcher Art die neu zu gründenden Hochschulen sein
und welche besonderen Aufgaben ihnen übertragen werden
sollten. Es gibt keine zuverlässigen Vorausberechnungen dar¬
über, ob in bestimmten Berufszweigen eine besonders dringende
und anhaltende Nachfrage nach akademisch ausgebildeten Kräf¬
ten entstehen wird. Die Aufgabe der neuen Hochschulen kann
daher nur von den Verhältnissen an den bestehenden abgeleitet
werden. Sie wird im wesentlichen darin bestehen, zusätzliche
Studienmöglichkeiten in den Fächern zu bieten, in denen zur
Zeit eine Überfüllung festzustellen ist, ferner aber auch in
solchen, bei denen sich die Notwendigkeit einer Erweiterung
der Ausbildungskapazität für die Zukunft absehen läßt.
Insofern werden die neuen Hochschulen also vor allem die
Funktion haben, die bestehenden zu entlasten. Ebenso legt
auch der Wunsch, die Forschungsmöglichkeiten in den Hoch¬
schulen zu erweitern, den Gedanken an eine Neugründung
nahe.

Eine offensichtliche Überfüllung ist gegenwärtig in den Wirt¬
schaftswissenschaften, den der Ausbildung von Lehrern an
höheren Schulen dienenden Fächern der Philosophischen Fakul¬
tät, der Medizin, zahlreichen Fächern der Naturwissenschaften
und, wenn auch mit einem gewissen Vorbehalt, in den Rechts¬
wissenschaften festzustellen. Wegen des sicherlich steigenden
Bedarfs muß auch die Ausbildungskapazität in den Ingenieur¬
wissenschaften über den durch den Ausbau der bestehenden
Technischen Hochschulen möglichen Rahmen hinaus erweitert
werden.
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Für eine Reihe von Disziplinen müssen demnach zusätzliche
Ausbildungskapazitäten geschaffen werden. Deshalb müssen
die neuen Hochschulen als Vollhochschulen und nicht als Spe-
zialhochschulen geplant werden, ganz abgesehen davon, daß
die Errichtung von Spezialhochschulen mit der Grundkonzeption
einer wissenschaftlichen Hochschule nicht in Einklang steht.
Dennoch müssen wir mit unseren Empfehlungen in einem Fall
von dieser Grundkonzeption abweichen. Die Untersuchungen
über die Ausbildungsverhältnisse in den Universitätskliniken
haben ergeben, daß dringend zusätzliche Ausbildungsstätten
in den klinischen Hauptfächern erforderlich sind*. Dem hier
herrschenden besonderen Notstand kann durch den lange Zeit
in Anspruch nehmenden und kostspieligen Bau neuer Kliniken
allein nicht abgeholfen werden. Vielmehr müssen zusätzliche,
rasch wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Daher schlagen
wir, wie in der Stellungnahme zu der Struktur der Universitäts¬
kliniken näher ausgeführt ist, die Gründung neuer Medizini¬
scher Akademien vor. Wir übersehen die grundsätzlichen Be¬
denken gegen die Gründung von Spezialhochschulen nicht; doch
zeigt das Beispiel der Medizinischen Akademie Düsseldorf, daß
sich hier ein guter Weg anbietet, einer besonderen Notlage im
Bereich der ärztlichen Ausbildung abzuhelfen. Zugleich werden
auf diese Weise zusätzliche, nicht minder notwendige Möglich¬
keiten für die medizinische Forschung geschaffen werden.
Mit dieser Ausnahme halten wir es für erforderlich, wissen¬
schaftliche Hochschulen zu gründen, deren Aufgabenbereiche
denen der bestehenden weitgehend entsprechen. Es stellt sich
dabei die Frage, ob nicht bei einer Neugründung die traditio¬
nelle Aufspaltung der Wissenschaften in solche, die an Uni¬
versitäten, und solche, die an Technischen Hochschulen gepflegt
werden, überwunden werden kann. An mehreren der neu zu
gründenden Hochschulen sollten nach unseren Vorstellungen
technische Disziplinen mit traditionellen Universitätsfächern
verbunden werden.

Bei der Gründung neuer Hochschulen wird man aber auch neue
Wege in der organisatorischen Zusammenfassung der Fächer
und in der Gestaltung von Unterricht und Erziehung erwägen
müssen. Mängel, die sich in den bestehenden Hochschulen
zeigen, können vermieden werden; bei einer sorgfältigen Pla¬
nung der Struktur der Hochschule lassen sich Gedanken aus der
Diskussion um die Hochschulreform erproben. Die Gründung
neuer Hochschulen bietet die Gelegenheit, bei Wahrung be-

" Vgl. hierzu im einzelnen die Stellungnahme zur Struktur der Universitätskliniken,
Anlage 1.
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währter Traditionen neue, unserer Zeit entsprechende Formen
des akademischen Lebens zu schaffen. In ihnen mögen sich
durch eine systematische Errichtung von Wohnheimen auch
neue Formen des Gemeinschaftslebens entwickeln.
Diese Gedanken lassen sich auch an den Hochschulen verwirk¬
lichen, die zur Entlastung der bestehenden gegründet werden
müssen. Darüber hinaus wird der Wissenschaftsrat prüfen, ob
eine wissenschaftliche Einrichtung mit Hochschulcharakter ge¬
schaffen werden kann, die unter Verzicht auf eine große
Studentenzahl ihren Schwerpunkt in der Forschung und in der
Ausbildung wissenschaftlich fortgeschrittener Studenten hat.

Ins einzelne gehende Vorschläge über den Standort neuer
Hochschulen können im Rahmen dieses Berichtes nicht gemacht
werden. Einige Erwägungen sind aber im Zusammenhang mit
der Frage nach der Zahl von Neugründungen notwendig.
Die neuen Hochschulen müssen so geplant werden, daß sie die
Hochschulen entlasten, die jetzt eine außergewöhnliche Konzen¬
tration an Studenten aufweisen. Hier ist in erster Linie Mün¬
chen zu nennen, wo es sehr viel mehr Studenten gibt als an
allen anderen deutschen Universitäten. Daneben lassen die
steigenden Studentenzahlen in Hamburg, neuerdings auch in
Kiel, eine Neugründung im norddeutschen Raum sinnvoll
erscheinen. Für ein drittes Zentrum, das nordrhein-westfälische
Industrierevier, ist durch den begrüßenswerten Beschluß des
Landtags von Nordrhein-Westfalen vom Mai dieses Jahres die
Planung einer wissenschaftlichen Hochschule möglich geworden,
die die Universitäten Köln und Münster sowie bei Einbeziehung
einer ingenieurwissenschaftlichen Fakultät auch die Technische
Hochschule Aachen entlasten kann.

Ein weiterer denkbarer Bereich, das Rhein-Main-Gebiet, scheint
dagegen durch die vorhandenen hessischen Hochschulen, be¬
sonders, wenn die Universität Gießen weiter ausgebaut ist,
und durch die Universität Mainz zunächst hinreichend mit
wissenschaftlichen Bildungsstätten versehen zu sein, so daß
unter dem Gesichtspunkt der Entlastung hier Neugründungen
einstweilen nicht erforderlich sind.

Für die Erweiterung der Ausbildungs- und Forschungskapazität
durch die Neugründung von Hochschulen zeichnet sich demnach
vorerst folgendes ab:
1. Die Gründung von drei Universitäten in den genannten Be¬

reichen. Bei ihnen sollte der Gedanke der Vereinigung von
Ingenieurwissenschaften mit an den Universitäten gepflegten
Wissenschaften verwirklicht werden.
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2. Die Gründung einer Technischen Hochschule muß erwogen
werden; dabei muß die mögliche Auswirkung einer Ein¬
beziehung technischer Disziplinen in bestehende und neue
Universitäten sowie des primär notwendigen Ausbaus der
Ingenieurschulen berücksichtigt werden. Der Wissenschafts¬
rat kann im gegenwärtigen Zeitpunkt hierzu noch keine
endgültige Feststellung treffen.

3. Die Gründung einiger Medizinischer Akademien; hierbei ist
zu prüfen, ob die Struktur der Neugründungen völlig mit
jener der bestehenden medizinischen Fakultäten überein¬
stimmen soll.

Bei der Wahl des Standortes müssen in allen Fällen von Neu¬
gründungen einige allgemeine Gesichtspunkte beachtet werden.
1. Die Aufnahme einer Hochschule in den Bereich einer Ge¬

meinde hat eine Bereicherung des geistigen und kulturellen
Lebens zur Folge. Diese Bereicherung sollte aber eine wech¬
selseitige sein. Das setzt voraus, daß ein von entsprechenden
Einrichtungen getragenes kulturelles Leben bereits vorhan¬
den ist.

2. Die Errichtung einer Hochschule hat für die Kommune wahr¬
scheinlich finanzielle Lasten (Aufschließungskosten, Ver¬
kehrsverbindungen, Wohnungsbau, Verzicht auf eigenes
Ausdehnungsgelände), kaum aber materiellen Gewinn zur
Folge.

3. Der Bau einer neuen Hochschule sollte nur dort geplant
werden, wo ausreichend Gelände für ihre Entwicklung zur
Verfügung steht. Ein geschlossener Geländekomplex von
mindestens 150 ha Größe ist für den Bau einer modernen
Hochschule (mit Klinikum), die etwa 8000 Studenten auf¬
nehmen kann, erforderlich.

4. Eine neue Hochschule darf ihre Tätigkeit keinesfalls in
Behelfsheimen (Kasernen, Baracken usw.) beginnen; auch
schlechte Provisorien sind gelegentlich überaus dauerhaft.

Der Wissenschaftsrat hat sich bereits in seiner Plenarsitzung
am 7. Mai 1960 grundsätzlich für die Gründung neuer wissen¬
schaftlicher Hochschulen ausgesprochen und einen Ausschuß
eingesetzt, der die mit der Gründung solcher Hochschulen ver¬
bundenen allgemeinen Fragen, insbesondere die Gestalt der
neuen Hochschulen, prüfen und die auch weiterhin erforderliche
beratende Tätigkeit des Wissenschaftsrates vorbereiten soll.
Der Wortlaut des Beschlusses ist als Anlage 3 beigegeben.

56



B. V. Maßnahmen auf dem Gebiet des Ausländerstudiums

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Studentenzahlen
verdient das Studium von Ausländern besondere Beachtung.
Ihre Zahl — vor allem die der Studenten aus den sogenannten
Entwicklungsländern — hat in den letzten Jahren stark zu¬
genommen. * Dies erfordert eine Reihe von besonderen Maß¬
nahmen. Hier kann nicht zu allen Aspekten des Problems
Stellung genommen werden; es muß genügen, die wichtigsten
Fragen zu berühren.
Die deutschen Hochschulen sind sich im Einklang mit der Bun¬
desregierung und den Regierungen der deutschen Länder be¬
wußt, daß es zu ihren besonderen Pflichten gehört, an ihren
wissenschaftlichen Einrichtungen auch Studenten anderer Länder
auszubilden. Sie können diesen schönen und wichtigen Dienst,
insbesondere für die Entwicklungsländer, aber nur dann erfolg¬
reich leisten, wenn dafür eine Reihe von speziellen Voraus¬
setzungen geschaffen werden.

V. 1. Die Erfahrung hat gezeigt, daß viele der nach Deutschland Vorbildung
kommenden ausländischen Studenten nach ihrer Vorbildung
nicht ausreichend qualifiziert sind und vor allem die deutsche
Sprache nur unvollkommen beherrschen. Sie sind deshalb oft
kaum imstande, den Vorlesungen zu folgen oder an Seminaren
teilzunehmen. Der Hochschulunterricht kann darauf keine Rück¬
sicht nehmen. Vollends verkehrt wäre es, wegen solcher
Schwierigkeiten die Anforderungen an ausländische Studenten
bei Promotionen und anderen wissenschaftlichen Prüfungen
herabzusetzen. Den deutschen Hochschulen, aber auch dem
ausländischen Studenten selbst und seinem Heimatstaat würde
damit ein schlechter Dienst erwiesen.

Um derartigen Schwierigkeiten vorzubeugen, sollte die Frage
der Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, soweit sie zum Hoch¬
schulstudium berechtigen, strenger als bisher geprüft werden.
Außerdem sollte die Immatrikulation davon abhängig gemacht
werden, daß die Bewerber die deutsche Sprache ausreichend
beherrschen.

Dieses Ziel läßt sich allerdings nur erreichen, wenn Möglich¬
keiten für die ausländischen Studenten geschaffen werden, in
angemessener Zeit die deutsche Sprache im Lande zu erlernen.
Neben örtlichen Kursen an den Hochschulen hat bisher vor
allem das Goethe-Institut mit seinen Sprachkursen diese Auf-

• Vgl. Tabelle 6 des statistischen Anhangs.
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gäbe wahrgenommen. Jedoch reichen diese Einrichtungen nicht
Vorstudien- aus. Es ist erforderlich, Vorstudienkollegs zu schaffen, an denen
koiiegs ^ e deutsche Sprache gelehrt wird. An einigen Hochschulen

bestehen solche Vorstudienkollegs bereits. Besonders erwünscht
wäre es, wenn sie auch die Aufgabe übernehmen könnten,
bestimmte Lücken in der Grundausbildung mancher ausländi¬
scher Studenten auszugleichen, so z. B. den Mangel an Kennt¬
nissen in der Mathematik, der sich bei den Bewerbern um
Studienplätze an den Technischen Hochschulen gezeigt hat.
Gleichzeitig sollten die Studenten wenigstens mit den Grund¬
lagen für das Verständnis der europäischen und deutschen
Kulturentwicklung vertraut gemacht werden, ohne das ein
Studium in Deutschland, zumal in den geisteswissenschaftlichen
Disziplinen, nutzlos ist.

Tn den Vorstudienkollegs sollten die ausländischen Studenten
ferner darüber beraten werden, welche Hochschule ihren Aus¬
bildungswünschen am besten entspricht. In manchen Fällen hat
sich gezeigt, daß für das Berufsziel und die Fähigkeiten eines
jungen Ausländers nicht ein Studium an einer wissenschaft¬
lichen Hochschule, sondern an einer geeigneten höheren Fach¬
schule der richtige Weg ist. Rechtzeitige Beratung vor Beginn
des Studiums kann späteren Enttäuschungen vorbeugen.

Die ausländischen Studienbewerber sollten allerdings nicht erst
nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik beraten werden.
Deshalb empfehlen wir, unsere diplomatischen Missionen
stärker mit diesen dringend nötigen Beratungsaufgaben zu
betrauen.

Tutoren V. 2. Während des Studiums bedürfen ausländische Studenten
häufig einer menschlichen Hilfe, aber auch einer Hilfe im
Studium mindestens so lange, bis sie sich an das deutsche
System der Lernfreiheit für Studenten gewöhnt und eigene
Studienleistungen aufzuweisen haben. In den Fakultäten, die
in größerer Zahl von Ausländern besucht werden, sollten dafür
eigene Tutoren eingestellt werden. Die Akademischen Aus¬
landsämter sind mit ihren wenigen Mitarbeitern dieser Auf¬
gabe nicht gewachsen. Auch sie bedürfen einer beträchtlichen
Verbesserung ihrer personellen und sachlichen Ausstattung.

Wohnheimplätze V. 3. Besonders schwierig ist es für die ausländischen Studenten,
geeignete und nicht zu teure Zimmer zu finden. Um dieses
Problem zu lösen, muß die Zahl der Studentenwohnheime er¬
höht und darin jeweils ein Teil der Plätze für Ausländer reser¬
viert werden.
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V. 4. Bis die unter 1. und 2. erwähnten Maßnahmen getroffen Zuiassungs-
sind, wird es sich an manchen Hochschulen nicht vermeiden besAränkungen
lassen, die Zahl der ausländischen Studenten zu beschränken.
Nur dann lassen sich Unterrichtsverhältnisse gewährleisten,
wie sie auch die ausländischen Studenten selbst mit Recht von
den deutschen Hochschulen erwarten. Als Höchstgrenze werden
unter den gegebenen Verhältnissen je Hochschule etwa 10 bis
15 °/o der deutschen Studenten, aber auch je Fakultät nicht
mehr als 30 % anzusetzen sein. Wird der Zugang in dieser
Weise beschränkt, so ist darauf zu achten, daß bei der Aus¬
wahl die verschiedenen ausländischen Nationen berücksichtigt
werden.

Schließlich muß das Stipendienwesen für ausländische Studen¬
ten erheblich verbessert werden. Fordert man ausreichende
Sprachkenntnisse als Voraussetzung für die Immatrikulation,
so müssen die Stipendien in vielen Fällen auch die Kosten der
für die sprachliche Vorbereitung erforderlichen Zeit decken.
Die für Stipendien insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel
müssen wesentlich erhöht werden.

B. VI. Grundsätze für den personellen Ausbau der Hochschulen

Die Lehrkörper der wissenschaftlichen Hochschulen bedürfen
aus zwei Gründen einer wesentlichen Verstärkung. Der eine
Grund ist das Mißverhältnis, das in vielen Fächern zwischen
der Zahl der Studenten und der Zahl der akademischen Lehrer
besteht, wodurch eine gründliche Ausbildung gefährdet und das
Studium der auf sich selbst angewiesenen Studenten unnötig
verlängert wird. Der andere, gleich wichtige Grund sind die
Erfordernisse der Forschung.

Große Forschungsvorhaben erfordern nicht nur einen gegen¬
über früheren Jahrzehnten erheblich größeren Aufwand an
sachlichen Mitteln, sondern auch in viel größerer Zahl ständige
Mitarbeiter und Hilfskräfte. Oft haben sich Teilgebiete eines
Faches durch neue Erkenntnisziele und Methoden zu selbstän¬
digen Fächern entwickelt.

Das Gewicht dieser Gründe erlaubt es nicht länger, bei Flick¬
werk und halben Maßnahmen stehenzubleiben. Da sich die
Forschung nicht vereinfachen und der Andrang von Studenten
zu den Hochschulen nicht ohne schwere Schäden verringern
läßt, muß entschlossen der umgekehrte Weg eingeschlagen
werden, den bestehenden Bedürfnissen voll Rechnung zu
tragen. Der Einwand, es seien nicht genügend Begabungen
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übergroße
Fakultäten

Gleichmäßige
Verteilung

vorhanden, um die neu geschaffenen Plätze auszufüllen, er¬
scheint uns unbewiesen und unberechtigt. Es ist das Vorrecht
und die Pflicht der Hochschulen, die besten Begabungen zu
suchen und zu entwickeln. Ernster nehmen wir den Einwand,
Lehrkörper der von uns vorgeschlagenen Größe müßten alle
vorhandenen Selbstverwaltungseinrichtungen sprengen und den
Zusammenhang der Gesamthochschule vollends auflösen. Wir
waren aus diesem Grunde bestrebt, gewisse Höchstgrenzen
auch in den sogenannten Massenfächern nicht zu überschreiten.
Im übrigen zeigt das Beispiel großer ausländischer Hochschulen,
daß es Wege gibt, die hier auftauchenden organisatorischen
Probleme zu bewältigen. Der Wissenschaftsrat hat es nicht als
seine Aufgabe angesehen, Vorschläge für eine Änderung der
Selbstverwaltungsorgane auszuarbeiten. Er erwartet, daß Staat
und Hochschule dafür selbst neue Lösungen finden werden, wo
sie sich als notwendig erweisen.

Die personelle Vermehrung darf sich nicht so vollziehen, daß
nur der sogenannte Unterbau der verschiedenartigen Hilfskräfte
immer weiter verbreitert und allenfalls einige zusätzliche Ex¬
traordinariate geschaffen werden. Statt den hierarchischen Auf¬
bau der Lehrkörper an unseren Hochschulen noch mehr zu
fördern, muß man ein gesundes Gleichgewicht der Kräfte
zwischen den durch ihre Funktion unterschiedenen Stellen¬
gruppen herstellen und darauf achten, daß der Grundcharakter
der Hochschule als einer Gemeinschaft gleichberechtigter Ge¬
lehrter überall wieder voll zur Geltung kommt*. Es muß dafür
gesorgt werden, daß sich alle Glieder des Ganzen wieder den
Aufgaben widmen können, zu denen sie berufen sind. Die Lehr¬
stuhlinhaber müssen von Verwaltungsaufgaben, vielfach auch
von übermäßigen Unterrichtsaufgaben entlastet werden. Dozen¬
ten und Assistenten müssen wieder mehr Zeit für die eigene
wissenschaftliche Arbeit und Fortbildung erhalten; der wissen¬
schaftliche Nachwuchs insgesamt muß schon früh Möglichkeiten
zum selbständigen Forschen bekommen. Zugleich muß der
Unterricht für die Studenten intensiviert, müssen also die
Massenveranstaltungen in kleinere Arbeitsgruppen aufgelöst
werden.

Um diese Leitgedanken zu verwirklichen, halten wir es für
notwendig, eine große Anzahl neuer Lehrstühle zu errichten
und zusätzliche Stellen für Dozenten, Assistenten und wissen¬
schaftliche Hilfskräfte zu schaffen. Zugleich aber müssen neue
Dauerstellen eingerichtet werden, deren Inhaber Aufgaben

• Vgl. auch S. 38.
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übernehmen sollen, die von den Lehrstuhlinhabern einerseits,
den Dozenten und Assistenten andererseits nicht ausreichend
wahrgenommen werden können.

Der Wissenschaftsrat hat diese Eingliederung neuer Dauer¬
stellen bereits am 11. März 1960 empfohlen. Der Wortlaut der
Empfehlung, die in Fühlungnahme mit dem Hochschulverband
und der Westdeutschen Rektorenkonferenz erarbeitet wurde,
ist dem Bericht als Anlage 2 beigegeben; auf ihn wird zur
Ergänzung der nachstehenden Ausführungen verwiesen.

Der Ausbau der verschiedenen Stellengruppen soll den vor¬
stehend entwickelten Grundsätzen entsprechen. Im einzelnen
wird dazu folgendes bemerkt:

VI. 1. Ordinariate und Extraordinariate

Die Vermehrung der Stellen muß in erster Linie die Ordina¬
riate betreffen. Wie unzureichend ihre Zahl jetzt ist, zeigt der
bereits an anderer Stelle gegebene Hinweis, daß im Jahre 1960
3160 Lehrstuhlinhaber, d. h. Ordinarien und Extraordinarien,
rund 200 000 Studierenden gegenüberstanden, während 1928 die
entsprechende Relation 3050 zu 111600 betrug.

Die Verhältnisse im Unterricht machen es in einer Reihe von Paraiiei-
Fächern, die von besonders vielen Studenten gewählt werden, Lehrstuh
erforderlich, mehrere Lehrstühle für dasselbe Fach einzurichten.
Der Wissenschaftsrat hat solche Parallel-Lehrstühle bereits
früher empfohlen.

Dabei werden die Fakultäten darauf achten müssen, daß die
Einrichtung dieser Lehrstühle sich auch im Unterricht voll aus¬
wirkt.

Parallel-Professuren entsprechen oft auch einem Bedürfnis der
Forschung. Das gilt nicht nur dann, wenn neue Lehrstühle für
inzwischen verselbständigte Teilgebiete zu schaffen sind. Für
eine Reihe von Fächern empfiehlt sich die Errichtung von
mehreren Lehrstühlen auch dann, wenn ihre Inhaber zwar das
gesamte Fach noch überschauen und in der Lehre vertreten
können, in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit aber be¬
stimmten Spezialrichtungen nachgehen.

Der Wissenschaftsrat hat geprüft, ob die Nachwuchslage es
erlaubt, die vorgeschlagenen Ordinariate in angemessener Zeit
zu besetzen. Die Lage ist in den einzelnen Fächern verschieden.
Wo Nachwuchs völlig fehlt, beschränken sich die Vorschläge
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darauf, zunächst einzelne vorhandene Institute auszubauen und
mit zahlreichen Nachwuchsstellen zu versehen, damit in ihnen
wissenschaftliche Kräfte herangebildet werden können.

Ausländische Neben der Errichtung neuer Professuren ist die Bereitstellung
Gastprofessoren von Mitteln fur ausländische Gastprofessoren wichtig, die län¬

gere Zeit an einer Hochschule lehren können. Dadurch kann der
wissenschaftliche Austausch von Methoden und Ergebnissen
gefördert und können Lücken geschlossen werden. Dies trifft
namentlich für die naturwissenschaftlichen Zentralfächer zu.
Außerdem können auf diesem Wege Nachwuchskräfte auf bis¬
her in Deutschland ungenügend oder gar nicht gepflegten
Gebieten herangebildet werden.

ExiraordinanateWie der Wissenschaftsrat in seiner Empfehlung vom 11. März
1960* ausgeführt hat, sollten planmäßige Extraordinariate
künftig nur noch eingerichtet werden

a. für Fächer, die noch in der Entwicklung begriffen sind, deren
künftige Entwicklung zur Breite eines vollen Ordinariats
aber zu erwarten ist,

b. in besonderen Fällen zur dauernden Förderung kleinerer
Spezialgebiete.

Damit schließt sich der Wissenschaftsrat den Gedanken an, die
bereits der preußischen Hochschulreform der Weimarer Zeit
zugrunde lagen und die in den Entschließungen der Honnefer
Hochschulkonferenz erneut zum Ausdruck gekommen sind.

Es ist nicht zu rechtfertigen, daß für ein Fach neben einem
Ordinariat mehrere Extraordinariate bestehen, wenn alle Stel¬
leninhaber gleiche Pflichten und Rechte in Forschung und Lehre
haben und an die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrstuhl¬
inhaber die gleichen Anforderungen gestellt werden. Behält
man das Extraordinariat in diesen Fällen bei, so festigt man nur
den unerwünschten Zustand einer Hierarchie selbst unter Lehr¬
stuhlinhabern.

Die verbreitete Ansicht, das Extraordinariat solle eine Vor¬
stufe für die Berufung auf ein Ordinariat sein und als Anfangs¬
stellung für jüngere Nachwuchskräfte in Betracht kommen,
verkennt, daß an Lehrstuhlinhaber stets die gleichen Anforde¬
rungen gestellt werden müssen, und daß jüngere Gelehrte nur
berufen werden sollten, wenn der Berufene gezeigt hat, daß
er reif ist, einen Lehrstuhl, also auch ein Ordinariat, einzu¬
nehmen.

* Vgl. Anlage 2.
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VI. 2. Abteilungsvorsteher und Wissenschaftlicher Rat

Die dem Wissenschaftsrat vorgelegten Entwicklungspläne der
Hochschulen lassen erkennen, daß überall ein starkes Bedürfnis
besteht, Planstellen einzurichten, die in Lehre und Forschung
dem weiten Aufgabenbereich Rechnung tragen sollen, der von
den Lehrstuhlinhabern einerseits, den in einem zeitlich begrenz¬
ten Beschäftigungsverhältnis stehenden Assistenten anderer¬
seits nicht mehr bewältigt werden kann.

In seiner Empfehlung vom 11. März 1960 hat der Wissenschafts- Neue
rat die Einführung einer neuen Gruppe von Stellen vorgeschla- steIIe
gen, die der Wahrnehmung von Daueraufgaben in Forschung
und Lehre dienen sollen, von denen die Lehrstuhlinhaber
entlastet werden müssen. Diese Stellen mit den Amtsbezeich¬
nungen „Abteilungsvorsteher" und „Wissenschaftlicher Rat"
sollen ihren Inhabern selbständige Forschungsmöglichkeiten
gewähren. Sie sind auch in der Besoldung so einzustufen, daß
sie für den wissenschaftlichen Nachwuchs neben dem Ordina¬
riat oder Extraordinariat einen Anreiz bieten und als Lebens¬
stellung angesehen werden können. Es ist selbstverständlich,
daß Inhaber dieser Stellen auch auf Lehrstühle berufen werden
können. In jedem Fall ist die Habilitation — bei den Tech¬
nischen Hochschulen die Qualifikation für die Berufung auf
einen Lehrstuhl — die Voraussetzung für die Ernennung zum
Abteilungsvorsteher oder zum Wissenschaftlichen Rat; in der
Regel soll mit der Ernennung auch die Ernennung zum außer¬
planmäßigen Professor verbunden werden.
Die Abteilungsvorsteher sollen vor allem als Leiter von größeren
Abteilungen, die als Dauereinrichtung an großen Instituten
oder Kliniken bestehen, eingesetzt werden; sie sollen für ihre
selbständige Forschungstätigkeit über einen eigenen Sachetat
und entsprechendes Personal verfügen können.

Die Stellen mit der Amtsbezeichnung „Wissenschaftlicher Rat"
werden vor allem für die geisteswissenschaftlichen Fächer in
Betracht kommen.

VI. 3. Privatdozenten und Dozenten

Der Wissenschaftsrat hält daran fest, daß das Ordinariat nicht
die Endstufe einer sich in mehreren Stufen vollziehenden
Beamtenlaufbahn sein soll, sondern daß es aus der Zahl aller
für die wissenschaftliche Forschung und Lehre Geeigneten
besetzt werden muß. Bei den Universitäten werden hierfür in
erster Linie die Privatdozenten in Betracht kommen, bei den
Technischen Hochschulen Persönlichkeiten, die sich in der
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Praxis wie in wissenschaftlichen Arbeiten bewährt haben und
über pädagogisches Talent verfügen, für beide auch die Abtei¬
lungsvorsteher und Wissenschaftlichen Räte. Entscheidend ist,
daß der wissenschaftliche Nachwuchs sich nicht von unter¬
geordneten Stellen im Forschungs- und im Lehrbetrieb schritt¬
weise empordienen muß und kann. Privatdozenten sollen einige
Jahre Zeit haben, ohne stärkere Belastung in fremdgeleiteter
Forschung oder im Unterricht an der eigenen wissenschaftlichen
Bildung und an selbst gewählten Problemen zu arbeiten. Nur
auf diesem Wege kann der Hochschullehrer vor der Gefahr des
engen Spezialistentums bewahrt werden; nur so wird die
deutsche Hochschule auch weiterhin umfassend gebildete Lehrer
erhalten, die über eine breite Grundlagenkenntnis verfügen.

Diätendozenten sind von übermäßigen Verwaltungs- und Lehr¬
aufgaben freizustellen, damit ihnen Zeit und Möglichkeit zu
eigener Forschung bleibt. Im Bereich der Geisteswissenschaften
wird sich dies in der Regel leicht ermöglichen lassen. Im
Bereich der Medizin und der Naturwissenschaften ist eine maß¬
volle Eingliederung der Privatdozenten in die Arbeit des Insti¬
tuts oder der Klinik, an der sie tätig sind, unvermeidlich und
notwendig. Dies wird darin zum Ausdruck kommen, daß dem
Dozenten ein bestimmter Pflichtenkreis auferlegt wird. Trotz¬
dem muß den Dozenten auch hier eine eigene wissenschaftliche
Tätigkeit ermöglicht werden; insbesondere müssen ihnen eigene
Forschungsmittel und eigenes Hilfspersonal zur Verfügung
stehen.
Die Diätendozenturen sollen nicht fest auf die Fakultäten ver¬
teilt werden, sondern der Gesamthochschule zur Verfügung
stehen und vom Senat je nach Bedarf besetzt werden.

Die Ernennung von Dozenten zu außerplanmäßigen Professoren
kann nach einer verbreiteten Übung, die da und dort sogar
rechtlich festgelegt ist, frühestens sechs Jahre nach der Habili¬
tation ausgesprochen werden. Diese Regel darf nicht zur starren
Norm werden; weder kann der bloße Zeitablauf den Dozenten
einen Anspruch auf die Ernennung geben, noch darf es Fakul¬
täten verwehrt sein, besonders tüchtige Dozenten schon nach
kurzer Frist zur Ernennung vorzuschlagen. Nur bei elastischer,
dem Einzelfall angepaßter Handhabung erfüllt das Prinzip der
Wartefrist seinen Sinn.

Es sollte erwogen werden, den Übergang von Diätendozenten,
die nicht mit einer Ernennung zum außerplanmäßigen Professor
rechnen können, aus der wissenschaftlichen Laufbahn in einen
anderen Beruf durch Gewährung von Abfindungen zu erleichtern.
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VI. 4. Studienräte im Hochschuldienst

Für Unterrichtstätigkeiten, die der Wissensvermittlung, der
methodischen Schulung oder der Berufsvorbildung dienen,
sowie für die Beratung der Studenten sollten den Hochschulen
besondere hauptamtliche Kräfte zur Verfügung stehen. Es
handelt sich hierbei um Tätigkeiten, die einerseits dem Niveau
einer Hochschule angemessen sein müssen, andererseits von
den Professoren und Dozenten bei den jetzigen und auch künf¬
tig zu erwartenden Studentenzahlen in manchen Disziplinen
nicht geleistet werden können, ohne daß sie ihren Aufgaben in
Lehre und Forschung entzogen werden (z. B. Sprachunterricht,
Unterstützung bei Proseminaren und großen Übungen).

Sie könnten dagegen von besonders qualifizierten Lehrern,
Richtern und Verwaltungsbeamten übernommen werden. Der
Wissenschaftsrat schlägt daher vor, die Abordnung von Beamten
für eine zeitweilige Tätigkeit an den Hochschulen von zwei bis
vier Jahren zu ermöglichen. Die erforderlichen Absprachen
müssen zwischen den zuständigen obersten Landesbehörden
getroffen werden.

Wenn es nicht möglich ist, die erforderliche Zahl von Beamten
durch Abordnung an die Hochschulen freizustellen, müßten
Planstellen für Beamte auf Lebenszeit geschaffen werden, die
im Stellenplan als Studienräte bzw. Oberstudienräte usw. im
Hochschuldienst ausgewiesen werden sollten. Die Stellen
müssen der Gesamthochschule zur Verfügung stehen und vom
Senat vergeben werden.

In der Regel wird eine abgeschlossene wissenschaftliche Aus¬
bildung, verbunden mit einer mehrjährigen praktischen oder
wissenschaftlichen Tätigkeit für die genannten Zwecke aus¬
reichend sein. Deswegen sollte man im Stellenplan zwischen
habilitierten und nichthabilitierten Kräften nicht unterscheiden.
Neben der Unterrichtstätigkeit müssen die Inhaber dieser Stel¬
len auch Gelegenheit zu Forschungsarbeiten in ihrem Fach
haben, um ständig mit dem neuesten Stand der Wissenschaft
vertraut zu bleiben.

Abordnung von
Beamten anderer
Verwaltungen

VI. 5. Kustoden

Die wissenschaftlichen Hochschulen benötigen in vermehrtem
Umfang Planstellen für Beamte auf Lebenszeit zur Wahrneh¬
mung spezifizierter wissenschaftlicher Dauerfunktionen inner¬
halb eines Instituts oder einer Klinik (z. B. Handhabung und
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Überwachung von besonders komplizierten wertvollen Geräten,
Betreuung von Sammlungen oder Ausübung einer vergleich¬
baren Tätigkeit innerhalb einer Universitätsklinik).

Daueraufgaben Soweit es sich um umfangreiche Daueraufgaben handelt, die an
eine Fakultät oder an ein bestimmtes Institut — unabhängig
von der jeweiligen Forschungsrichtung des Instituts- oder
Klinikleiters — gebunden sind, eignen sich hierfür je nach Auf¬
gabengebiet die Stellen für Kustoden, Konservatoren und
Observatoren. Diese Stellen können auch in den Fällen Ver¬
wendung finden, in denen innerhalb eines Instituts oder einer
Klink Abteilungen gebildet werden, deren Leiter vor allem
routinemäßige wissenschaftliche Aufgaben haben.

VI. 6. Lektoren

Bei den Lektoren sind drei Gruppen zu unterscheiden: einmal
die hauptamtlichen deutschen Lektoren, zum anderen die aus¬
ländischen Lektoren, die ebenfalls hauptamtlich tätig sind, und
schließlich die nebenamtlichen Lektoren.

Die Aufgaben der hauptamtlichen, auf Dauer tätigen deutschen
Lektoren werden in Zukunft zweckmäßigerweise weitgehend
durch Studienräte im Hochschuldienst übernommen werden
können. Dagegen werden ausländische Lektoren auch weiterhin
im Angestelltenverhältnis tätig bleiben.

In einigen Fakultäten, besonders den philosophischen, macht es
sich ungünstig bemerkbar, daß im Lektorenwesen bis vor kur¬
zem unklare Verhältnisse bestanden. Die Rechtsstellung und
die Besoldung dieser unentbehrlichen Kräfte sind zur Zeit viel¬
fach so schlecht, daß die Hochschulen viel zu wenige Lektoren
gewinnen und nur diejenigen halten können, die aus uneigen¬
nütziger Freude an ihrer Tätigkeit aushalten oder, glücklicher¬
weise nur in Ausnahmefällen, nicht sehr leistungsfähig sind und
deshalb den Übergang in andere Berufe nicht finden. Durch die
Einsetzung von Studienräten im Hochschuldienst werden sich
die Verhältnisse für einen Teil der deutschen Lektoren bessern.
Ganz allgemein muß die Besoldung der Lektoren verbessert
werden.

VI. 7. Assistenten

Die Stellen für Assistenten müssen vermehrt werden. Wie viele
Assistenten jeweils erforderlich sind, hängt von den Bedürf¬
nissen der einzelnen Disziplinen ab. Jedenfalls sollten auch
Assistentenstellen vorhanden sein, deren Inhaber sich für

Freigestellte
Assistenten
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einige Zeit ausschließlich der wissenschaftlichen Forschung und
der Vorbereitung auf die Habilitation widmen können. Die Zahl
der Assistenten darf daher nicht allein nach den Unterrichts¬
bedürfnissen festgesetzt werden. Assistenten, die Unterrichts¬
oder Verwaltungsaufgaben in Instituten wahrnehmen, dürfen
nur aus Planstellen, nicht aus Stipendien oder Sachbeihilfen
der Deutschen Forschungsgemeinschaft besoldet werden, damit
die Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihrer eigent¬
lichen Zweckbestimmung entsprechend eingesetzt werden
können.

Bei den Technischen Hochschulen besteht das dringende Bedürf¬
nis, auch Ingenieure, die bereits in der Praxis tätig sind, für
einige Jahre als Assistenten zu gewinnen. Hierfür müßte ein
größerer Spielraum in der Besoldung gewährt werden.

VI. 8. Maßnahmen zur Nachwuchsförderung

Der Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausbau der
wissenschaftlichen Hochschulen hängt entscheidend davon ab,
ob es gelingt, Nachwuchs für den Beruf des Hochschullehrers
zu gewinnen und wissenschaftlich gut auszubilden. Der Nach¬
wuchspflege muß daher besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden.

Die Schwierigkeiten, die auf diesem Gebiet heute bestehen, sind
nicht mehr in erster Linie finanzieller Art. Die Besoldung der
Assistenten ist bereits zufriedenstellend geordnet. Die For¬
schungsbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft kom¬
men zu einem guten Teil dem Nachwuchs zugute; das sollte
auch in Zukunft der Fall sein. Es geht vielmehr darum, die Stel¬
lung der Nachwuchskräfte im Gesamtaufbau der Hochschule
und ihre Entwicklungschancen zu verbessern.

In dieser Hinsicht wird sich eine Reihe der allgemeinen, vom Aligemeine
Wissenschaftsrat vorgeschlagenen Maßnahmen auch unmittel- Verbesserung

der Lagebar zugunsten des wissenschaftlichen Nachwuchses auswirken.
Die Vermehrung der Assistentenstellen und der Stellen für
technische Hilfskräfte wird es erlauben, die Nachwuchskräfte
stärker von einem Übermaß von Verwaltungsaufgaben und von
der Wahrnehmung mehr technischer Obliegenheiten zu befreien.
Die Vorschläge, die für die Schaffung neuer Dauerstellen
gemacht sind (vgl. S. 63 ff.), werden dem Nachwuchs ebenfalls
bessere Möglichkeiten geben, die eigenen Kräfte selbständig zu
entfalten. Die empfohlene Errichtung von Parallel-Lehrstühlen
wird in vielen Fällen die Abhängigkeit des wissenschaftlichen
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Nachwuchses von dem jeweils einzigen Fachvertreter mildern.
Vor allem wird aber die notwendige Vermehrung der Lehr¬
stühle selbst die Chancen des Nachwuchses, früher berufen zu
werden, beträchtlich erhöhen und damit einen Teil der gerade
bei den älteren Nachwuchskräften vorhandenen Schwierigkeiten
beseitigen. Dies ist vielleicht der wichtigste Beitrag der vor¬
geschlagenen Maßnahmen zur Lösung des Nachwuchsproblems.

Auswahl, Ausbildung und Förderung des Nachwuchses liegen
bisher vornehmlich in der Hand der einzelnen Lehrstuhlinhaber
und Institutsdirektoren. Es scheint uns notwendig, daß sich
künftig die Fakultäten und die Gesamtuniversität des Problems
der Nachwuchsförderung annehmen. Dies könnte dadurch
geschehen, daß die Fakultäten und der Senat Kommissionen für
die Betreuung des Nachwuchses einsetzen. Sie sollten einen
Überblick über alle in ihrem Bereich tätigen Nachwuchskräfte
erhalten, deren Entwicklung verfolgen und den Fakultäten wie
dem Senat alle Maßnahmen vorschlagen, die an der Hochschule
zur Nachwuchsförderung in Einzelfällen und allgemein getrof¬
fen werden können.

In dem augenblicklichen Stipendienwesen besteht insofern eine
Lücke, als die Möglichkeiten, für die Arbeit an einer Disserta-

Forderung der tion ein Stipendium zu geben, beschränkt sind. Nur die Studien¬
stiftung des deutschen Volkes schließt die Vorbereitung zum
Doktorexamen in ihre Förderung ein. Dagegen reicht die För¬
derung nach dem sogenannten Honnefer Modell nur bis zum
Universitäts-Abschlußexamen. Diese Entscheidung ist im allge¬
meinen sicher richtig. Eine Förderung aller Doktoranden ist
weder nötig noch ratsam angesichts der Tatsache, daß in
Deutschland der Doktorgrad nicht nur von denen erworben
wird, die sich der wissenschaftlichen Laufbahn widmen wollen,
sondern auch von sehr vielen, die damit ihre späteren Aus¬
sichten im praktischen Beruf und ihr soziales Prestige ver¬
bessern wollen. Wohl aber besteht ein begründetes Bedürfnis
der Fakultäten, solchen Doktoranden zu helfen, die als wissen¬
schaftlicher Nachwuchs in Frage kommen.

Schon heute lassen manche Universitäten die Stipendienmittel,
die abgesehen von der Studienstiftung und dem Honnefer
Modell aus anderen Zuwendungen zur Verfügung stehen, in
erster Linie diesen Doktoranden zugute kommen. Diese Praxis
sollte ermutigt und erweitert werden.

Darüber hinaus wird empfohlen, daß an jeder Hochschule ein
besonderer Stipendienfonds geschaffen wird, mit dessen Hilfe
vielversprechende Doktoranden gefördert werden können.

Senatskommis
sion für die
Betreuung
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Dieser Fonds würde zweckmäßig der oben vorgeschlagenen
Senatskommission anvertraut, die auf Vorschlag der Fakultät
über die Mittel verfügen würde.
Wo es besonders an wissenschaftlichem Nachwuchs mangelt, ist
es Sache der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Forschungs¬
stipendien nicht nur auf Antrag, sondern auch von sich aus zur
gezielten Pflege vernachlässigter Fächer zur Verfügung zu
stellen.

Viele akademische Lehrer haben Bedenken, geeignete junge
Leute zu ermutigen, sich für den Hochschullehrerberuf vorzu¬
bereiten, weil sie glauben, das Berufsrisiko sei zu groß. Ist es
schon schwierig festzustellen, ob in einem Studenten die Fähig¬
keiten stecken, die den Forscher ausmachen, so läßt sich noch
weniger voraussagen, welchen Zufälligkeiten und Widrigkeiten
er auf dem Weg zum Beruf des Hochschullehrers ausgesetzt
sein und ob er ihnen gewachsen sein wird. Gegenüber anderen
Laufbahnen war dieser Weg bisher dadurch gekennzeichnet,
daß für denjenigen, der aus irgendwelchen Gründen keinen
Lehrstuhl erreichen konnte, wenig andere befriedigende Lebens¬
stellungen offenstanden. Die von uns vorgeschlagene Ver¬
mehrung der Lehrstühle und die Einrichtung des sogenannten
Mittelbaus werden wesentlich dazu beitragen, dieses Risiko zu
verringern. Aber auch weiterhin bleibt es wichtig, daß den¬
jenigen, die nach einigen Assistenten- oder Dozentenjahren von
der Hochschule abzugehen wünschen, der Ubergang in einen
anderen Beruf, in dem sie mit den erworbenen Kenntnissen
Wertvolles leisten können, ermöglicht und erleichtert wird.
Darum sollte die Staatsverwaltung in solchen Fällen die Über¬
nahme in den höheren Schul-, den Justiz- oder Verwaltungs¬
dienst mehr als bisher ermöglichen und die in der wissenschaft¬
lichen Arbeit verbrachte Dienstzeit anrechnen.

Die zuständigen Verwaltungen selbst sollten den Anreiz, sich
der wissenschaftlichen Laufbahn zuzuwenden, dadurch erhöhen,
daß sie Zeiten, die in einer wissenschaftlichen Tätigkeit außer¬
halb des Staatsdienstes verbracht worden sind — zum Beispiel
als Forschungsstipendiat im In- und Ausland — grundsätzlich
bei der Einstellung auf das Dienstalter anrechnen.

Ebenso wichtig ist es in diesem Zusammenhang, das seit langer
Zeit erörterte Problem der Sicherung und Wiederaufnahme von
deutschen Gelehrten, die längere Zeit im Ausland tätig waren,
befriedigend zu lösen. Hier fällt aber auch den Hochschulen
selbst die Verantwortung zu, bei ihren Besetzungsvorschlägen
solche Gelehrte mit zu berücksichtigen.

Übergang in
andere Berufe

Anrechnung von
Dienstzeiten
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VI. 9. Schreibkräfte

Der große Umfang des Schriftverkehrs und notwendiger Ver¬
waltungsarbeiten macht im Interesse einer Entlastung der
Hochschullehrer und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter die
Ausstattung der Hochschulen mit einer ausreichenden Zahl
qualifizierter Schreibkräfte zu einem Problem, dessen schnelle
und angemessene Lösung durch die Hochschulverwaltungen von
großer Bedeutung ist.
Dabei muß vor allem darauf geachtet werden, daß die tarifliche
Eingruppierung ermöglicht, Kräfte zu gewinnen, die den sach¬
lichen Anforderungen vor allem im Hinblick auf Vorbildung
und Sprachkenntnisse genügen.

B. VII. Grundsätze für Hochschulbauten und Institute und deren
Ausstattung mit Sachmitteln

Bei dem räumlichen Ausbau der Hochschulen sind einige allge¬
meine Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

Vergrößerung VII. 1. Zunächst muß auf die vorgesehene Vergrößerung des
des Lehrkörpers Lehrkörpers Rücksicht genommen werden, auch wenn im Augen¬

blick der Bauplanung noch nicht alle in den Entwicklungsplänen
vorgesehenen und vom Wissenschaftsrat empfohlenen Stellen
bewilligt sind. Es ist Aufgabe der Hochschulverwaltungen, von
vornherein dafür zu sorgen, daß personelle und räumliche Pla¬
nung aufeinander abgestimmt werden; insbesondere müssen
genügend Räume für die zusätzlichen Professoren, Dozenten,
Wissenschaftlichen Räte, Abteilungsvorsteher und Assistenten
vorgesehen werden.

Bei der Planung von Hochschulbauten muß ferner bedacht
werden, daß sich die Unterrichtsmethoden möglicherweise än-

Räume für dern werden. Es ist zu wünschen, daß in verschiedenen Diszi-
Gruppenarbeit plinen neben die herkömmlichen Vorlesungen, Seminare und

Übungen der Unterricht in Gruppen von 15 bis 30 Studenten
unter der Leitung eines Dozenten oder Assistenten tritt. Für
eine derartige Gruppenarbeit sowohl im Bereich der Geistes¬
wissenschaften als auch der Naturwissenschaften und der Theo¬
retischen Medizin müssen entsprechende Räume neben den
üblicherweise vorhandenen Unterrichtsräumen vorgesehen
werden.

Bei der Planung von Seminarräumen ist jeweils auf die von
der Fakultät bzw. den Fachvertretern gewünschte Studentenzahl
zu achten und eine entsprechende Anzahl von Arbeitsplätzen
vorzusehen.
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Besondere Bedeutung kommt diesem Gesichtspunkt für die
ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten zu. Für viele Studenten
der Ingenieurwissenschaften dominieren die Übungen, in denen
Entwürfe, Konstruktionen und Berechnungen anzufertigen sind,
gegenüber Seminararbeiten und Labortätigkeit. Die Qualität
der Ausbildung ließe sich erheblich steigern und die Dauer des
Studiums abkürzen, wenn der Student nicht erst wie jetzt
meistens gegen Ende seines Studiums, etwa im 7. Semester,
sondern sogleich vom Beginn seines Studiums an einen festen
Arbeitsplatz in einem Konstruktionssaal erhalten könnte. Da¬
durch würden auch die Assistenten entlastet werden, weil sich
erfahrungsgemäß die in einem Konstruktionssaal arbeitenden
Studenten bei ihren Übungsarbeiten gegenseitig helfen. Es sollte
daher die derzeitige Anzahl der Konstruktionssäle für die In¬
genieurwissenschaften vervielfacht, mindestens verdreifacht
werden. Damit soll erreicht werden, daß jeder Student des
Bauwesens, des Maschinenbaus und der Architektur einen
eigenen Arbeitsplatz hat und in den anderen Disziplinen wenig¬
stens für je zwei Studenten ein Arbeitsplatz vorhanden ist.
Damit wäre auch den sehr berechtigten Wünschen entsprochen,
die Ausbildung der Studenten auf konstruktiven Gebieten tat¬
kräftig zu fördern.

Bei der Planung von Institutsbauten, namentlich im Bereich der
Naturwissenschaften, der Theoretischen Medizin und der In¬
genieurwissenschaften, sollte angesichts der schnellen Entwick¬
lung (z. B. in der Chemie und der Physiologie) die Möglichkeit
späterer Erweiterungen von Anfang an berücksichtigt werden.
Das gilt insbesondere im Hinblick auf die etwaige Ansiedlung
von Parallel-Lehrstühlen* innerhalb eines Institutsbaus.

VII. 2. Eine besondere Schwierigkeit bietet die Bestimmung Größe der
der angemessenen Größe der Institute. Auch dieser Gesichts- i nstltute
punkt muß bei der Bauplanung sorgfältig erwogen werden.

Entsprechend der Entwicklung der Wissenschaft sind die meisten
Hochschulinstitute ursprünglich für sehr große Gebiete ge¬
schaffen worden, z. B. für das gesamte Gebiet der Chemie und
der Physik. Seit der Gründung der Universitätsinstitute in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich indessen die Wis¬
senschaft in fast allen Disziplinen reich gegliedert. Der Gelehrte
vermag heute in der Regel nicht mehr die Gebiete zu über¬
sehen, die seine Vorgänger vor zwei Generationen noch ohne
Schwierigkeiten in Lehre und Forschung allein vertreten konnte.

• Vgl. auch S. 61

Möglichkeiten
für spätere
Erweiterung
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In den Bereichen, in denen sich eine solche Entwicklung voll¬
zogen hat, besteht die Gefahr, daß die Institutsorganisation
hinter der Entfaltung der betreffenden wissenschaftlichen Dis¬
ziplin zurückbleibt. Wichtige Teilgebiete können auf diese
Weise aus räumlichen und organisatorischen Gründen an ihrer
Entwicklung gehindert oder gar von der deutschen Hochschule
vertrieben werden. In anderen Fällen wird es sich nachteilig
auswirken, wenn mit der fachlichen Differenzierung sehr große
Institute entstehen, deren Leiter den sich nun entwickelnden
Großbetrieb weder in personeller noch in fachlicher Hinsicht
übersehen, überdies wird der Direktor eines solchen Instituts
mit so viel Verwaltungsarbeit belastet, daß seine ureigensten
Aufgaben darunter leiden müssen.

Gerade unter den geschilderten Verhältnissen kann jene Span¬
nung zwischen den wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem
Instituts- oder Klinikleiter auftreten, die in der öffentlichen
Diskussion um die Hochschulreform gelegentlich schroffen Aus¬
druck gefunden hat. Solche Spannungen entstehen besonders
dann, wenn Spezialisten eines zur Verselbständigung reifen
Teilgebietes zu lange im Verband eines großen Instituts fest¬
gehalten werden.

Die wissenschaftliche Entwicklung führt nicht nur zu einer fort¬
schreitenden Aufgliederung der Fächer, sondern auf vielen
Gebieten zugleich zur Zusammenarbeit verschiedener, ursprüng¬
lich getrennter Disziplinen. Dies trifft insbesondere für For¬
schung auf Grenzgebieten zu, deren Bedeutung nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann. Aus diesem Grunde wird es erfor¬
derlich werden, Institute zu bauen und gut auszustatten, in
denen Spezialisten verschiedener Richtung mit gemeinsamem
Ziel zusammenarbeiten. Die Schaffung derartiger Institute kann
zur heilsamen Überwindung von Fakultätsschranken beitragen.

Organisation Von diesen Feststellungen und Überlegungen ausgehend ist
der Institute wi ssenschaftsrat zu folgenden Grundsätzen gelangt:

1. Die nach dem Direktorenprinzip einheitlich geleiteten wissen¬
schaftlichen Institute dürfen nicht zu groß sein, soll der Insti¬
tutsleiter noch eigene Forschungstätigkeit ausüben und den
persönlichen Kontakt mit seinen Mitarbeitern und Schülern
pflegen können.

2. Wenn die Lehr- und Forschungsaufgaben die Erweiterung
der Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen in einem be¬
stimmten Fach verlangen, ist die Errichtung von Parallel-Insti-
tuten für die betreffende Disziplin der Entwicklung über¬
mäßig großer Institute grundsätzlich vorzuziehen. Dabei wird
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es sich empfehlen, nach Möglichkeit für enge räumliche Nach¬
barschaft der Parallel-Institute, z. B. innerhalb eines Instituts¬
gebäudes, zu sorgen. Auf diese Weise kann die Verdoppelung
kostspieliger Einrichtungen (z. B. Sammlungen, Hörsäle, Groß¬
geräte, Bibliothek, Werkstätten) vermieden werden.

3. Läßt sich nach der Eigenart des Faches die Einrichtung großer
Institute mit Abteilungen nicht vermeiden, so sollte in erster
Linie geprüft werden, ob die monokratische Leitung durch
eine kollegiale Verwaltung gleichberechtigter Ordinarien
ersetzt werden kann, bei der die Geschäftsführung unter den
Ordinarien wechselt. In jedem Fall muß den Abteilungs¬
leitern die Ausübung eigener Forschungstätigkeit aus einem
ihnen zur Verfügung stehenden Sachetat und durch Zuwei¬
sung entsprechenden Personals im Stellenplan ermöglicht
werden.

Beim Ausbau und Neubau von Hochschulinstituten muß man
bedenken, daß sie nicht nur Lehr-, sondern auch Forschungs¬
institute sind. Dies ist bei der Gestaltung des Sachetats und
ganz besonders bei der Personalausstattung zu berücksichtigen.
Unter anderem müssen Assistentenstellen geschaffen werden,
deren Inhaber sich vorzugsweise Forschungsarbeiten des Insti¬
tuts widmen können.

Infolge der unvermeidbaren Spezialisierung der Wissenschaft
werden in zahlreichen Hochschulinstituten besondere Problem¬
gruppen bearbeitet und besondere Methoden je nach den Inter¬
essen und Neigungen einer bestimmten Forscherpersönlichkeit
gepflegt. Daß diese Tatsache besonders dann, wenn kostspielige
Ausstattungen vorhanden bzw. auszubauen sind, eine gewisse
Wahrung der Kontinuität in der Besetzung der Lehrstühle er¬
fordert, wurde bereits dargelegt.

Wenn die vorgeschlagenen Parallel-Lehrstühle für die „Massen- Hörsäle
fächer" eingerichtet sind, wird es voraussichtlich in Zukunft
keine so großen Vorlesungen mehr geben wie bisher. Der
Bedarf an besonders großen Hörsälen wird daher zurückgehen.
Deswegen sollte die Größe der Hörsäle besonders sorgfältig
geprüft werden. Im allgemeinen wird es nicht empfehlenswert
sein, bei Neubauten Hörsäle mit mehr als 600 Plätzen vorzu¬
sehen.

Die zunehmende Schwierigkeit, geeignete Werkmeister zu ge- zentrai-
winnen und angemessen zu besolden, aber auch Gesichtspunkte werksta 1
der Wirtschaftlichkeit lassen die Einrichtung von Zentralwerk¬
stätten für eine ganze Hochschule oder zumindest für eine
Gruppe sachlich einander nahestehender Institute zunächst als
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erwünscht erscheinen. Die Praxis hat jedoch immer wieder ge¬
lehrt, daß zentrale Werkstätten neue Schwierigkeiten bereiten.
Wo sich ihre Einrichtung somit nicht empfiehlt, muß eine über¬
flüssige Doppelausstattung der Institutswerkstätten mit kost¬
spieligen Maschinen vermieden werden. Die Prüfung der
Anträge von Lehrstuhlinhabern auf Neuanschaffungen solcher
Maschinen und von Werkstatteinrichtungen durch eine Senats¬
kommission hat sich bewährt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Me¬
chaniker der Hochschulinstitute innerhalb ihres Berufskreises
insofern eine Sonderstellung einnehmen, als sie geeignet sein
müssen, Versuche und Messungen umsichtig und zuverlässig
vorzubereiten. Dazu sind schnelle Auffassungsgabe, Einfüh¬
lungsvermögen in schwierige Vorgänge, eigene Ideen zur Be¬
wältigung der an die Werkstatt gestellten Aufgaben sowie
meßtechnische Gewandtheit unerläßlich. Man sollte daher das
Berufsbild des Mechanikers in Hochschulwerkstätten — ins¬
besondere des Mechanikermeisters — unabhängig von dem Be¬
rufsbild des in der Industrie tätigen Mechanikers gesondert
definieren, um seine jetzige tarifliche Eingruppierung verbes¬
sern zu können.

Kliniken VII. 3. Der Bau, die Struktur und die Ausstattung der Univer¬
sitätskliniken werfen insofern besondere Fragen auf, als hier
zu den Problemen von Lehre und Forschung noch die ärztliche
Aufgabe tritt. Die Stellungnahme des Wissenschaftsrates hierzu
ist in einem besonderen Bericht* niedergelegt.

Sadimittei VII. 4. über die Höhe der erforderlichen laufenden Sachmittel
für Lehre und Forschung können nur allgemeine Rahmenvor¬
stellungen für den Bereich der einzelnen Fakultäten gegeben
werden. Die auf S. 76 f. genannten Beträge schließen ein: Be¬
schaffung und Unterhaltung von wissenschaftlichen Lehrmitteln,
Büchern, Sammlungsgegenständen sowie Chemikalien usw. An
Hand einer Ubersicht über die derzeitige Ausstattung der ein¬
zelnen Fakultäten bzw. Abteilungen und unter Berücksichti¬
gung der bisherigen Erfahrungen sowie unter Abwägung der
Anforderungen der Hochschulen wurden Richtzahlen für die
notwendige Höhe der Sachetats gewonnen.

Bei der Verteilung des mit Hilfe der Richtzahlen für die Hoch¬
schule zu ermittelnden Gesamtbetrages auf die einzelnen Lehr¬
stühle bzw. Seminare und Institute sind die jeweiligen ört-

* Vgl. Anlage 1.
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liehen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die verfügbaren Mittel
dürfen nicht nach einem Schlüssel schematisch aufgeteilt werden.
Bei der Verteilung muß vielmehr den besonderen Verhältnissen
der einzelnen Seminare und Institute, die sich u. a. auch aus
den speziellen Arbeitsrichtungen der jeweiligen Direktoren er¬
geben, Rechnung getragen werden. Anhaltspunkte über den
Mittelbedarf einzelner Seminare und Institute können die von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einzelnen ihrer Denk¬
schriften niedergelegten Vorschläge für Institutsetats geben.

Da auch noch während des Rechnungsjahres unvorhergesehener
Bedarf auftreten kann, sollte von der mittelbewirtschaftenden
Stelle innerhalb der Hochschule (Finanzausschuß, Verwaltungs¬
ausschuß, Kurator, Verwaltungsdirektor) eine Verfügungs¬
summe von mindestens 15 % des Gesamtansatzes zurückbehal¬
ten werden.

Die den Seminaren und Instituten zur Verfügung gestellten
Mittel sollten grundsätzlich nur für die Finanzierung des lau¬
fenden Lehr- und Unterrichtsbedarfs und der normalen For¬
schungstätigkeit dienen. Besondere Forschungsvorhaben größe¬
ren Umfangs müssen durch zusätzliche Finanzierungshilfen
anderer Stellen ermöglicht werden. Ausgaben, die zu den Be¬
wirtschaftungskosten zählen (Heizung, Strom, Gas, Wasser,
Mieten, Pachten, Kosten der Reinigung usw.), sind aus zentralen
Haushaltstiteln der Hochschule zu finanzieren und daher hier
nicht einbegriffen.

Die für die Abteilungsvorsteher und Wissenschaftlichen Räte
erforderlichen Sachmittel sind in den unten genannten Beträgen
mit erfaßt. Ebenso ist bedacht, daß für den Nachholbedarf in
absehbarer Zeit Sondermittel nicht mehr zur Verfügung gestellt
werden und er daher aus dem laufenden Etat zu finanzieren ist.

Der normale Sachetat eines naturwissenschaftlichen oder tech¬
nischen Instituts reicht nicht aus, unbrauchbar gewordene Groß¬
geräte und anderes kostspieliges Inventar zu ersetzen. Durch
die vielfach übliche Beschäftigung institutseigener Werkstätten
mit größeren Instandsetzungsarbeiten an veraltetem Gerät
werden wertvolle Arbeitskräfte falsch eingesetzt. Daher sollte
erwogen werden, im Haushaltsplan zumindest für die natur¬
wissenschaftlichen und technischen Institute regelmäßig beson¬
dere Mittel für die Erneuerung unbrauchbar gewordener Groß¬
geräte und anderen kostspieligen Inventars sowie für größere
Reparaturen bereitzustellen.

Die folgenden Richtzahlen sollen Anhaltspunkte für die Er¬
mittlung des Sachmittelbedarfs von Fakultäten ohne Schwer-
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punkte und Sondergebiete geben. Für die Pflege von Schwer¬
punkten und Sondergebieten sind zusätzliche Mittel bereit¬
zustellen. Außerdem sind ausreichende Mittel für Exkursionen
notwendig.

Ansätze für die Fächer der klinischen Medizin sind nicht auf¬
genommen; die Verhältnisse zwischen den einzelnen Fakultäten
sind zu verschieden, als daß Richtzahlen aufgestellt werden
könnten. Eine Erhöhung der Sachmittel ist aber auch hier er¬
forderlich.

Richtzahlen für den Sachmittelbedarf

Fakultät bzw. Abteilung DM je Jahr

Evangelische und Katholische Theologie
mit weniger als 11 Lehrstühlen 25 000 — 30 000
mit 11 bis 15 Lehrstühlen 30 000 — 45 000
mit 16 bis 20 Lehrstühlen 45 000 — 60 000

Rechtswissenschaften

mit weniger als 16 Lehrstühlen 70 000 — 100 000
mit 16 bis 20 Lehrstühlen 100 000 — 125 000
mit 21 bis 30 Lehrstühlen 125 000 — 180 000

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften'

mit weniger als 16 Lehrstühlen 60 000 — 90 000
mit 16 bis 20 Lehrstühlen 90 000 — 110 000
mit 21 bis 30 Lehrstühlen 110 000 — 150 000

Medizin (Theoretische Fächer) 450 000 — 600 000

Veterinärmedizin 600 000 — 750 000

Philosophische Fakultät
mit weniger als 41 Lehrstühlen 200 000 — 270 000
mit 41 bis 50 Lehrstühlen 270 000 — 320 000
mit 51 bis 60 Lehrstühlen 320 000 — 380 000
mit 61 bis 70 Lehrstühlen 380 000 — 420 000

Naturwissenschaften
mit weniger als 31 Lehrstühlen 700 000 —1 000 000
mit 31 bis 40 Lehrstühlen 1 000 000 —1 300 000
mit 41 bis 50 Lehrstühlen 1 300 000 —1 500 000

Forstwissenschaft 90 000 — 130 000

• Erhöhungen können im Hinblick auf die Entwicklung der Empirischen Soziologie
und der Statistik notwendig werden.
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Fakultät bzw. Abteilung DM je Jahr

Landwirtschaft, Gartenbau, usw. 150 000 — 300 000

Bauingenieur- und Vermessungswesen 360 000 — 500 000
Architektur 80 000 — 160 000

Maschinenbau (einschließlich
Schiffstechnik und Flugtechnik)

mit weniger als 26 Lehrstühlen 600 000 — 700 000
mit 26 bis 30 Lehrstühlen 700 000 — 800 000
mit 31 bis 35 Lehrstühlen 800 000 — 900 000

Elektrotechnik 300 000 — 400 000

Bergbau und Hüttenwesen 450 000 — 500 000
Brauwesen 70 000

B. VIII. Empfehlungen für den Ausbau der einzelnen
Fakultäten und Fächer

Im folgenden werden die Überlegungen und Empfehlungen des
Wissenschaftsrates für die Entwicklung der einzelnen Fächer
dargelegt.

VIII. 1. Evangelische Theologie

Die Hauptfächer der evangelischen Theologie sind:
Altes Testament
Neues Testament
Systematische Theologie
Kirchengeschichte
Praktische Theologie

Diese Gebiete sind so umfangreich geworden, daß sie im Grund¬
bestand jeder Fakultät durch je zwei Lehrstühle vertreten
sein müssen.

Diese Doppelbesetzung aller fünf Grundfächer ist auch nötig,
um die Unterrichtsbedürfnisse an den zehn Fakultäten der
Universitäten zu befriedigen. Die Gesamtzahl der Studenten
der evangelischen Theologie an diesen Fakultäten liegt zur Zeit
zwischen 2800 und 2900. Hinzu kommen etwa 500 formell
Beurlaubte, die als Examenskandidaten an den Seminarübungen
teilnehmen, sowie schätzungsweise 300 Studenten der Philolo¬
gie, die an den theologischen Fakultäten ihre Ausbildung für
das Nebenfach Religion erhalten. Die Gesamtzahl der Studenten
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beträgt also 3600 bis 3700. Auf jeden der hundert Lehrstuhl¬
inhaber, die nach der eben aufgestellten Norm vorhanden sein
sollten, entfallen bei gleichmäßiger Verteilung demnach 36
bis 37 Studenten. Da gerade im theologischen Unterricht der
Student persönlichen Kontakt mit seinem Lehrer gewinnen
muß, ist dieses Zahlenverhältnis noch nicht befriedigend; es
dürfte nicht mehr als 1 :25 bis 1 : 30 betragen. Die gegen¬
wärtige Lage ist wesentlich ungünstiger, da die Zahl der Lehr¬
stühle für die Hauptfächer zur Zeit in den meisten Fakultäten
unter den Erfordernissen liegt. Sollte die Zahl der Studenten,
wie es im Hinblick auf den Bedarf der Kirche zu hoffen ist, in
den nächsten Jahren von 3600 bis 3700 auf 4000 oder gar 5000
steigen, so würde das zahlenmäßige Mißverhältnis zwischen
Lehrstuhlinhabern und Studenten vollends bedenkliche Formen
annehmen.

Neben den Hauptfächern gibt es eine Anzahl von Sonder¬
gebieten, die wenigstens an einzelnen Orten gepflegt werden
müssen, wenn die theologische Wissenschaft in ihrem ganzen
Umfang vertreten sein soll. Für diese Sondergebiete wird
folgende Verteilung, die der bisherigen Entwicklung Rechnung
trägt, vorgeschlagen:

Christliche Archäologie Bonn
Heidelberg

Biblische Archäologie Tübingen
Liturgiewissenschaft Heidelberg
Diakoniewissenschaft Heidelberg
Konfessions- und Sektenkunde Heidelberg
Theologie der orientalischen Kirchen Heidelberg
Geschichte der östlich-orthodoxen Kirche
und des Protestantismus des Ostens Marburg
Ostkirchenkunde Münster
Christliche Orientalistik und
Geschichte des Judentums Mainz
Judaistik Münster

Geschichte der Kirchenmusik Erlangen
Missionswissenschaft und
ökumenische Beziehungen der Kirchen Hamburg

An wenigstens einer theologischen Fakultät (Tübingen oder
Göttingen) sollte ein Lehrstuhl für Evangelisches Kirchenrecht
geschaffen werden. Dieses Fach ist in den juristischen Fakul-
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täten in der Regel nur Nebenfach des öffentlichen Rechts; bei
dieser Zuordnung ist aber die notwendige Verbindung mit der
Systematischen Theologie nicht genügend gewährleistet.

Für die Wahrnehmung anderer, sehr spezieller Sonderdiszi¬
plinen, wie z. B. Lutherforschung und Geschichte der einzelnen
Landeskirchen, sollte durch Schaffung von Stellen für Wissen¬
schaftliche Räte gesorgt werden.

Das Fach Christliche Sozialethik sollte in Münster als Schwer¬
punkt ausgebaut werden.

Die Nachwuchslage ist angespannt. Erhebliche Schwierigkeiten
bestehen zur Zeit insbesondere in der Systematischen Theologie
sowie bei ihren Teilgebieten, vor allem der Christlichen Sozial¬
ethik.

Die Seminare und Institute der Fakultäten sind mancherorts
räumlich sehr beengt. Ihre gemeinsame Verwaltung hat sich
bewährt und sollte beibehalten werden.

Für die Ausbildung der Studenten in den alten Sprachen sowie
für Tutoren- und Repetentenaufgaben sollten „Studienräte im
Hochschuldienst" zur Verfügung stehen.

VIII. 2. Katholische Theologie

Zum Grundbestand einer katholisch-theologischen Fakultät ge¬
hörten bisher die Lehrstühle für folgende sieben Fächer:

Dogmatik
Moraltheologie
Altes Testament
Neues Testament
Kirchengeschichte
Kirchenrecht
Fundamentaltheologie (Apologetik)

Die Entwicklung macht es erforderlich, daß in jeder Fakultät
auch die folgenden vier Fächer durch Lehrstühle vertreten sind:

Liturgiewissenschaft
Religionspädagogik
Christliche Soziallehre
Missionswissenschaft

Das Fach Kirchengeschichte müßte überall durch zwei Lehr¬
stühle vertreten sein (der eine für Alte, der andere für Mittel¬
alterliche und Neuere Kirchengeschichte); die weitere Entwick¬
lung wird vermutlich zur Aufteilung auf drei Lehrstühle führen.
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Auch das Fach Dogmatik muß wenigstens an großen Fakultäten
seinem Umfang und seiner Bedeutung gemäß doppelt besetzt
sein.

Damit ergeben sich als Grundbestand jeder Fakultät 12 bis
13 Lehrstühle. Wo einer Fakultät auch die unmittelbare Vor¬
bereitung auf die seelsorgerische Praxis anvertraut ist, muß
außerdem ein Lehrstuhl für Pastoraltheologie vorhanden sein.

Bei dieser Ausstattung wäre eine sachgerechte Ausbildung der
derzeit vorhandenen Theologiestudenten (rund 2200, davon
etwa 300 Philologen mit Religion als Nebenfach) gewährleistet;
die durchschnittliche Zahl der Teilnehmer an einer Seminar¬
übung würde über 30 nicht hinausgehen. Der erforderliche
Grundbestand an Lehrstühlen ist an den meisten Fakultäten
noch nicht erreicht; das Zahlenverhältnis zwischen Lehrern und
Studenten, deren Zahl eine steigende Tendenz zeigt, ist daher
nicht überall befriedigend.

Schwerpunkte:
Dogmengeschichte München (Grabmann-

Institut)
Kirchen- und Dogmengeschichte Bonn (Franz Joseph

Christliche Archäologie
Christliche Archäologie und
Kunstgeschichte
Geschichte der Christlichen Kunst
und Christliche Archäologie
Missionswissenschaft

Dölger-Institut, Corpus
Catholicorum, Albertus
Magnus-Institut)
Freiburg

Mainz

München

Kirchenrecht

München
Würzburg (in Verbindung
mit dem Missionsärztlichen
Institut)
München (Kanonistisches

Christliche Soziallehre
Institut)
Münster

Liturgiewissenschaft München

Sondergebiete:
Kunde des christlichen Ostens Würzburg

Freiburg
Freiburg
Bonn

Caritaswissenschaft

Religionsphilosophie
Liturgiegeschichte
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Zu überlegen wäre, ob nicht wenigstens an einer Fakultät ein
Lehrstuhl für das Studium der protestantischen Theologie und
Frömmigkeit geschaffen werden könnte. Die Religiöse Volks¬
kunde wird zweckmäßig im Rahmen der Kirchengeschichte
gepflegt.
Die Nachwuchslage ist schwierig, insbesondere in den Fächern
Moraltheologie, Altes Testament und Christliche Soziallehre.
Vor der Errichtung neuer Lehrstühle für Christliche Soziallehre
sollte deshalb geprüft werden, ob sie in angemessener Zeit
besetzt werden können. Die Heranbildung von Nachwuchs muß
durch die Vermehrung der Assistentenstellen in den Instituten,
besonders in den nachwuchsarmen Fächern, gefördert werden.

Die Seminare und Institute sind in der Regel räumlich und ver¬
waltungsmäßig zusammengefaßt. Das hat sich bewährt. Jedoch
bedürfen die Institute fast überall einer räumlichen Erweiterung
und einer kräftigen Anhebung ihres Sachetats. Dabei muß auch
der Mangel an Dienstzimmern für die Direktoren und Assisten¬
ten beseitigt werden.

VIII. 3. Staatliche Philosophisch-Theologische Hochschulen
in Bayern

In jedem bayerischen Bistum außer Würzburg besteht eine
Philosophisch-Theologische Hochschule. Sie befinden sich in
Bamberg, Dillingen, Eichstätt, Freising, Passau und Regensburg.
Von Eichstätt abgesehen sind sie staatlich.
Die fünf staatlichen Hochschulen haben im Jahr 1959 eine neue
Satzung erhalten. Nach ihr können sie mit Ermächtigung des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
akademische Grade verleihen. Ein Habilitationsrecht wird in
der Satzung nicht erwähnt. Vakante Professuren sollen auf
Grund eines Dreiervorschlags der Hochschulen besetzt werden.
Bisher wurde der Lehrkörper nicht selten durch nichthabilitierte
Kräfte ergänzt. Es ist zu erwarten, daß das Berufungsverfahren
nach der neuen Satzung diese Praxis beseitigt.

Die Hochschulen sind in eine philosophische und eine theologi¬
sche Abteilung gegliedert. Die philosophische Abteilung umfaßt
vier bis sieben Fächer, und zwar Philosophie, Psychologie, Päd¬
agogik, Religionspädagogik, Geschichte, Biologie, Physik und
in Einzelfällen Kunstgeschichte und Chemie. In der theologi¬
schen Abteilung bestehen sechs bis sieben Lehrstühle, nämlich
für Dogmatik, Moraltheologie, Altes und Neues Testament,
Kirchengeschichte, Christliche Gesellschaftslehre und Kirchen¬
recht.
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Die Pflege der Weltgeschichte und der Naturwissenschaften
innerhalb der Ausbildung der Theologen ist an den Hochschulen
traditionell. Daraus erklärt sich, daß alle Hochschulen mehr
oder weniger umfangreiche Sammlungen sowie Räume für
naturwissenschaftliche Praktika aufweisen. Nach 1945 sind
Bamberg und Passau mit Arbeitsplätzen für Pharmazeuten der
ersten beiden Semester ausgestattet und die Lehrkörper dort
und in Regensburg nach der naturwissenschaftlichen Seite aus¬
gebaut worden.

An den Hochschulen studieren insgesamt über 700 Studenten,
davon 140 Pharmazie (1960: in Bamberg 100, in Passau 40), alle
übrigen Theologie. Mit einem allmählichen Ansteigen der
Studentenzahlen ist zu rechnen.

Die Pflege der naturwissenschaftlichen Fächer innerhalb der
philosophischen Abteilung der Philosophisch-Theologischen
Hochschulen ist wegen der unvermeidlichen Isolierung, in der
sich die dort tätigen Gelehrten befinden, problematisch. Ausbau
und Abrundung der vorhandenen Institute würden außerhalb
der Zweckbestimmung der Philosophisch-Theologischen Hoch¬
schulen liegen. Andererseits erlaubt der gegenwärtige Zustand
kein naturwissenschaftliches Vollstudium irgendeiner Richtung
und beraubt daher auch die vorhandenen Einrichtungen des
Nachwuchses, der für das Gedeihen eines Hochschulinstituts
erforderlich ist.

Ein weiterer Ausbau der naturwissenschaftlichen Fächer kann
daher nicht empfohlen werden. Vielmehr sollte der natur¬
wissenschaftliche Unterricht allmählich zumindest auf den vor
dem letzten Kriege üblichen Umfang zurückgeführt werden.
Auch ist zu erwägen, ob das für die Theologiestudenten erfor¬
derliche Maß an naturwissenschaftlicher Unterrichtung durch
Lehrbeauftragte an Stelle von Ordinarien vermittelt werden
könnte.

Die theologischen Abteilungen bleiben in ihrer Ausstattung mit
Lehrstühlen hinter der Normalausstattung der Universitäts¬
fakultäten zurück. Insbesondere fehlen Lehrstühle für Kirchen¬
geschichte und Fundamentaltheologie. Wahrscheinlich ist das
Bedürfnis nach Errichtung dieser Professuren nie empfunden
worden, weil die Studierenden durch den historischen und den
philosophischen Lehrstuhl der philosophischen Abteilung, von
denen der letztere in Regensburg sogar doppelt vorhanden ist,
schon allzu stark in Anspruch genommen sind. Man muß also
auch das Verhältnis der Lehrstühle beider Abteilungen gegen¬
einander abwägen. Von den erst in neuerer Zeit entwickelten
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Fächern ist wenigstens die Christliche Gesellschaftslehre an
zwei Hochschulen (Bamberg und Regensburg) bereits vertreten.
Der für die theologischen Fakultäten geforderte Lehrstuhl für
Religionspädagogik könnte in Dillingen, Bamberg, Passau und
Regensburg durch Umwandlung des in der philosophischen
Abteilung bestehenden Lehrstuhls für Pädagogik geschaffen
werden.

In Bamberg, Dillingen und Passau befinden sich „Staats¬
bibliotheken" mit zum Teil sehr wertvollen Beständen aus dem
17. und 18. Jahrhundert. Es ist dringend zu wünschen, daß die
Bibliothek in Diilingen eine ihrem Wert entsprechende biblio¬
thekarische Verwaltung erhält.

VIII. 4. Die Fächer der Philosophischen Fakultät

a) Grundbestand der Philosophischen Fakultät

Als Grundbestand sollten in jeder Fakultät vorhanden sein

Philosophie und Nachbarwissenschaften
Philosophie
Psychologie
Pädagogik

Sprach- und Literaturwissenschaften
Allgemeine und Vergleichende
Sprachwissenschaft
Klassische Philologie
Germanistik
Romanistik

Anglistik
Slavistik
Orientalistik

Kunstwissenschaften

Klassische Archäologie
Kunstgeschichte
Musikwissenschaft

Geschichtswissenschaften

Ur- und Frühgeschichte
Alte Geschichte
Mittelalterliche und Neuere Geschichte

Landesgeschichte (kann auch durch einen
Wissenschaftlichen Rat vertreten sein) 1 Lehrstuhl

2 Lehrstühle
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl

1 Lehrstuhl
2 Lehrstühle
4 Lehrstühle
3 Lehrstühle
2 Lehrstühle
1 Lehrstuhl

2—4 Lehrstühle

1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl

1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
3 Lehrstühle
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Wissenschaft von der Politik (soweit nicht
in anderen Fakultäten vertreten) 1 Lehrstuhl
Soziologie (soweit nicht in anderen Fakul¬
täten vertreten) 1 Lehrstuhl
Geographie (soweit nicht in anderen Fakul¬
täten vertreten) 2 Lehrstühle

Insgesamt 32—34 Lehrstühle
Außer diesen Grundfächern müssen eine Reihe von Sonder¬
disziplinen gepflegt werden. Nähere Angaben darüber folgen
bei der Erörterung der Disziplinen.
Die Fächer der Philosophischen Fakultät, die zugleich der Aus¬
bildung von Studienräten dienen, weisen besonders hohe
Studentenzahlen auf. „Massenfächer" in diesem Sinn sind zur
Zeit die folgenden: Klassische Philologie, Germanistik, Romani¬
stik (Fachrichtung Französisch), Anglistik und Geschichte. Je
nach der Studentenzahl müssen hier die Lehrstühle über den
Grundbestand hinaus vermehrt werden. Anhaltspunkte dafür
liefert folgende Überlegung:
Nach der Gesamtzahl ihrer Studenten lassen sich die philoso¬
phischen Fakultäten in drei Gruppen einteilen:

Gruppe I mit 1200 bis 1500 Studenten
Gruppe II mit 2000 bis 2500 Studenten
Gruppe III mit etwa 3000 Studenten

Da die Studentenzahlen in den „Massenfächern" erfahrungs¬
gemäß der Gesamtzahl einigermaßen proportional sind, hat
diese Gruppierung der Fakultäten auch für die „Massenfächer"
Geltung.
Um eine Vorstellung davon zu geben, wie groß die Zahl der
Lehrstühle in den „Massenfächern" (je nach der Zahl der
Studenten) sein muß, ist die folgende Tabelle aufgestellt
worden:

Fach Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Klassische Philologie 2 3 5
Germanistik 4 5 7
Romanistik* 3 3 3—4
Anglistik und Amerikanistik 2 2—3 3
Alte Geschichte 1 1—2 2
Mittelalterliche und
Neuere Geschichte 3 4 5

* Die erforderlichen zusätzlichen Lehrstühle müßten der Fachrichtung Französisch
zugute kommen.
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Die Ansätze sind durch die Überlegung bestimmt, daß die Zahl
der Teilnehmer an den Seminarübungen über die pädagogisch
gerade noch vertretbare Höchstzahl von 30 nicht hinausgehen
darf; ferner wird davon ausgegangen, daß eine angemessene
Zahl von Privatdozenten für den Unterricht zur Verfügung
steht.

Um die Unterrichtsaufgaben in den „Massenfächern" wahr¬
nehmen zu können, müssen außerdem Stellen für „Studienräte
im Hochschuldienst" vorgesehen werden. Einen Anhaltspunkt
für ihre Zahl gibt die nachstehende Tabelle:
Fach Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Klassische Philologie 2 5 8
Romanistik 3 6 7
Anglistik 3 5 6

Ferner sind Lektoren erforderlich, die zum größten Teil Aus¬
länder sein und im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden.

Erforderlich sind:

Fach Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Niederländisch und
Nordische Sprachen 12 3
Anglistik 2 3 4
Romanistik 5 6 8
Slavistik 1 1 2
Hebräisch 1 1 1
Orientalische Sprachen 12 3

Für den Bedarf an Assistenten kann als Norm gelten, daß eine
Assistentenstelle je Lehrstuhl erforderlich ist. In den „Massen¬
fächern" müßte die Zahl größer sein. Ferner müßten den Wis¬
senschaftlichen Räten einige Assistenten zur Verfügung stehen,
namentlich wenn sie selbständige Fächer vertreten.

Daneben muß in der Philosophischen Fakultät die Zahl der
Hilfskräfte vermehrt werden. Sie müssen den Dozenten aller
Kategorien bei dem heute unentbehrlichen propädeutischen
Unterricht zur Hand gehen.

Die Zahl der Stellen für Wissenschaftliche Räte und Diäten¬
dozenten ist bedingt durch die Vielfalt der in der Philosophi¬
schen Fakultät vorhandenen Fächer. Sie sollte mindestens so
groß sein wie die der Lehrstühle. Ferner sind Stellen für
Studienräte im Hochschuldienst und für Lektoren, in einzelnen
Fällen auch für Kustoden, vorzusehen.
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Die vorgeschlagene Stellenvermehrung wird zur Beseitigung
der Schwierigkeiten in den „Massenfächern" nur dann bei¬
tragen, wenn gleichzeitig die Prüfungsordnung für die An¬
wärter des Lehramts an höheren Schulen abgeändert wird. In
den Prüfungsordnungen oder doch wenigstens in der Prüfungs¬
praxis wird heute zwischen den Anforderungen für das erste
und das zweite Fach meist nicht genügend unterschieden. Bei
der engen Verbindung der Fächer Griechisch und Latein kann
man zwar von einem Kandidaten, der sie gewählt hat, etwa
gleichwertige Prüfungsleistungen fordern. In den anderen Dis¬
ziplinen wird man aber stärker abstufen müssen, wenn eine
gute wissenschaftliche Ausbildung erreicht werden soll. Gelingt
dies im ersten Fach in der Weise, daß der künftige Lehrer sich
das Entscheidende, die wissenschaftlichen Arbeitsmethoden,
völlig zu eigen macht, so kann darauf vertraut werden, daß er
auch im zweiten Fach Vollwertiges leistet. Verlangt man da¬
gegen ein gleich umfangreiches und gleich intensives Studium
in beiden Fächern, so ist der Student überfordert, zumal mit
einer Ausbildung, die stärker als bisher die künftigen Unter¬
richtsaufgaben des Lehrers an höheren Schulen berücksichtigt
und daher die Vermittlung praktisch-technischer Kenntnisse
durch besondere Lehrkräfte vorsieht.

b) Philosophie, Psychologie, Pädagogik

Das Modell der Philosophischen Fakultät auf Seite 83 gibt
auch über den Grundbestand an Lehrstühlen dieser Fächer Auf¬
schluß. Die Ansätze gehen von der Voraussetzung aus, daß in
den Prüfungsbestimmungen für das höhere Lehramt das Philo-
sophicum oder eine entsprechende Prüfung da, wo sie bisher
vorgesehen sind, beibehalten werden. Der notwendigen Reform
dieser Prüfungen soll damit nicht vorgegriffen werden.

Wenn als Grundbestand für das Fach Psychologie nur ein Lehr¬
stuhl vorgeschlagen wird, so liegt dem die Überlegung zu¬
grunde, daß bei den gegenwärtigen Besetzungsmöglichkeiten
nicht alle Richtungen der Psychologie in jeder Universität ge¬
pflegt werden können. Der Vorschlag geht davon aus, daß bei
der Besetzung der Lehrstühle die verschiedenen Richtungen
berücksichtigt werden und so in den Fakultäten insgesamt
vertreten sind.

Zur vollen Erfüllung der Unterrichtsaufgaben werden in den
Fächern Psychologie und Pädagogik Stellen für Wissenschaft¬
liche Räte oder Studienräte im Hochschuldienst erforderlich
sein.
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Schwerpunkte:

Wissenschaftslehre (Epistemologie) ein¬
schließlich der Geschichte der Natur¬
wissenschaften und der Mathematik Freiburg

HamburgErziehungswissenschaft

Sondergebiete:

Logistik Bonn
Kiel
München
Münster

Mittelalterliche Philosophie Köln

Die Fakultäten haben gelegentlich Lehrstühle für Pädagogik
angefordert, deren wissenschaftliches Forschungs- und Lehr¬
gebiet unklar umrissen ist, z. B. „Historische Sozialpädagogik"
oder „Pädagogische Soziologie". Bevor solche Lehrstühle ge¬
schaffen werden, sollte man sie fachlich genauer umgrenzen.

Die Nachwuchslage ist unbefriedigend, insbesondere auf dem
Gebiet der Pädagogik. In der Philosophie sollte vor allem der
Nachwuchs an Philosophiehistorikern und naturwissenschaft¬
lich gebildeten Philosophen gefördert werden.

c) Sprach- und Literaturwissenschaften

Hierzu gehören folgende Grundfächer (vgl. Seite 83):

Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Klassische Philologie
Germanistik
Romanistik
Anglistik
Slavistik
Orientalistik

Der Grundbestand und die nötige Verstärkung in den „Massen¬
fächern" sind bereits dargestellt.

Schwerpunkte:
Nordamerikanische Sprache und Kultur Berlin

Französische Sprache und Kultur Saarbrücken
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Italianistik Köln

Iberoamerikanische Sprachen und
Kulturen

Sondergebiete:

Germanistische Linguistik und Folklore

Byzantinistik und neugriechische
Philologie

Lateinische Philologie des Mittelalters

Niederländische Philologie
Nordische Philologie und Geschichte
Baltistik

Keltologie

Finno-Ugristik
Afrikanistik

Phonetik

Kommunikationsforschung
Theaterwissenschaft

Hamburg

Marburg

München

Berlin
Bonn
Freiburg
Heidelberg
Köln
Marburg
München
Münster
Münster

Kiel
Berlin

Berlin
Bonn

Göttingen
Berlin
Hamburg
Hamburg
München

Bonn

Berlin
Köln
München

Die Slavistik ist nicht mehr als Sondergebiet anzusehen; sie
muß an allen Universitäten vertreten sein. Für ihre Spezial¬
gebiete sind vorerst Stellen für Abteilungsvorsteher oder
Wissenschaftliche Räte vorzusehen.

d) Besondere Beachtung verlangt die Orientalistik*. Ihr wenden
sich bisher noch wenige Studenten zu. Die wachsende Bedeu-

* Vgl. zu diesen Ausführungen auch die Denkschrift der Deutschen Forschungs¬
gemeinschaft zur Lage der Orientalistik.
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tung des Nahen und Fernen Ostens für unsere westliche Welt
macht jedoch einen energischen Ausbau dieser Disziplin not¬
wendig. Endergebnis dieser Bemühungen müßte sein, daß an
jeder Fakultät vier Lehrstühle für folgende Fachrichtungen be¬
stehen:

Altorientalistik
Islamwissenschaft bzw. Semitistik
Indologie
Orientalistik des Fernen Ostens

Zunächst müssen an allen Fakultäten wenigstens zwei Lehr¬
stühle bestehen, die neben der Altorientalistik vor allem die
Islamwissenschaft, die Indologie und die Orientalistik des
Fernen Ostens pflegen.
Schwerpunkte für Orientalistik sollten an den Universitäten
Berlin, Bonn, Hamburg und München gebildet werden.
Die Frage, wie Spezialgebiete berücksichtigt werden sollten,
wird durch die Empfehlung des Wissenschaftsrates für die
Errichtung neuer Lehrstühle (Teil D) beantwortet.
Das Sondergebiet Wissenschaft vom Judentum sollte an den
Universitäten Berlin und Frankfurt, die Altaistik an der Uni¬
versität München gepflegt werden.
Der Heranbildung des Nachwuchses auf dem Gebiet der
Orientalistik und ihrer Sondergebiete muß besondere Auf¬
merksamkeit zugewendet werden.

e) Klassische Archäologie

Als Grundbestand ist ein Lehrstuhl vorgesehen.
Im Fach Klassische Archäologie muß nicht nur der Nachwuchs
für die Universitäten, Museen und Auslandsinstitute, sondern
auch für die wissenschaftlichen Ausgrabungen ausgebildet
werden. Durch die Vermehrung der Assistentenstellen und die
Einrichtung von Stellen für Abteilungsvorsteher müssen die
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die erforder¬
liche Anzahl von Archäologen mit Spezialkenntnissen heran¬
gebildet werden kann.

Die Institute bedürfen zum Teil einer räumlichen Erweiterung.
Für größere Sammlungen ist eine Kustodenstelle notwendig.
Sondergebiete:

Vorderasiatische Archäologie Berlin
Archäologie der römischen Provinzen Frankfurt

Die Christliche Archäologie ist bei den theologischen Fakul¬
täten (Seite 78 und Seite 80) behandelt.
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f) Kunstgeschichte

Als Grundbestand ist ein Lehrstuhl vorgesehen.

Angesichts der vorhandenen Forschungseinrichtungen erscheint
es sinnvoll, an der Universität München durch Errichtung eines
weiteren Ordinariates einen Schwerpunkt zu schaffen.

Sondergebiete:

Frühchristliche und byzantinische Kunst Berlin
Ostasiatische Kunstgeschichte Berlin

Köln

Kunstgeschichtliche Dokumentation Marburg

g) Musikwissenschaft

Als Grundbestand ist ein Lehrstuhl vorgesehen.

Das Sondergebiet Ethnologische Musikwissenschaft wird an
der Universität Köln gepflegt.

h) Geschichte

Der Grundbestand an Lehrstühlen ist auf Seite 83, die mit
Rücksicht auf die hohen Studentenzahlen erforderliche Er¬
höhung der Zahl der Lehrstühle auf Seite 84 angegeben.

Schwerpunkte:
Nordische Geschichte

Amerikanische und Englische Geschichte

Geschichtliche Hilfswissenschaften

Ur- und Frühgeschichte

Sondergebiete:
Epigraphik

Numismatik

Südosteuropäische Geschichte
Bayerische Landesgeschichte
Rheinische Landesgeschichte
Geschichte des Buch-, Schrift- und Druck¬
wesens

Kiel
Frankfurt
Köln
München
Kiel
Tübingen

Freiburg
Heidelberg
Münster

Heidelberg
München
München
Bonn

Mainz
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Die Osteuropäische Geschichte sollte an allen Fakultäten
gepflegt werden und kann daher nicht mehr als Sondergebiet
angesehen werden.

Für die Landesgeschichte werden je nach den örtlichen Ge¬
gebenheiten Lehrstühle oder Stellen für Wissenschaftliche Räte
vorzusehen sein.

Für die Unterweisung der Studenten der Geschichte im klas¬
sischen, byzantinischen und neueren Griechisch sowie im klas¬
sischen und mittelalterlichen Latein sind Stellen für Studien¬
räte im Hochschuldienst erforderlich.

i) Osteuropaforschung
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, das Osteuropainstitut an der
Freien Universität Berlin, in dem Wissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen zusammenarbeiten, als Schwerpunkt zu fördern.
Als überfakultatives Sondergebiet wird die Osteuropaforschung
auch an der Universität Gießen gepflegt.

k) Völkerkunde

Die Völkerkunde kann nicht an allen Fakultäten gepflegt wer¬
den. Als Sondergebiet ist sie für die Universitäten Freiburg
und Göttingen, ferner Frankfurt (Kultur- und Völkerkunde),
Hamburg (Völkerkunde Amerikas) und Berlin (Ethnologie)
vorgesehen.
Wo Museen und unabhängige Forschungsinstitute bestehen,
sollten sie für die Universitäten nutzbar gemacht werden. In
diesen Fällen wird es nicht nötig sein, in den Universitäts¬
instituten eine Bibliothek aufzubauen, die über den Rahmen
eines Handapparates hinausgeht.

1) Afrikaforschung

Die zu großer Bedeutung heranwachsende Afrikaforschung
sollte in besonderem Maße gefördert werden. Zunächst kann
sie jedoch nur an wenigen Universitäten vertreten sein. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt sie als Sondergebiet für die Uni¬
versitäten Berlin und Hamburg. An jeder dieser beiden Uni¬
versitäten sollten zwei Lehrstühle für Afrikaforschung neu
eingerichtet werden.

m) Zeitungswissenschaft
Es wird empfohlen, dieses Sondergebiet weiterhin an den Uni¬
versitäten Berlin und München zu pflegen.
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n) Volkskunde

Für Volkskunde (Folkloristik) erscheinen die vorhandenen
Lehrstühle ausreichend. Falls an einzelnen Stellen eine Ver¬
stärkung des Lehrkörpers erforderlich ist, sollten Stellen für
Wissenschaftliche Räte eingerichtet werden. Als Sondergebiet
ist die Germanistische Linguistik und Folklore für die Univer¬
sität Marburg vorgesehen.

o) Religionswissenschaft

Es wird empfohlen, die Religionswissenschaft im Rahmen des
Ausbaues der Fakultäten zu fördern. Eine Vermehrung der
Lehrstühle wird jedoch zur Zeit nicht in Betracht gezogen
werden müssen.

p) Geographie siehe Seite 108.

VIII. 5. Rechtswissenschaft

Im Vergleich zu anderen Disziplinen hat sich die Rechtswissen¬
schaft eine verhältnismäßig starke innere Geschlossenheit
bewahrt. Das Studium ist noch einheitlich und schließt dement¬
sprechend auch mit einer einheitlichen Prüfung ab. Bei den
Lehrstühlen findet diese Einheitlichkeit der Disziplin ihren Aus¬
druck darin, daß die Ordinarien regelmäßig zwei oder mehrere
Fächer vertreten, z. B. ein dogmatisches und ein historisches
Fach oder zwei dogmatische Fächer, etwa Bürgerliches Recht
und Prozeßrecht. Bei den Überlegungen über den erforderlichen
Grundbestand ist es daher nicht notwendig, auf alle Einzel¬
disziplinen Rücksicht zu nehmen. Man kann vielmehr von der
grundlegenden Unterteilung in Zivilrecht, Strafrecht und öffent¬
liches Recht ausgehen. Die Zahl der für jeden dieser drei
Bereiche vorgesehenen Lehrstühle wird es den Fakultäten
ermöglichen, bei der Besetzung die verschiedenen Spezialfächer
zu berücksichtigen. So kann für eine ausreichende Verbreite¬
rung der historischen Disziplinen gesorgt werden. Als Grund¬
bestand sind daher ausreichend:

Zivilrecht 5 Lehrstühle
Strafrecht 2 Lehrstühle
öffentliches Recht 3 Lehrstühle
Sonderaufgaben 1 Lehrstuhl

Insgesamt 11 Lehrstühle
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Der Lehrstuhl für Sonderaufgaben kann entweder für die Ver¬
tretung eines Sondergebietes oder zusätzlich für die Betreuung
der Studenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erfor¬
derlich werden.

Eine Fakultät von dieser Größe wird 400 bis 600 Studenten aus¬
bilden können. Die Fakultät wird dann eine Mindestzahl von
fünf Übungen bewältigen, die teils in jedem Semester, teils
wenigstens einmal jährlich abzuhalten sind, ohne daß die Teil¬
nehmerzahl der Übungen die Zahl 150 überschreitet.

Bei den meisten Fakultäten liegen die Studentenzahlen wesent¬
lich höher, als beim Grundbestand vorausgesetzt ist. Mit
Rücksicht auf die umfangreicheren Lehrverpflichtungen muß
daher der Lehrkörper dieser Fakultäten verstärkt werden. Geht
man von der jetzt vorhandenen Studentenzahl aus, so lassen
sich die Fakultäten in vier Gruppen einteilen:

Gruppe I mit etwa 400 bis 600 Studenten
Gruppe II mit etwa 900 bis 1 100 Studenten
Gruppe III mit etwa 1 500 bis 1 700 Studenten
Gruppe IV mit etwa 1 700 bis 2 000 Studenten

Berücksichtigt man die notwendigen Verstärkungen, so ergibt
sich für die Zahl der Lehrstühle folgendes Bild:
Fach Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV
Zivilrecht 5 8 10 12
Strafrecht 2 2 3 4
öffentliches Recht 3 4 4 5
Sonderaufgaben 1 1 1—2 2

Insgesamt 11 15 18—19 23

In Fakultäten mit einer Studentenzahl, die erheblich über 2000
liegt, wachsen die Erfordernisse des Unterrichts so stark, daß
sachdienliche Vorschläge für die Vermehrung des Lehrkörpers
nicht mehr gemacht werden können. Die Zahl der Lehrstühle
würde dann so groß werden, daß die Schaffung einer zweiten
Fakultät vorzuziehen wäre.

Die Nachwuchslage ist zwar im Augenblick ungünstig, doch ist
in den nächsten Jahren eine nicht unerhebliche Zahl von Habi¬
litationen zu erwarten.

Zur Verbesserung der Unterrichtsverhältnisse in den Fakul¬
täten mit hohen Studentenzahlen wird empfohlen, Beamte der
inneren Verwaltung, der Justizverwaltung oder Richter an die
Fakultäten abzuordnen oder Stellen für „Regierungsräte im
Hochschuldienst" zu schaffen.
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Für jeden Lehrstuhl muß eine Assistentenstelle vorgesehen
werden. Außerdem sollten in jeder Fakultät zwei weitere
Assistenten für Verwaltungszwecke (Fakultät und Seminare)
sowie zwei zusätzliche Stellen zur Freistellung von Habilitanden
vorhanden sein. Für besondere Aufgaben in Spezialinstituten
oder bei starker Unterrichtsbelastung müßte die Zahl der
Assistenten vermehrt werden.

Die rechtswissenschaftlichen Bibliotheken sind heute zum Teil
zu einer gemeinsamen Präsenzbibliothek für alle Fächer
(Juristisches Seminar) vereinigt, zum Teil werden sie als
Seminarbibliotheken getrennt verwaltet. In jedem Falle ist
eine einheitliche Katalogisierung notwendig. Hierfür müssen
ein oder mehrere Diplom-Bibliothekare und bei besonderer
Größe der Bibliothek ein wissenschaftlicher Bibliothekar zur
Verfügung stehen.

Die vorstehenden Vorschläge beruhen, soweit sie Unterrichts¬
bedürfnisse berücksichtigen, auf der zur Zeit geltenden Studien¬
ordnung. Die angestrebte Reform des juristischen Studiums ist
noch nicht abgeschlossen. Die bisher diskutierten Pläne würden
sich voraussichtlich mit der hier vorgeschlagenen Ausstattung
der juristischen Fakultäten verwirklichen lassen.

Schwerpunkte:

Antike Rechtsgeschichte (einschl.
Juristische Papyrologie und
Vorderasiatische Rechts¬
geschichte)
Deutsche Rechtsgeschichte

Evangelisches Kirchenrecht

Arbeits- und Wirtschaftsrecht

Internationales Privatrecht,
Auslandsrecht,
Rechtsvergleichung

Völkerrecht und ausländisches
öffentliches Recht

München (Universität)

Heidelberg

Erlangen
Göttingen
Frankfurt
Köln

Berlin
Hamburg
Köln
Saarbrücken (hier insbe¬
sondere Europäisches
Recht und Recht der euro¬
päischen Gemeinschaften)

Heidelberg
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Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht
Steuerrecht

Sondergebiete:
Rechtssoziologie
Kommunalwissenschaft

Geschichte des Römischen Rechts
im Mittelalter und neuere Privat¬
rechtsgeschichte
Ausländisches Wirtschaftsrecht
Ausländisches Strafrecht
Verkehrsrecht
Seerecht
Luftrecht
Bergrecht
Wasserrecht
Energierecht
Versicherungsrecht
Kriminologie und forensische
Psychologie
Kriminalwissenschaft
Juristische Papyrologie

Recht der Länder mit kommuni¬
stischer Gesellschaftsordnung
Französisches Recht

München (Universität)
Münster

Berlin
Frankfurt
Münster

Frankfurt
Frankfurt
Freiburg
Frankfurt
Hamburg
Köln
Münster
Bonn
Bonn
Hamburg

Hamburg
Köln
Marburg (zusammen mit
der Philosophischen
Fakultät)
München
(vgl. Schwerpunkte)

München (Universität)
Saarbrücken

VIII. 6. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Die folgenden Vorschläge gelten für die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften als wissenschaftliche Disziplinen ohne
Rücksicht darauf, ob sie in einer besonderen Fakultät vertreten
oder mit einer anderen Wissenschaft in einer Fakultät vereinigt
sind.

Der Grundbestand an Lehrstühlen ergibt sich aus zwei Gesichts¬
punkten: Auf der einen Seite müssen alle nach der derzeitigen
Entwicklung wichtigen Einzeldisziplinen ausreichend vertreten
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sein; auf der anderen Seite muß darauf Bedacht genommen
werden, welche Ausbildungsgänge an der einzelnen Hochschule
vorhanden sind. Es kommen nach den heutigen Prüfungs¬
bestimmungen hauptsächlich drei Ausbildungsabschlüsse in
Betracht:

Diplom-Volkswirt
Diplom-Kaufmann
Diplom-Handelslehrer

An einzelnen Hochschulen können außerdem folgende Examina
abgelegt werden:

Diplom-Sozialwirt
Diplom-Soziologe
Diplom-Politologe

Von diesen Ausbildungsgängen ist beim Grundbestand nur das
Studium, das mit einem Diplom-Volkswirt-Examen abschließt,
berücksichtigt worden. Ferner wird angenommen, daß die Zahl
der Studenten unter 1000 liegt. Unter diesen Voraussetzungen
sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften die folgenden Lehrstühle erforderlich:

Volkswirtschaftslehre (einschl. Finanzwissenschaft und
Sozialpolitik) 5
Betriebswirtschaftslehre 2

Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1
Soziologie bzw. Wissenschaft von der Politik 2
Statistik und Ökonometrie 1

Insgesamt 11

Werden neben Volkswirten auch Betriebswirte ausgebildet,
so sind zwei weitere Lehrstühle für Betriebswirtschaftslehre
im Grundbestand erforderlich. Falls Sozialwirte o. ä. ausgebildet
werden, kommt ein Lehrstuhl für Soziologie hinzu. Die Aus¬
bildung von Handelslehrern * erfordert zusätzlich einen Lehr¬
stuhl für Wirtschaftspädagogik. **

Der Grundbestand (Gruppe I) muß erweitert werden, wenn die
Zahl der Studenten über 1000 steigt. Es werden zweckmäßiger¬
weise hier zwei weitere Gruppen unterschieden, nämlich Fakul¬
täten mit 1000 bis 2000 Studenten als Gruppe II und Fakultäten
mit über 2000 bis 2500 Studenten als Gruppe III. In beiden

• In Nordrhein-Westfalen auch die Ausbildung von Gewerbelehrern.

*• S. Anmerkung 3 der folgenden Zusammenstellung der Lehrstuhlzahlen.

96



Fällen wird vorausgesetzt, daß die genannten drei Hauptaus¬
bildungsgänge (Volkswirte, Kaufleute und Handelslehrer) voll
vertreten sind. Es ergeben sich dann folgende Lehrstuhlzahlen:

Fach Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Volkswirtschaftslehre
(einschl. Finanzwissenschaft
und Sozialpolitik) 5 7 8
Betriebswirtschaftslehre 2 1) 6 8
Wirtschafts- und Sozial¬
geschichte 111
Soziologie bzw. Wissen¬
schaft von der Politik 2 2 4 2)
Statistik und Ökonometrie 12 2
Wirtschaftspädagogik 3) — 4) 1 2

Insgesamt 11 19 25

1) falls Betriebswirte ausgebildet werden: 4.

2) Im einzelnen müssen die Fakultäten entscheiden, wie die Lehrstühle auf die
beiden Fächer aufgeteilt werden.

3) Soweit nicht in der Philosophischen Fakultät sachlich ausreichende Vorkehrungen
für die pädagogische Ausbildung von Handelslehrern getroffen sind.

4) falls Handelslehrer ausgebildet werden: 1.

Mit der Verwirklichung dieser Modelle würden befriedigende,
wenn auch keineswegs optimale Unterrichtsverhältnisse erreicht
werden.

Von der Entwicklung eines Modells für eine Fakultät mit mehr
als 2500 Studenten wird aus den gleichen Gründen wie bei den
juristischen Fakultäten* abgesehen.

In wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten mit be¬
sonders hohen Studentenzahlen können die Studienbedingun¬
gen außer durch Errichtung weiterer Lehrstühle in gewissem
Umfang auch durch die Schaffung von Stellen für Wissenschaft¬
liche Räte oder für Abteilungsvorsteher verbessert werden.

Bei dem Ausbau der Fakultäten muß im Auge behalten werden,
ob nicht durch die Einrichtung neuer Bildungsanstalten die Zahl
der Studenten zurückgeht. Zur Organisationsform derartiger
Anstalten hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer
Denkschrift zur Lage der Wirtschaftswissenschaft Vorschläge
gemacht.

• Vgl. S. 93
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Die Nachwuchslage ist in fast allen Bereichen der Wirtschafts¬
und Sozialwissenschaften außerordentlich schwierig. Das Zahlen¬
verhältnis der Lehrstuhlinhaber zu den Privatdozenten, das zur
Zeit etwa 5 : 1 beträgt, muß mindestens auf 3 : 1 gebracht wer¬
den. Der Nachwuchspflege wird daher besondere Aufmerksam¬
keit zu widmen sein. Unter anderem kommt es darauf an, den
Nachwuchskräften durch Entlastung von Unterrichtsaufgaben
die Möglichkeit zur Forschung zu geben.

Schwerpunkte:
Weltwirtschaftslehre Kiel
Absatz- und Verbrauchsforschung Nürnberg
Handelsforschung Köln
Wirtschafts- und Sozialgeschichte München (Universität)
Soziologie Berlin (Freie Universität)

Wissenschaft von der Politik

Frankfurt
Hamburg
Münster (Sozialforschungs-
stelle in Dortmund)
Berlin (Otto-Suhr-Institut)
Frankfurt
Köln

Statistik Frankfurt
München (Universität)
Bonn
Heidelberg
Saarbrücken

Ökonometrie

Sondergebiete:
Europäische Wirtschaft Hamburg

Saarbrücken (Europäisches
Forschungsinstitut)
HamburgÜberseewirtschaft

Fragen der Planwirtschaft und
Probleme der Sozialistischen
Wirtschaft einschl. der Sozial¬
theorie des dialektischen Mate¬
rialismus Frankfurt
Genossenschaftswesen Erlangen

Frankfurt
Hamburg
Münster
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Arbeitsmarktforschung
Versicherungswissenschaft
Verkehrswissenschaft

Nürnberg
Köln
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Köln
Münster

Fürsorgewesen und Sozial¬
pädagogik Frankfurt

Auf die Lage und den Ausbau der wirtschaftswissenschaftlichen
Forschungsinstitute, auch soweit sie organisatorisch mit Hoch¬
schulen verbunden sind (wie z. B. das Institut für Weltwirtschaft
in Kiel), wird hier nicht eingegangen. Sie werden in dem Bericht
des Wissenschaftsrates über die Forschungsinstitute zu behan¬
deln sein.

Jeder Lehrstuhlinhaber sollte mindestens einen Assistenten
haben. Im übrigen hängt die Zahl der Assistenten, die einem
Lehrstuhl zugeteilt werden, von der Zahl der Studenten in der
Fakultät und von den Sondergebieten ab, die in der Fakultät
gepflegt werden. Für Gruppe I (Grundbestand) müssen minde¬
stens 15 bis 20 Assistenten, für Gruppe II 25 bis 40 und für
Gruppe III 45 bis 50 vorgesehen werden. Daneben werden für
die Unterrichtsaufgaben wissenschaftliche Hilfskräfte benötigt,
und zwar je Fakultät der Gruppe I 5 bis 7, der Gruppe II 15 bis
20 und der Gruppe III 24 bis 26.

Für die Fakultätsbibliotheken gelten im wesentlichen die glei¬
chen organisatorischen Gesichtspunkte wie für die rechtswissen¬
schaftlichen Bibliotheken.

VIII. 7. Fächer der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät

Der Grundbestand einer Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät sollte folgendermaßen aussehen (die naturwissenschaft¬
lichen Fächer an den Technischen Hochschulen werden auf
Seite 141 f. noch besonders behandelt):

Mathematik
Grundgebiete aus Analysis,
Algebra, Geometrie und
Angewandter Mathematik
sowie Sondergebiete 4—5 Lehrstühle
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Physik
Theoretische Physik mit Ein¬
schluß von Sondergebieten 2 Lehrstühle
Experimentalphysik mit
Einschluß der Angewand¬
ten Physik 3 Lehrstühle 5 Lehrstühle

Chemie

Anorganische, Analytische
Chemie, Organische Che¬
mie, Biochemie, Physika¬
lische Chemie

Biologie
Botanik
Zoologie
Allgemeine Biologie (Ge¬
netik, Biochemie, Mikro¬
biologie)

Geowissenschaften

Geologie und Paläontologie
Mineralogie
Geographie

Insgesamt

6—7 Lehrstühle

5—6 Lehrstühle

5—7 Lehrstühle

25—30 Lehrstühle

Die Geographie kann auch zur Philosophischen Fakultät ge¬
hören. Die Psychologie gehört zum Grundbestand der Philoso¬
phischen Fakultät. Dagegen sollte die Experimentalpsychologie
in einigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten
gepflegt werden.

Die folgenden Fächer brauchen nur an einzelnen Fakultäten
vertreten zu sein:

Astronomie
Geophysik und Meteorologie
Lebensmittelchemie
Pharmazie
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik

Der Entwicklung der zahlreichen Spezialgebiete der Natur¬
wissenschaft kann auf verschiedene Weise Rechnung getragen
werden. Einmal kann bei der Errichtung von Parallellehrstühlen
und bei der Entwicklung der zugehörigen Institute oder Abtei¬
lungen auf fehlende und erwünschte Forschungsrichtungen
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Rücksicht genommen werden. Sodann lassen sich in den Insti¬
tuten Abteilungen (mit Abteilungsvorstehern) für die Forschung
auf Spezialgebieten einrichten.

Die rasch fortschreitende Entwicklung der Naturwissenschaften
läßt eine Änderung in den Anforderungen in einem relativ
kurzen Zeitraum als möglich erscheinen. Der vorgeschlagene
Grundbestand an Lehrstühlen kann daher nur von der gegen¬
wärtigen Lage ausgehen.

Abweichungen vom Grundbestand ergeben sich naturgemäß,
wenn Schwerpunkte oder Sondergebiete empfohlen werden. In
den Fächern, die mit großen Studentenzahlen zu rechnen haben,
muß der Grundbestand erweitert werden, und zwar in der
Mathematik auf sechs, in der Experimentellen Physik auf sechs
bis sieben, in der Theoretischen Physik auf drei und in der
Chemie auf neun Lehrstühle.

a) Mathematik

Die Entwicklung der exakten Wissenschaften, der Ingenieur¬
wissenschaften und der Sozialwissenschaften hat einen großen
Bedarf an Mathematikern entstehen lassen. Voraussichtlich wird
die Mathematik in steigendem Umfang auch in den biologi¬
schen Wissenschaften und in der Medizin benötigt werden. Der
mathematische Unterricht an den höheren Schulen ist bereits
ausgebaut worden und wird wahrscheinlich weiter entwickelt
werden. Die Zahl der Mathematiker, die gegenwärtig an den
deutschen Hochschulen ausgebildet werden, liegt unter dem
gegebenen und noch zu erwartenden Bedarf. Daher muß die
Mathematik an den deutschen Hochschulen erheblich aus¬
geweitet werden.

Dementsprechend sind schon als Grundbestand jeder Fakultät
vier Lehrstühle vorgesehen; damit wird über den Bestand hin¬
ausgegangen, der heute in der Regel gegeben ist. Die Sonder¬
zweige der Mathematik, z. B. Versicherungsmathematik, Mathe¬
matische Statistik und Mathematische Logik können, wenn die
vorgeschlagenen Lehrstühle geschaffen und die Institute aus¬
gebaut sind, je nach Vorschlag der Fakultät im Rahmen der
Lehrstühle des Grundbestandes gepflegt werden.

Für jeden Lehrstuhl sollten zwei Assistentenstellen geschaffen
werden, zusätzlich für je 100 Studenten eine Assistentenstelle
für den Unterricht. Es wird ferner empfohlen, in der Mathe¬
matik Stellen für Studienräte im Hochschuldienst einzurichten.
Empfehlungen über die Pflege von Schwerpunkten oder Sonder-
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gebieten an einzelnen Fakultäten werden in größerem Umfang
erst möglich sein, wenn genügend Nachwuchs für eine gezielte
Berufung von Mathematikern einer bestimmten Arbeitsrichtung
zur Verfügung steht. Für die praktische Mathematik werden
Schwerpunkte an der Technischen Hochschule Darmstadt und
an der Universität Hamburg empfohlen.

b) Physik

Den physikalischen Lehrstühlen fallen umfangreiche Unter¬
richtsaufgaben zu, da die Physik die Grunddisziplin einer Reihe
anderer Disziplinen ist. Außer den Studenten der Physik wer¬
den in den physikalischen Instituten Mediziner, Chemiker,
Biologen, Astronomen, Meteorologen und Ingenieure aus¬
gebildet. Daher ergibt sich bereits aus dem Umfang des Unter¬
richts die Notwendigkeit, als Grundbestand fünf Lehrstühle für
Physik (zwei für Theoretische und drei für Experimentelle
Physik). Wird diesem Vorschlag entsprochen, so können im
Fach Physik 700 bis 750 Studenten ausgebildet werden (300 bis
350 Physiker vor der Diplomarbeit, 200 Lehramtsanwärter mit
Physik als Hauptfach, 200 Mediziner, Chemiker und Biologen).
Die zur Grundausstattung der mathematisch-naturwissenschaft¬
lichen Fakultäten gehörenden Lehrstühle für Physik müssen als
vollwertige Parallellehrstühle geschaffen werden. Es ist nicht
erforderlich, daß jedem Lehrstuhl ein selbständiges Institut
entspricht. Es wird vielfach genügen, wenn die Inhaber der
Parallellehrstühle über je eine Institutsabteilung, eigenes Per¬
sonal und eigenen Sachetat verfügen. *
Auf jeden Fall müßten eine gemeinsame Bibliothek und eine
gemeinsame Werkstatt geschaffen werden.
Mit Rücksicht auf die Unterrichtsaufgaben werden für das Fach
Physik Stellen für Studienräte im Hochschuldienst empfohlen.
Es wird vorgeschlagen, folgende Schwerpunkte zu schaffen :

Kernphysik Bonn
Frankfurt
Hamburg (in Verbindung
mit dem Deutschen Elek¬
tronen Synchroton)
Heidelberg
Karlsruhe
München (Technische
Hochschule)

* Hinsichtlich der personellen Ausstattung der physikalischen Institute wird auf die
Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Lage der Physik verwiesen.

102



Metallphysik Göttingen
Theoretische Physik Heidelberg
Festkörperphysik Stuttgart
Physik, Chemie und Technik der
Grenzflächen Darmstadt

Die Sondergebiete der Physik können zum Teil schon innerhalb
des Grundbestandes der Lehrstühle gepflegt werden. Im einzel¬
nen wird die Förderung folgender Sondergebiete empfohlen:

Kernverfahrenstechnik und
Isotopentrennung
Reaktorphysik
Technische Physik
Angewandte Mechanik
Medizinische Optik
Technische Optik

Kunststofforschung
Röntgentechnik

Bonn
Kiel
Freiburg
Göttingen
München
Berlin (Technische
Universität)
Stuttgart
Darmstadt
Stuttgart

Der Ausbau der Kernphysik, Kernchemie und Kerntechnik ist
in den letzten Jahren bereits vom Bundesministerium für Atom¬
kernenergie und Wasserwirtschaft nachhaltig gefördert wor¬
den. Besondere Einrichtungen (Reaktoren, Beschleuniger-Anla¬
gen) entstanden mit seiner Hilfe in Berlin, Frankfurt und
München. Weitere größere Anlagen sind in Geesthacht im
Betrieb und bei Jülich im Bau, ferner in Karlsruhe und Ham¬
burg. Der Wissenschaftsrat begrüßt die Initiative des Ministe¬
riums und empfiehlt seinerseits den Ausbau der Kernphysik,
Kernchemie und Kerntechnik in dem damit geschaffenen
Rahmen.

c) Chemie

Im Fach Chemie beruht die Notwendigkeit eines energischen
Ausbaues auf der rasch fortschreitenden wissenschaftlichen
Entwicklung der Disziplin, wie auf dem steigenden Bedarf an
Chemikern und dem darauf beruhenden Ansteigen der
Studentenzahlen.

Der notwendige Grundbestand an Lehrstühlen für Chemie ist
auf Seite 100 angegeben. Er ist darauf abgestellt, daß in dem
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einzelnen Institut bis zu 200 Studenten ausgebildet werden. Bei
Überschreitung dieser Zahl werden weitere Lehrstühle und ein
oder mehrere weitere Institute notwendig.

Die Chemische Technologie muß nur an den Technischen Hoch¬
schulen durch Lehrstühle vertreten sein. Jedoch sollte auch in
den Universitätsinstituten eine entsprechende Abteilung vor¬
handen sein.

Es wird vorgeschlagen, folgende Schwerpunkte zu schaffen:

Makromolekulare Chemie
Kernchemie
Biochemie
Strahlen- und Kernchemie

Brennstoff chemie
Wasserchemie
Gaschemie und Gastechnik
Chemische Technologie

Chemie, Physik und Technik der
Grenzflächen

Freiburg
Mainz
München (Universität)
Berlin (Freie Universität
und Technische Universi¬
tät in Verbindung mit dem
Hahn-Meitner-Institut)
Aachen
Karlsruhe
Karlsruhe
München (Technische
Hochschule)

Darmstadt

Die zahlreichen Sondergebiete müssen, soweit nicht neue Lehr¬
stühle geschaffen werden können, zunächst durch Einrichtung
von Abteilungen in den vorhandenen Instituten nach den Wün¬
schen der einzelnen Fakultäten gepflegt werden. Solche Sonder¬
gebiete sind z. B. die Theoretische Organische Chemie, die
Mikroanalyse, die Chemie der Makromoleküle, die Reaktions¬
kinetik, die Kolloidchemie, die Chemie der Grenzflächen, die
Kern-, Strahlen- und Isotopen-Chemie, die Fotochemie, die
Elektrochemie sowie die Meereschemie u. a.

Im Hinblick auf die Bedeutung der Analytischen Chemie in der
Wissenschaft und in der Praxis empfehlen wir, bald zwei oder
drei Institute für Analytische Chemie zu gründen. *

Die Analytische Strukturchemie kann im Rahmen einer größe¬
ren Disziplin, etwa der Mineralogie, gepflegt werden.

* Zur weiteren Entwicklung des Faches nimmt eine demnächst erscheinende Denk¬
schrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der analytischen Chemie" Stellung.
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Folgende Sondergebiete werden empfohlen:

Theoretische Anorganische
Chemie

Theoretische Organische Chemie

Theoretische Physikalische
Chemie
Kolloidchemie

Kunststoff-Forschung
Reaktionskinetik
Textilchemie

Fotochemie- und Filmtechnik

Wissenschaftliche Fotografie

Zuckertechnologie
Gerbereichemie
Cellulosechemie

Pigmente und Lacke
Erdölchemie

Göttingen
Heidelberg
Berlin (Technische
Universität)
Erlangen
München

Frankfurt
Frankfurt

Marburg
Mainz
Aachen
Stuttgart
Berlin (Technische
Universität)
München (Technische
Hochschule)
Braunschweig
Darmstadt
Darmstadt

Stuttgart
Hannover

Für die Radiochemie wird im Bereich jeder Hochschule zweck¬
mäßigerweise ein Zentralinstitut geschaffen, das Laborräume
für die einzelnen, an ihr interessierten Disziplinen enthält. Es
muß dafür gesorgt werden, daß Proben schnell durch eigene
Fahrzeuge von dem Zentrallabor zu den einzelnen Instituten
gebracht werden können.

Beim Neubau chemischer Institute ist von vornherein besondere
Aufmerksamkeit auf etwaige spätere Erweiterungen zu ver¬
wenden, damit der schnellen Entwicklung des Faches, insbe¬
sondere seiner verschiedenen Spezialgebiete, Rechnung getra¬
gen werden kann.

Hinsichtlich der Zahl der Assistenten ist von der Feststellung
auszugehen, daß in den chemischen Praktika höchstens 15 Stu¬
denten von einem Assistenten unterwiesen werden können,
wenn die Qualität der Ausbildung nicht leiden soll.
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Mehr noch, als in anderen Fächern bereitet die ungewöhnliche
Verlängerung des Studiums der Chemie allen Beteiligten Sorge.
Die Verbesserung der Ausbildungsverhältnisse kann zu einer
Verkürzung führen, wird allein aber nicht ausreichen. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt daher, alles zu tun, um hier Abhilfe
zu schaffen. Dabei sollten auch die Studienordnungen überprüft
werden.

d) Biologie

Der Grundbestand ist auf Seite 100 angegeben.

Die Entwicklung der Botanik und der Zoologie hat schon seit
langem zu der Forderung einer Verdoppelung der Lehrstühle
geführt. Durch die Entwicklung neuer Forschungsgebiete ist
aber die Forderung weiterer Lehrstühle für Gebiete wie All¬
gemeine Biologie, Genetik, Mikrobiologie und Biochemie noch
dringlicher geworden. Um der großen Bedeutung der neu¬
erschlossenen Gebiete, auch für die Medizin und Veterinär¬
medizin, gerecht zu werden, wird es notwendig sein, an vielen
Universitäten über den Grundbestand hinausgehende Lehrstühle
zu schaffen.*

Schwerpunkte werden für folgende Gebiete vorgeschlagen:

Allgemeine Biologie Tübingen
Genetik Köln
Biophysik Frankfurt

Saarbrücken
Mikrobiologie Göttingen (gemeinsam mit

der Landwirtschaftlichen u.
der Forstlichen Fakultät)

Sonderdisziplinen sind zunächst durch Abteilungen innerhalb
der vorhandenen oder neu einzurichtenden biologischen Insti¬
tute zu pflegen. Empfohlen wird die Pflege folgender Sonder¬
gebiete:

Entwicklungsphysiologie Köln
Fischereibiologie Hamburg

Kiel
Meeresbiologie Hamburg

Kiel
Biomathematik Gießen

• Hierzu und hinsichtlich der Ausstattung der Institute kann auf die Denkschrift der
Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Lage der Biologie verwiesen werden, deren
Forderungen sich der Wissenschaftsrat zu eigen gemacht hat.
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Wenn an einer Technischen Hochschule eine volle Ausbildung
in Biologie vorgesehen ist, so müßten an der betreffenden
Fakultät ebenfalls die als Grundbestand vorgesehenen Lehr¬
stühle geschaffen werden.

e) Geologie und Paläontologie

Der Grundbestand ist auf Seite 100 angegeben.

Geologie und Paläontologie müssen an jeder mathematisch¬
naturwissenschaftlichen Fakultät gesondert vertreten sein, und
zwar an größeren Hochschulen durch zwei Ordinarien, an klei¬
neren durch einen Ordinarius für das eine Fach und einen
Abteilungsvorsteher für das andere Fach.

Es wird empfohlen, einen Schwerpunkt für Paläontologie an
der Universität Tübingen zu schaffen.

Die Eiszeitforschung soll als Sondergebiet an der Universität
Köln gepflegt werden, die Glaziologie an der Technischen
Hochschule München.

Jedem Ordinarius sollten zwei bis drei Assistenten, jedem
Abteilungsvorsteher mindestens ein Assistent zur Verfügung
stehen. Im übrigen muß die Zahl der Assistenten zur Studenten¬
zahl in Beziehung gesetzt werden; auf etwa je zehn Studenten
ist ein Assistent zu rechnen.

In jedem Institut sollte außerdem für die Betreuung von Samm¬
lungen, Bibliotheken und Apparaturen ein Kustos vorhanden
sein.

f) Mineralogie

Mit der für die Geowissenschaften vorgesehenen Anzahl von
Lehrstühlen wird es möglich sein, an größeren Hochschulen
zwei Lehrstühle für Mineralogie vorzusehen. Damit kann der
Differenzierung des Faches in Kristallographie und Petrographie
Rechnung getragen werden.

Für die personelle Ausstattung der Institute werden als Min¬
destbestand zwei Assistenten und ein Kustos vorgeschlagen;
dazu kommt das erforderliche technische Personal.

Schwerpunkte sollten geschaffen werden für:
Petrologie Münster
Geochemie Göttingen
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g) Geographie

Das Fach Geographie umfaßt drei Hauptrichtungen:
Physische Geographie
Kultur- und Anthropogeographie
Wirtschaftsgeographie

Dementsprechend sollte das Fach über zwei und in einigen
Fällen über drei Lehrstühle verfügen, während es heute in der
Regel nur mit einem Lehrstuhl vertreten ist. Ein dritter Lehr¬
stuhl für Wirtschaftsgeographie wird vor allem dort zu schaffen
sein, wo starke wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakul¬
täten vorhanden sind. Die Lehrstuhlinhaber sollten beiden
Fakultäten angehören.*

Eine solche Ausstattung der Fakultät würde auch die Pflege
der Spezialrichtungen der Geographie erlauben. Als Sonder¬
gebiet sollte gepflegt werden:

Historische Geographie Bonn (Philosophische
Fakultät)

h) Astronomie
Die Astronomie ist nicht an allen Hochschulen vertreten. Es
wird auch nicht empfohlen, sie im Zuge des vorgelegten Aus¬
bauplanes in allen mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakul¬
täten aufzunehmen. Das Fach sollte vor allem an den Universi¬
täten Bonn, Göttingen, Hamburg, Heidelberg und München
nachdrücklich weiterentwickelt werden.

Für die Pflege der Sondergebiete werden folgende Vorschläge
gemacht:

Theoretische Astronomie Heidelberg
Astrometrie München
Radioastronomie Bonn

Kiel

Sonnenphysik Göttingen

i) Meteorologie und Geophysik

Auch diese Fächer werden zur Zeit nur an einigen Hochschulen
gepflegt. Es ist auch nicht erforderlich, sie in allen Hochschulen
auszubauen, jedoch müssen an einigen Hochschulen weitere
Lehrstühle geschaffen werden.

* Hinsichtlich der Ausstattung der Institute mit technischem Personal kann auf die
Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Lage der Geographie ver¬
wiesen werden.
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Es wird empfohlen, folgende Sondergebiete zu entwickeln:
Theoretische Meteorologie Berlin (Freie Universität)
Physik der Atmosphäre Frankfurt

Schwerpunkte für das Gebiet der Geophysik sollten an den
Universitäten Göttingen und München gebildet werden.

k) Meeresforschung, Limnologie

Wir empfehlen, die Meeresforschung (Meeresbiologie ein¬
schließlich Mikrobiologie, Meeresphysik, Meereschemie, Meeres¬
geologie) an den Universitäten Hamburg und Kiel, die Limnolo¬
gie an der Universität Freiburg zu pflegen.

1) Lebensmittelchemie

Auch diese Disziplin ist nur an einzelnen Stellen vertreten.
Hochschulinstitute bestehen zur Zeit in Berlin, Frankfurt und
Marburg, Staatsinstitute, die der Lebensmittelkontrolle und der
Forschung dienen, in Braunschweig, Hamburg, Münster und
Stuttgart. Dazu kommt die Deutsche Forschungsanstalt für
Lebensmittelchemie in München.

Die jetzige Vertretung reicht jedoch angesichts der wachsenden
Bedeutung dieses Faches nicht aus; der Ausbau des Faches ist
daher erforderlich. Er wird zunächst für die Universitäten
Hamburg, München, Münster und Würzburg sowie für die Tech¬
nischen Hochschulen Braunschweig und Karlsruhe empfohlen.

Für Forschungszwecke werden in den Instituten ein wissen¬
schaftlicher Assistent, ein technischer Assistent und eine
wissenschaftliche Hilfskraft benötigt. Für die Aufgaben des
Unterrichts sind weitere Assistenten vorzusehen.

Im Bereich der Lebensmittelchemie wird die Zuckertechnologie
als Sondergebiet für die Technische Universität Berlin und für
die Technische Hochschule Braunschweig vorgeschlagen.

m) Pharmazie
Die Pharmazie wird zur Zeit nur an einzelnen Hochschulen
gepflegt. Die Bestrebungen, neben der wissenschaftlichen Aus¬
bildung der Pharmazeuten einen mittleren Bildungsgang an
besonderen Lehranstalten zu schaffen, haben bereits zu kon¬
kreten Vorschlägen, geführt. Ob dadurch eine Entlastung der
wissenschaftlichen Hochschulen eintreten wird, ist noch nicht
mit Sicherheit zu übersehen.
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Es wird deshalb empfohlen, zwar das Fach zunächst noch nicht
an weiteren Hochschulen aufzunehmen, wohl aber an den
Hochschulen auszubauen, an denen es jetzt gepflegt wird. Dazu
müssen an den Hochschulen, an denen die Zahl der Studenten
300 übersteigt, zweite Lehrstühle geschaffen und die Institute
entsprechend erweitert werden. Außerdem muß die Pharma¬
kognosie neben der Pharmazie einen eigenen Lehrstuhl er¬
halten.

Die Spezialrichtungen der Pharmazie, wie z. B. Pharmazeutische
Technologie, können in der Regel durch Abteilungsvorsteher
wahrgenommen werden.

n) Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik

Pflege und Ausbau der bisher vernachlässigten Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik sind deswegen besonders
erwünscht, weil die historische Betrachtung der Naturwissen¬
schaften und der Technik ihre genetische Verknüpfung mit den
Geisteswissenschaften und damit die Einheit der Wissenschaft
deutlich macht. Der Naturwissenschaftler und Techniker wird
sich mit ihrer Hilfe der Beziehungen seiner Denkweise und
seiner Methodik zur Philosophie bewußt. Umgekehrt eröffnet
sich dem Geisteswissenschaftler der Zugang zum Verständnis
der Naturwissenschaften und der Technik.

Im Augenblick bestehen Institute für Geschichte der Natur¬
wissenschaften nur an den Universitäten Frankfurt und Ham¬
burg. Außerdem wird an den Universitäten Mainz, Freiburg
und Tübingen die Geschichte der Mathematik gelehrt.

Es wird vorgeschlagen, zunächst die bereits vorhandenen Insti¬
tute in Frankfurt und Hamburg im Sinne der Vorschläge für
die Nachwuchspflege stellenmäßig als Schwerpunkte so auszu¬
bauen, daß dort Nachwuchs für weitere Lehrstühle herangebil¬
det werden kann. Dabei sollten sowohl die Geschichte der
biologischen Wissenschaften als auch die Geschichte der
exakten Wissenschaften besonders gepflegt werden. Für die
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik wäre als
erste Maßnahme zweckmäßigerweise an der Technischen Hoch¬
schule München ein Institut zu schaffen, für die Geschichte der
Technik ein Lehrstuhl an der Technischen Universität Berlin.
Die Geschichte der Mathematik sollte an der Universität Frei¬
burg gepflegt werden.
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VIII. 8. Medizin

a) Grundbestand
Als Grundbestand jeder medizinischen Fakultät müssen die fol¬
genden Lehrstühle vorhanden sein, wenn die Fakultät dem
Stand der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft ent¬
sprechen soll:
Theoretische Fächer:

Anatomie 2 Lehrstühle
Physiologie o/ Lehrstühle
Physiologische Chemie oZ T anrctiinl o■Lcllib LUIllc

Pathologie oZ Lehrstühle
Hygiene 11 Lehrstuhl
Mikrobiologie 11 T iT-tiiUlLehrstuhl
Pharmakologie und Toxikologie oZ Lehrstühle
Medizinische Strahlenkunde 11 Lehrstuhl

rvn /-\*fi 1^^jeneiiK 11 Lehrstuhl
«-» _T_A1^ .Ii. _ TkA^-JZ —Z—*.uericntlicne Medizin 11 T „1___i..r.lLehrstuhl

Geschichte der Medizin 11 T nliri-tlllllLenrstuni

Zusammen 16 Lehrstühle

Klinische Fächer: *
Innere Medizin 3 Lehrstühle
Chirurgie 2 Lehrstühle
Orthopädie 1 Lehrstuhl
Neurochirurgie 1 Lehrstuhl
Frauenheilkunde 1 Lehrstuhl
Psychiatrie, Neurologie 1 Lehrstuhl
Augenheilkunde 1 Lehrstuhl
Dermatologie 1 Lehrstuhl
HNO-Heilkunde 1 Lehrstuhl
Kinderheilkunde 1 Lehrstuhl
Strahlenheilkunde 1 Lehrstuhl

Zusammen 14 Lehrstühle
Dazu Lehrstühle für Zahnheilkunde

b) Besondere Bemerkungen zur Zahnheilkunde
Modellvorschläge für die Vertretung der Zahnheilkunde wer¬
den hier nicht vorgelegt. Die Entwicklung ist in diesem Fach
in besonderem Maße im Fluß; eine Entscheidung, ob es durch
mehrere Ordinariate oder durch ein Ordinariat mit Extraordi¬
nariaten oder Abteilungsvorstehern vertreten sein sollte, ist

• Vgl. dazu die Stellungnahme zur Struktur der Universitätskliniken, Anlage 1.

111



nach dem gegenwärtigen Stand nicht möglich. Es muß abge¬
wartet werden, wie sich die verschiedenen Konzeptionen der
Fakultäten bewähren. Konkrete Empfehlungen werden daher
nicht ausgesprochen. Generell empfiehlt der Wissenschaftsrat,
den Wünschen der Fakultäten für die Förderung des Faches zu
entsprechen.

c) Vermehrung der Lehrstühle
Der Wissenschaftsrat hält die Vermehrung der Lehrstühle aus
zwei Gründen für erforderlich. Einmal haben sich in den letzten
Jahrzehnten mehrere Fächer verselbständigt, so daß sie auch
einer selbständigen Vertretung bedürfen. Zum anderen sind
manche Fächer so umfangreich geworden, daß es notwendig ist,
sie durch Parallel-Lehrstühle wahrnehmen zu lassen, damit den
verschiedenen Forschungsrichtungen bei der Besetzung der
Lehrstühle Rechnung getragen werden kann. Schließlich ver¬
langt auch die Lehre in einigen Fällen die Schaffung von
Parallel-Lehrstühlen.

Der Vorschlag der Errichtung von Parallel-Lehrstühlen stellt
Hochschulverwaltungen und Fakultäten vor die Frage, ob jeder
der Parallel-Lehrstühle mit einem eigenen Institut ausgestattet
werden müsse. Angesichts der örtlich verschiedenen Möglich¬
keiten hält der Wissenschaftsrat eine schematische Beantwor¬
tung dieser Frage für unrealistisch. Wo die Ausstattung jedes
Lehrstuhles mit einem eigenen Institut erforderlich ist, sollten
die beiden Institute in einem Gebäude mit gemeinsam zu
nutzenden Einrichtungen zusammengefaßt werden. *

Eine Fakultät, die über die Lehrstühle des Grundbestandes ver¬
fügt, kann in den vorklinischen Fächern 100 Studenten pro
Semester, in den klinischen Fächern 70 Studenten pro Semester
ausbilden.

Im einzelnen ist zu den theoretischen Fächern folgendes zu
bemerken (hinsichtlich der Schwerpunkte und Sondergebiete
wird auf Seite 116 ff. verwiesen):

d) Die einzelnen Fächer
da) Anatomie

Die Entwicklung des Faches macht die Errichtung eines zweiten
Lehrstuhls in jeder Fakultät erforderlich. Die beiden Lehrstühle
sollen keine verschiedenen Bezeichnungen führen, sondern als
Lehrstühle für Anatomie bestehen, jedoch hinsichtlich ihrer

• Vgl. S. 72 f.
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Arbeitsrichtung (Histologie, Histochemie, Elektronenmikro¬
skopie, Entwicklungsgeschichte, Vergleichende Anatomie) ver¬
schiedene Akzente haben.

db) Physiologie
Auch für dieses schnell sich ausdehnende und differenzierende
Fach ist die Errichtung eines Parallel-Lehrstuhles erforderlich.

Im Rahmen der Physiologie sollten Menschliche Ernährungs¬
lehre, Arbeitsmedizin, Verkehrsmedizin, Sportmedizin und Luft¬
fahrtmedizin gepflegt werden.

de) Physiologische Chemie
Angesichts der Entwicklung der Physiologischen Chemie in
jüngster Zeit wird die Errichtung von Parallel-Lehrstühlen
ebenfalls für dringend erforderlich gehalten.

Außerdem sollte die im Grenzgebiet zwischen Physiologie und
Physiologischer Chemie liegende Biophysik bzw. Physikalische
Chemie in der Medizin hinreichende Entfaltungsmöglichkeiten
erhalten. Zunächst können Abteilungen für Biophysik in den
physiologisch-chemischen oder physiologischen Instituten ein¬
gerichtet werden; auf die Dauer ist die Errichtung selbständiger
Institute für Physikalische Chemie in der Medizin im Sinne der
„Biophysik" neben den physiologischen und physiologisch¬
chemischen Instituten anzustreben.

dd) Pathologie

Notwendig ist die Errichtung eines zweiten Lehrstuhles für
Pathologie. Sein Akzent sollte bei der experimentellen
Pathologie oder bei der Neuropathologie liegen.

Die diagnostische Untersuchung von Zellen und Geweben sollte
in der Regel von den pathologischen Instituten durchgeführt
werden. Die histologischen Laboratorien in den Kliniken sind
nur selten in der Lage, die Entwicklung der morphologischen
Forschung zu berücksichtigen.

de) Pharmakologie, Toxikologie

Die Errichtung eines Lehrstuhls für Toxikologie neben dem
bereits vorhandenen für Pharmakologie ist in jeder Fakultät
erforderlich. Die spezielle toxikologische und chemotherapeu¬
tische Forschung sollte durch entsprechende Abteilungen geför¬
dert werden.
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df) Hygiene und Mikrobiologie

Die wissenschaftliche Entwicklung fordert die Trennung der
Gebiete Hygiene und Mikrobiologie, d. h. neben dem jeweils
bestehenden Lehrstuhl für Hygiene muß ein weiterer Lehrstuhl
für Mikrobiologie mit Institut in jeder Fakultät errichtet
werden.
Das Hygienische Institut sollte folgende Abteilungen umfassen:

Allgemeine Hygiene
Arbeitshygiene
Umwelthygiene
Sozialhygiene (siehe unten)

Auch das Institut für Mikrobiologie sollte sich in Abteilungen
gliedern; in Frage kommen dabei insbesondere Virologie,
Bakteriologie, gegebenenfalls Parasitologie und eine Abteilung
für die Erforschung tropischer Seuchen.
Bei dem Ausbau der medizinischen Fakultäten ist zu berück¬
sichtigen, daß sich die Sozialhygiene in absehbarer Zeit ver¬
selbständigen und die Errichtung eines Lehrstuhles beanspruchen
kann.

dg) Genetik und Anthropologie

Ein Lehrstuhl für Genetik an jeder Medizinischen Fakultät wird
für erforderlich gehalten, ein zusätzlicher Lehrstuhl für Anthro¬
pologie könnte geschaffen werden, wenn in der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät kein derartiger Lehrstuhl
besteht bzw. eingerichtet werden kann.

dh) Geschichte der Medizin

Ein Lehrstuhl für dieses Fach muß in jeder Fakultät bestehen.
Die Besetzung wird jedoch angesichts der Nachwuchslage
großen Schwierigkeiten begegnen. Empfohlen wird daher,
zunächst die Institute der Universitäten Bonn, Frankfurt und
Mainz so zu fördern, daß in ihnen Nachwuchskräfte herangebil¬
det werden können.

di) Medizinische Strahlenkunde

Ein Lehrstuhl für Medizinische Strahlenkunde wird für jede
Fakultät für erforderlich gehalten, und zwar neben einem
selbständigen Lehrstuhl für Strahlenheilkunde für die klinischen
Fächer. Da Nachwuchsmangel besteht, kann die Strahlenkunde
zunächst nur an einigen Fakultäten durch einen Lehrstuhl ver¬
treten sein.
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dk) Gerichtliche Medizin
Ein Lehrstuhl für dieses Gebiet ist in jeder Fakultät notwendig.
Die Entwicklung der Gerichtlichen Medizin sollte in der Zukunft
durch Einrichtung von Abteilungen in dem Institut berücksich¬
tigt werden.
Es kommen in Betracht:

Versicherungsmedizin
Forensische Serologie
Forensische Toxikologie

dl) Medizinische Statistik einschließlich zugehöriger Dokumen¬
tation

Die Medizinische Statistik einschließlich zugehöriger Dokumen¬
tation ist für die medizinische Forschung unentbehrlich,
bisher jedoch in den medizinischen Fakultäten fast nicht ver¬
treten. Jede Fakultät sollte daher einen Lehrstuhl erhalten,
dessen Hauptaufgabe in der Unterstützung der Kliniken liegt;
er könnte aber auch für die Medizinische Statistik in den
theoretischen Fächern zuständig sein. Da die Nachwuchslage
unbefriedigend ist, können Lehrstühle für Medizinische Stati¬
stik zunächst an nur wenigen Hochschulen eingerichtet werden
(Schwerpunktbildung).
Einige theoretische Institute sollten Planstellen für wissen¬
schaftliches Personal erhalten, das sich, betreut durch den
Lehrstuhlinhaber, der Medizinischen Statistik annehmen kann.

dm) Naturwissenschaftliche Fächer

Ob und wann die Errichtung besonderer Lehrstühle für natur¬
wissenschaftliche Fächer in der Medizinischen Fakultät wün¬
schenswert ist, bedarf im Einzelfall besonderer Prüfung. In der
Regel muß die Ausbildung der Mediziner in den naturwissen¬
schaftlichen Fächern durch die entsprechenden Lehrstuhlinhaber
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät sichergestellt
werden.

dn) Die klinischen Fächer

Die Entwicklung der klinischen Fächer ist wegen der zahl¬
reichen und folgenschweren Probleme, die sich aus dem für sie
notwendigen Ausbau ergeben, in einer besonderen Stellung¬
nahme behandelt. Die Stellungnahme stellt einen Teil dieses
Berichtes dar; sie ist als Anlage 1 beigefügt, da ihr Umfang
einer geschlossenen Wiedergabe an dieser Stelle entgegensteht.
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e) Spezialabteilungen, Schwerpunkte und Sondergebiete

Spezialabteilungen:

Eine Fülle nicht aufgeführter medizinischer Spezialrichtungen
bedarf, wenn die Medizin in Deutschland den Anschluß an die
anderer Länder gewinnen soll, besonderer Förderung auf
breiterer Grundlage d. h. nicht nur durch die Errichtung von
Schwerpunkten und Sondergebieten (siehe unten), sondern
durch den Ausbau von entsprechenden Abteilungen in allen
medizinischen Fakultäten.

Wenn im folgenden Vorschläge für die Entwicklung der
Schwerpunkte gemacht werden, so bedeutet dies nicht, daß die
Förderung der entsprechenden Abteilungen in den übrigen
Kliniken vernachlässigt oder zurückgestellt werden darf.

Schwerpunkte:

Chemotherapie Frankfurt

Endokrinologie Saarbrücken

Endokrinologie, Klinische Köln

Ernährungswissenschaften Gießen (gemeinsam mit

Hämatologie

anderen Fakultäten)

Freiburg
Köln
Marburg

Kardiologie Berlin
Bonn
Düsseldorf
Göttingen
München

Krebsforschung

Lungen- und
Tuberkuloseforschung Bonn

Freiburg
Freiburg (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neurologie)
Köln (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neuropathologie)

Heidelberg

Neurochirurgie
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Neurologie

Neuropathologie

Neuropharmakologie

Neurophysiologie

Rheumatologie

Serologie
Statistik, Medizinische

Strahlenbiologie
Strahlenheilkunde

Strahlenkunde, Medizinische

Freiburg (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neurochirurgie)
Würzburg (klinische
Neurologie)

Göttingen (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neuropharmakologie)
Köln (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neurochirurgie)
Münster (zusammen mit
Neurophysiologie)
Göttingen (zusammen mit
Neurophysiologie und
Neuropathologie)
Freiburg (zusammen mit
Neurologie und
Neurochirurgie)
Göttingen (zusammen mit
Neuropathologie und
Neuropharmakologie)
Köln (zusammen mit
Neurochirurgie und
Neuropathologie)
Münster (zusammen mit
Neuropharmakologie)
Saarbrücken
Mainz
Marburg
Heidelberg
Bonn
Tübingen
Freiburg
Bonn
Mainz
Marburg
Bonn
Erlangen
Göttingen
Marburg
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Toxikologie
Urologie
Virologie

Virologie, Klinische

Sondergebiete:
Allergieforschung
Arbeitsmedizin

Würzburg
Saarbrücken
Düsseldorf
Frankfurt
Freiburg
Köln
München

Hamburg
Düsseldorf
Freiburg (und
Sportmedizin)

Kiel
Freiburg
Marburg
Düsseldorf
Mainz

Erlangen
Heidelberg
Hamburg
Bonn

Tübingen
Bonn
Frankfurt
Gießen
Heidelberg
Münster

Hamburg (speziell
Virologie)
München
Tübingen

VIII. 9. Veterinärmedizin

Der Wissenschaftsrat ist bei seinen Vorschlägen von folgenden
Feststellungen und Überlegungen ausgegangen:
Zwischen den Veterinärmedizinischen Fakultäten der Freien
Universität Berlin, der Universität Gießen und der Universität
München einerseits, der Tierärztlichen Hochschule Hannover
andererseits bestehen historisch bedingte Unterschiede der

Bioklimatologie und Meeres¬
heilkunde
Biostatistik und Dokumentation

Elektronenmikroskopie
Ernährungsphysiologie
Gastroenterologie
Kardiologie, Experimentelle
Neurophysiologie, Klinische
Ophthalmologie, Experimentelle

Physiologie der Luftfahrt

Psychosomatik

Silikoseforschung
Tropenmedizin
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Struktur. Aus diesem Grunde kann ein für alle Hochschulen in
gleicher Weise verbindliches Modell nicht gegeben werden.

Ein starkes Ansteigen der Zahl deutscher Studenten ist nicht
wahrscheinlich. Es ist jedoch zu erwarten, daß mehr Studenten
aus den sogenannten Entwicklungsländern kommen werden.
Der Ausbau der veterinärmedizinischen Forschungseinrichtun¬
gen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich zwischen
Veterinärmedizin und Medizin engere Beziehungen als bisher
entwickeln werden bzw. müssen und da der Aufstieg der Ent¬
wicklungsländer die veterinärmedizinischen Fakultäten vor
neue Aufgaben stellen dürfte.

a) Folgender Grundbestand an Lehrstühlen ist erforderlich:

Naturwissenschaftliche Fächer:
Zoologie
Landwirtschaftslehre

Theoretische Fächer:
Veterinäranatomie
Veterinärphysiologie
Physiologische Chemie
Genetik
Tierzucht
Veterinärpathologie
Veterinärhygiene
Bakteriologie
Virologie
Pharmakologie
Lebensmittelhygiene
Parasitologie

Veterinärklinische Fächer:
Innere Veterinärmedizin
Geflügelkrankheiten
Veterinärchirurgie
Veterinärgeburtshilfe und -gynäkologie
sowie Fortpflanzungskrankheiten 1 Lehrstuhl
Strahlenforschung 1 Lehrstuhl

5 Lehrstühle
Grundbestand an Lehrstühlen insgesamt 20 Lehrstühle

(2)* Lehrstühle
* Gegebenenfalls von einem Lehrstuhl einer anderen Fakultät wahrzunehmen.

(1)* Lehrstuhl
(1)* Lehrstuhl

2 Lehrstühle
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
2 Lehrstühle
2 Lehrstühle
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl

15 Lehrstühle

1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
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Zusätzliche Lehrstühle

Theoretische Fächer:
Statistik und Biometrie Lehrstuhl
Veterinärneurologie
Biophysik (nicht Strahlenforschung)
Geschichte der Veterinärmedizin
Vergleichende Medizin
Verhaltensforschung

Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl

Veterinärklinische Fächer:
Endokrinologie
Tropenveterinärmedizin
Fischkrankheiten

Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl

Bienenkrankheiten Lehrstuhl
Labortierkrankheiten Lehrstuhl

b) Naturwissenschaftliche Fächer

Die naturwissenschaftliche Grundausbildung der Studenten der
Veterinärmedizin soll nach Möglichkeit in den mathematisch¬
naturwissenschaftlichen Fakultäten erfolgen.

c) Landwirtschaftslehre

Dieses Gebiet soll in Anlehnung an eine Landwirtschaftliche
Fakultät oder durch einen Lehrstuhl in der Veterinärmedizini¬
schen Fakultät vertreten sein.

d) Theoretische Fächer

da) Veterinäranatomie

Die Errichtung eines zweiten Lehrstuhles für Veterinäranatomie
in jeder veterinärmedizinischen Fakultät ist nicht zuletzt im
Hinblick auf den Umfang des Unterrichts erforderlich. Beide
Lehrstühle sollen die gleiche Bezeichnung führen (Anatomie),
jedoch hinsichtlich ihrer Arbeitsrichtung (Histologie, Ent¬
wicklungslehre) verschiedene Akzente tragen (vgl. dagegen
Tierärztliche Hochschule Hannover).

Hinsichtlich der Institute wird auf Seite 112 f. (Medizin) ver¬
wiesen.
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db) Veterinärphysiologie, Physiologische Chemie, Ernährungs¬
physiologie

Folgende Lehrstühle sind erforderlich:
Veterinärphysiologie (mit verschiedenen Abteilungen, z. B.
für Neurophysiologie, Bewegungsphysiologie)
Physiologische Chemie (mit Spezialabteilungen)

Die Ernährungsphysiologie der Haustiere sollte mindestens in
einer gut ausgestatteten Abteilung an jeder Fakultät gepflegt
werden. Der Ausbau dieser Abteilungen zu Lehrstühlen wird
in absehbarer Zeit notwendig, da die Ernährungsphysiologie
der Haustiere ein weites, zunehmend an Bedeutung gewinnen¬
des Gebiet umfaßt (z. B. Fütterungsschäden und Futtermittel¬
hygiene, Vitaminforschung).

de) Endokrinologie
Die Endokrinologie sollte an einzelnen Fakultäten durch die
Einrichtung von Abteilungen besonders gefördert werden.

dd) Tierzucht
Für Tierzucht sind in den veterinärmedizinischen Fakultäten
zwei Lehrstühle erforderlich. Besteht am gleichen Ort neben
der veterinärmedizinischen eine landwirtschaftliche Fakultät, so
sollten beide Fakultäten zusammen über drei Lehrstühle für
Tierzucht verfügen. Es wird empfohlen, den dritten Lehrstuhl
in der Fakultät anzusiedeln, die die günstigsten Forschungsein¬
richtungen besitzt.

de) Lehr- und Forschungsgüter
Jede veterinärmedizinische Fakultät muß über mindestens ein
Lehr- und Forschungsgut verfügen, das den Interessen und
Forschungszwecken mehrerer Disziplinen dienen soll. Den Be¬
langen der Tierzucht kann durch die Berufung des Lehrstuhl¬
inhabers für Tierzucht in den für das Lehr- und Forschungsgut
zu bildenden Verwaltungsrat Rechnung getragen werden, wie
dies bei der Tierärztlichen Hochschule Hannover der Fall ist.

df) Veterinärpathologie
In jeder Fakultät sollen zwei Lehrstühle für Veterinärpatho¬
logie mit verschiedenen Akzenten vorhanden sein (gegebenen¬
falls Pathologische Anatomie, Experimentelle Pathologie, evtl.
mit Experimenteller Tumorforschung). Vorzusehen sind z. B.
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Abteilungen für Neuropathologie, Geflügelpathologie, Fisch¬
pathologie, Wildpathologie, Erbpathologie, Elektronenmikro¬
skopie.

dg) Veterinärneurologie
Es ist erwünscht, die neurologische Forschung auf dem Gebiete
der Veterinärmedizin zu fördern, etwa durch Einrichtung von
Abteilungen bei den Lehrstühlen für Veterinäranatomie,
Veterinärphysiologie, Veterinärpathologie und in den Kliniken.
Ein Lehrstuhl für Veterinärneurologie erscheint zur Zeit jedoch
noch nicht erforderlich.

dh) Veterinärhygiene
Auf diesem Gebiet fehlt es noch an Nachwuchs. Da die Er¬
richtung von Lehrstühlen für Veterinärhygiene in jeder Fakultät
erforderlich ist, ist Nachwuchsförderung eine dringende Aufgabe.

di) Staatsveterinärwesen
Das Staatsveterinärwesen, das sich mit den Aufgaben des Tier¬
arztes in der staatlichen Tierseuchenbekämpfung befaßt, kann
durch einen der Lehrstühle gepflegt werden, deren Inhaber sich
den Seuchenfragen widmen.

dk) Mikrobiologie
In jeder Fakultät sollte je ein Lehrstuhl für Bakteriologie und
Virologie eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang ist
auf die zunehmende Bedeutung der Zoonosen hinzuweisen. Die
Untergliederung der Institute in Abteilungen (z. B. Chemische
Abteilung, Abteilung für Immunbiologie) wird durch die
spezielle fachliche Ausrichtung der Lehrstühle bestimmt werden

dl) Veterinärpharmakologie
Im Institut für Veterinärpharmakologie sollte eine Abteilung
für Toxikologie eingerichtet werden. Ein Lehrstuhl genügt den
Erfordernissen.

dm) Lebensmittelhygiene

Das Fach muß entsprechend seiner allgemeinen Bedeutung in
jeder Fakultät durch ein Ordinariat vertreten sein. Daneben
muß eine weitere Lehr- und Forschungsstelle (Abteilungs¬
vorsteher, Wissenschaftlicher Rat) zur Verfügung stehen. In
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Einzelfällen kommt die Einrichtung eines zweiten Ordinariates
durchaus in Betracht. In diesem Falle sollten die beiden Lehr¬
stühle unterschiedliche Akzente tragen.

e) Veterinärklinische Fächer
Die Veterinärkliniken müssen je nach der Arbeitsrichtung ihres
Leiters mit mehreren Abteilungen ausgestattet werden (z. B.
für Experimentelle Therapie, Hämatologie, Endokrinologie,
Ophthalmologie).

ea) Innere Veterinärmedizin
Ein Lehrstuhl für Innere Veterinärmedizin genügt den
Erfordernissen. Die Dermatologie ist durch eine Abteilung bei
diesem Lehrstuhl zu vertreten. Für Pathologische Physiologie
sollte bei dem Lehrstuhl für Innere Medizin eine Abteilung
eingerichtet werden.

eb) Geflügelkrankheiten

Für Geflügelkrankheiten ist ein selbständiger Lehrstuhl erforder¬
lich. Wird diese Fachrichtung in Personalunion mit einer
anderen Disziplin vertreten, so muß eine Trennung vorgenom¬
men werden.

ec) Gerichtliche Veterinärmedizin
Die bisher vom Internisten vertretene Gerichtliche Veterinär¬
medizin, die im wesentlichen die Rolle der Veterinärmedizin
im Bürgerlichen Recht zum Gegenstand hat, kann durch einen
Wissenschaftlichen Rat vertreten werden.

ed) Veterinärchirurgie
Für das Fach genügt ein Lehrstuhl an jeder veterinärmedizini¬
schen Fakultät. Erwünscht ist die Bildung von Abteilungen, z. B.
für Experimentelle Chirurgie. Die Pflege der Veterinärortho¬
pädie (Huf- und Klauenkrankheiten und -pflege) sollte durch
Schaffung von Stellen für Wissenschaftliche Räte oder für
Abteilungsvorsteher gefördert werden.

ee) Veterinärgeburtshilfe und -gynäkologie sowie Fort-
pflanzungskrankheiten

Bei diesem Lehrstuhl sollten Abteilungen für Andrologie
(Zuchtschäden, künstliche Besamung) und Mammologie (Euter¬
krankheiten und Euterkunde) eingerichtet werden, an einzelnen
Fakultäten auch für Spezielle Endokrinologie.
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ef) Veterinärambulanz der Haustiere

Für das Fach genügt die Einrichtung einer Abteilungsvorsteher¬
stelle.

eg) Strahlenforschung

Die Errichtung eines Lehrstuhles für Strahlenforschung an jeder
veterinärmedizinischen Fakultät, zweckmäßigerweise in Ver¬
bindung mit der Chirurgie, wird für notwendig gehalten.
Daneben sind Abteilungen für Strahlendiagnostik an den in
Frage kommenden Veterinärkliniken erforderlich. Der Inhaber
des Lehrstuhles für Strahlenforschung sollte im Einvernehmen
mit den Direktoren der Veterinärkliniken die allgemeine fach¬
liche Betreuung der Röntgenabteilungen der einzelnen
Veterinärkliniken übernehmen, nach Möglichkeit auch die Auf¬
gabe, die Ausbildungsbreite der röntgenologischen Assistenten
zu sichern.

eh) Zentrales Strahleninstitut

Die Errichtung eines Strahlenzentrums, das die aufwendigen
Großgeräte für das gesamte Klinikum aufnehmen und bedienen
soll, wird empfohlen, sofern die betreffende Universität kein
gemeinsames Strahlenzentrum errichtet, an dem auch die
Veterinärmedizinische Fakultät beteiligt ist. In diesem Zentrum
soll auch eine zentrale Isotopenabteilung untergebracht werden.

f) Sondergebiete

Wenn von Veterinärmedizinischen Fakultäten Forschungs- und
Lehrstellen für Tropenveterinärmedizin und für die Erforschung
der Fischkrankheiten, Bienenkrankheiten sowie der Labortier¬
krankheiten angestrebt werden, sollten diese Bestrebungen
gefördert werden.

Als Sondergebiete sollten gepflegt werden:
Vergleichende Medizin Berlin

München
Statistik und Biometrie Hannover
Tropenveterinärmedizin Hannover

München

Die Errichtung eines Lehrstuhles für Geschichte der Veterinär¬
medizin an der einen oder anderen Fakultät wäre zu begrüßen.
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g) Dokumentationsstelle und Bibliotheken

Die Forschungsergebnisse auf veterinärmedizinischem Gebiet
müssen allgemein zugänglich gemacht werden. Die Errichtung
einer zentralen Dokumentationsstelle ist erforderlich. Die
dokumentarische Auswertung der Forschungsergebnisse setzt
das Vorhandensein wissenschaftlichen Personals voraus, das
fachlich (veterinärmedizinisch) und bibliothekarisch ausreichend
geschult ist.

Die Bibliotheken der einzelnen veterinärmedizinischen
Fakultäten sollten von einer veterinärmedizinisch geschulten
Bibliotheksfachkraft geleitet werden. Hierfür sind entsprechende
Planstellen einzurichten.

h) Wissenschaftliches Personal
In der Veterinärmedizin ist wie in den naturwissenschaftlichen
Fächern eine weitgehende Fächerung und methodische Kompli¬
zierung eingetreten. Aus diesem Grunde werden für eine
veterinärmedizinische Fakultät mehrere Abteilungsvorsteher
und Wissenschaftliche Räte notwendig sein.

Zur Zeit fehlen noch Stellen für wissenschaftliches Personal,
dem die Leitung und Überwachung der technischen Ausstattung
der Institute und Kliniken sowie die Betreuung von Sammlun¬
gen obliegt. Für jede veterinärmedizinische Fakultät sind — je
nach der technischen Ausstattung — 6 bis 10 solcher Stellen
(Kustoden, Konservatoren, Observatoren) erforderlich.

Folgende Assistentenzahlen je
gelten:
theoretische Fächer:

klinische Fächer:

Lehrstuhl können als Anhalt

4 bis 6 je nach Zahl der
Abteilungen
8 bis 10 je nach Zahl der
Abteilungen.

i) Technisches Personal und Tierpfleger
Die jetzt vorhandenen Stellen für technische Assistentinnen und
für Tierpfleger reichen nicht aus.

Um qualifizierte Kräfte für die Tierpflege gewinnen zu können,
müßte die Zahl der ausreichend besoldeten Stellen (z. B. Melk¬
meister, Futtermeister) vermehrt und für Nachwuchskräfte
Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen werden.
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VIII. 10. Ingenieurwissenschaften und Architektur —
Allgemeine Bemerkungen

a) Die Ingenieurwissenschaften sind in ihrer Entwicklung auf
der einen Seite vom Fortschritt der Naturwissenschaften, auf
der anderen von den ständig wechselnden Forderungen der
industriellen Praxis abhängig. Diese doppelte Abhängigkeit
verlangt in Lehre und Forschung ein besonders hohes Maß von
Anpassungsfähigkeit an diesen Wandel und Aufgeschlossen¬
heit für die steigenden Anforderungen an die Ausbildung der
Ingenieure. Es ist daher schwierig, für die Fakultäten der
Ingenieurwissenschaften Modelle aufzustellen. Man muß sich
bewußt sein, daß solche Vorschläge zwar der gegenwärtigen
Lage entsprechen, daß aber durch neue Entwicklungen in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit erhebliche Änderungen notwendig
werden können.

Ferner macht es die besondere Lage der Ingenieurwissen¬
schaften notwendig, bei der Wiederbesetzung vakanter
Lehrstühle zu prüfen, ob es sich empfiehlt, einen frei¬
gewordenen Lehrstuhl einem neuen Gebiet zuzuordnen, das
dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt entsprechend in
Lehre und Forschung berücksichtigt werden sollte, statt ihn
wieder mit einem Vertreter des bisherigen Fachgebietes zu
besetzen. Damit läßt sich die notwendige Anpassung an den
Fortschritt erreichen, ohne daß den bestehenden Lehrstühlen
immer neue hinzugefügt, die Fakultäten zu groß werden und
das Studium verlängert wird. Dabei sind Lehrstühle für Grund¬
lagenfächer zu bevorzugen, in denen die spätere Berufspraxis
den Wissensstand nicht mehr zu erweitern pflegt. Diese
Entscheidungen sind für die zeitgemäße Entwicklung der
Technischen Hochschulen so wichtig, daß hierbei auf die Mit¬
bestimmung des Senats nicht verzichtet werden sollte.

Im gleichen Sinne sollte das Studium stärker auf die Grund¬
lagenfächer konzentriert und durch eine beschränkte Zahl von
Wahlfächern zur Vertiefung ergänzt werden. Wenn es Aufgabe
der Wissenschaft ist, in das Vielerlei der Erscheinungswelt
systematische Ordnung zu bringen, so muß sie auch bestrebt
sein, mehrere Wissensgebiete unter übergeordneten wissen¬
schaftlichen Prinzipien und Methoden zusammenzufassen.
Dabei dürften auch Fakultätsgrenzen kein unüberwindliches
Hindernis bilden. Bemühungen dieser Art waren schon in den
letzten Jahrzehnten innerhalb vieler Fachgebiete erfolgreich.
Nur so war es möglich, den stark angeschwollenen Stoff in der
gleichen Vorlesungszeit zu bewältigen. Eine solche Konzen-
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trierung des Wissensstoffes fördert auch die wertvolle Quer¬
verbindung zwischen den ingenieurwissenschaftlichen Fach¬
gebieten untereinander sowie zwischen diesen und anderen
Disziplinen.

Eine besonders wichtige Aufgabe besteht in der Förderung der
neuzeitlichen Ausbildung auf konstruktivem Gebiet. Die Aus¬
bildung zum Konstrukteur entwickelt insbesondere die schöpfe¬
rischen Kräfte des angehenden Ingenieurs.

b) Die Technische Hochschule beruft — abweichend von dem bei
den Universitäten geübten Verfahren — auf ihre ingenieur¬
wissenschaftlichen Lehrstühle wissenschaftlich qualifizierte
Ingenieure aus der Praxis. Die Habilitation ist in den Fakultäten
der Ingenieurwissenschaften und für Architektur nicht Voraus¬
setzung für die Berufung. Nur bei der Besetzung von Lehrstühlen
für rein theoretische Fächer wird die Habilitation in der Regel
vorausgesetzt. In der Praxis finden sich in hinreichender Zahl
Persönlichkeiten, die für eine Berufung in Betracht kommen.
Insoweit gibt es also keine Nachwuchssorgen. Dafür bestehen
jedoch Schwierigkeiten anderer Art. Häufig haben die Persön¬
lichkeiten, die für eine Berufung in Betracht kommen, in der
Industrie bereits leitende und dementsprechend dotierte
Stellungen erreicht. Sie können daher für die Technischen
Hochschulen nur gewonnen werden, wenn sie bereit sind,
erhebliche finanzielle Opfer zu bringen. Diese Schwierigkeiten
sind nicht völlig zu überwinden. Eine gewisse Erleichterung ist
jedoch dann erreichbar, wenn bei der Berufung auch jüngere
Ingenieure in Betracht gezogen werden, die in der Praxis noch
nicht in leitende Stellungen eingerückt sind, aber doch über
genügende Erfahrungen verfügen. Hierfür wird vielleicht
die Einrichtung von Stellen für Abteilungsvorsteher (deren
Inhaber in der Regel zu außerplanmäßigen Professoren ernannt
werden sollten) neue Möglichkeiten bieten, da sie erlaubt,
jüngere Kräfte für die Wissenschaft zu gewinnen.

c) Ergänzend zu den allgemeinen Ausführungen über Institute
(B. VII) ist für die Ingenieurwissenschaften noch auf folgendes
hinzuweisen: In jedem größeren Institut ist ein Kustos
unerläßlich, der insbesondere für die Pflege und Ergänzung
der meist kostbaren apparativen Einrichtungen zu sorgen hat.
Arbeitsgebiet und Größe des Instituts bestimmen, ob und
gegebenenfalls wieviel Oberingenieurstellen erforderlich sind.

Damit sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter möglichst nur
den ihnen zugedachten Aufgaben widmen können, werden in
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wachsendem Maße für meß- und versuchstechnische sowie
registrierende Arbeiten technische Hilfskräfte (Ingenieure,
Laboranten, Zeichner u. a.) benötigt.

Besonders groß ist zur Zeit die Zahl der unbesetzten Werk¬
meister- und Mechaniker-Planstellen. Da die experimentelle
Forschung und auch die Auswahl der Themen des Studenten¬
praktikums von der Werkstatt in starkem Maße abhängig ist,
werden durch diesen Mißstand Forschung und Lehre stark
beeinträchtigt.

d) Für die Bestimmung der Zahl der Assistenten sind folgende
Überlegungen wichtig: Jedem Lehrstuhlinhaber sollte ein
Assistent zur Verfügung stehen, der ihm bei der Vorbereitung
und Durchführung seiner Vorlesungen behilflich ist. Dazu
kommen Assistenten, die die Studenten in den Übungen
betreuen. Die im Einzelfall erforderliche Zahl hängt von der
Studentenzahl je Übungsfach sowie von der Dauer und dem
Charakter der jeweiligen Übung ab, die rechnerischer, experi¬
menteller, konstruktiver oder seminaristischer Art sein kann.
Im ganzen sollte die Zahl der einem Lehrstuhlinhaber zu¬
geordneten Assistenten in der Regel nicht größer als zehn sein.

e) Es ist schon oben dargelegt worden (Seite 49), daß der
Bedarf an Diplom-Ingenieuren aller Voraussicht nach steigen
wird. Aber selbst wenn man der gelegentlich vertretenen, vom
Wissenschaftsrat jedoch als unrealistisch betrachteten Annahme
folgt, daß dies nicht der Fall sein wird und sich deshalb
auch nicht mehr junge Menschen als bisher zum Studium der
Ingenieurwissenschaften entschließen werden, sind die vom
Wissenschaftsrat für die Technischen Hochschulen empfohlenen
Ausbaumaßnahmen gerechtfertigt. Denn sie kommen der
notwendigen Hebung der Qualität der Ausbildung in den
Ingenieurwissenschaften zugute. Möglicherweise läßt sich durch
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Studenten
und die Vermehrung der Assistentenstellen auch die Dauer
des Studiums in den Ingenieurwissenschaften verkürzen. Aller¬
dings könnte man, wenn man die so erreichte Ausbildungs¬
qualität nicht wieder gefährden will, die gegenwärtig
bestehenden Zulassungsbeschränkungen immer noch nicht
aufheben.

Nimmt jedoch, wie wir glauben, der Bedarf an Diplom-
Ingenieuren und im Zusammenhang damit die Zahl der
Studienbewerber an den Technischen Hochschulen zu, so
müßten infolge der Aufrechterhaltung der Zulassungsbeschrän-
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kungen trotz der Ausbaumaßnahmen in Zukunft noch mehr
Bewerber abgewiesen werden als bisher. Deshalb müssen
schon jetzt vorsorgliche Maßnahmen getroffen werden, die
über die konkreten Empfehlungen des Wissenschaftsrates
hinausgehen. Es seien dafür zwei genannt:
Schon bei der derzeitigen Entwurfsplanung der neuen, vom
Wissenschaftsrat empfohlenen Hochschulbauten muß an Er¬
weiterungsmöglichkeiten gedacht werden, insbesondere bei
Bauten für Konstruktionssäle, Hörsäle und Laboratorien. Die
Bauplätze sollten dafür Raum lassen; auch die Möglichkeit der
Aufstockung von Bauten wäre zu beachten. Werden diese
Möglichkeiten in einer nächsten Ausbaustufe bei den Hoch¬
schulen mit kleineren Studentenzahlen genutzt, so läßt sich
dadurch eine gleichmäßige Verteilung der Studenten auf die
verschiedenen Hochschulen erreichen.

Die Gründung einer neuen Technischen Hochschule bzw. neuer
Fakultäten muß erwogen werden (siehe hierzu S. 51 ff.).

Zur Zeit ist der Mangel an Ingenieuren so groß, daß die
Industrie vielfach auch Diplom-Ingenieure für Tätigkeiten an¬
stellt, die an sich keine Hochschulausbildung erfordern. Diesem
Mißstand wird durch den Ausbau und die Neugründung von
Ingenieurschulen abgeholfen werden können. Andererseits ist
zu beachten, daß auf fast allen ingenieurwissenschaftlichen
Gebieten immer mehr solche theoretischen Kenntnisse not¬
wendig werden, die in besonderem Maße die Hochschule
vermittelt. Auch die Tatsache, daß sich, wie auch an anderer
Stelle schon erwähnt, die Zahl der Abiturienten stetig ver¬
größert, läßt einen verstärkten Andrang zur Hochschule er¬
warten. Es wäre daher unvorsichtig anzunehmen, daß der
Ausbau und die Neugründung von Ingenieurschulen eine
wesentliche Entlastung der Technischen Hochschulen zur
Folge hat.

f) Gegenwärtig ist mit einem guten Abschlußzeugnis einer
Ingenieurschule auch ohne Abitur ein ingenieurwissenschaft¬
liches Studium an einer Technischen Hochschule möglich. Die
Bestimmungen hierüber sind in den einzelnen Bundesländern
verschieden, eine einheitliche Regelung sollte angestrebt
werden. Es sollten nur solche Ingenieurschulabsolventen an den
Technischen Hochschulen weiter studieren, bei denen eine aus¬
gesprochene Neigung und Befähigung zu wissenschaftlicher
Arbeit — oder beim Architekturstudium zu künstlerischer
Entfaltung — zu erkennen ist.
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g) Weitere ingenieurwissenschaftliche Belange sind an anderen
Stellen des Berichtes erwähnt.*

Auf den an manchen Technischen Hochschulen bereits verwirk¬
lichten Vorschlag, das Studium besonders begabter Studenten
durch die Austauschbarkeit von Prüfungsfächern zu fördern
(siehe Seite 169), sei hier besonders hingewiesen.

VIII. 11. Bauingenieurwesen

a) Für das gesamte Gebiet des Bauingenieurwesens werden
folgende Lehrstühle als notwendig angesehen:

Konstruktiver Ingenieurbau:
Statik
Stahlbau und Stabilitätstheorie
Massivbau (Stahlbetonbau)
Bodenmechanik und Grundbau
Baustoffmechanik (Technologie der Baustoffe)
Baukonstruktionslehre (einschließlich Holzbau)

Planende Bauingenieurfächer:
Wasserbau I
Wasserbau II
Eisenbahn- und Verkehrswesen
Straßen- und Verkehrswesen
Stadtbauwesen
Baubetriebslehre

Vermessungswesen
Geodäsie
(für die Ausbildung der Bauingenieure und der Geodäsie¬
studenten bis zur Diplomvorprüfung)
Für Hochschulen, an denen eine volle Ausbildung der Geo¬
däten möglich ist, sind mindestens je zwei weitere Lehrstühle
für Geodäsie erforderlich.

Mit dieser Aufzählung der Lehrstühle soll vor allem der Um¬
fang des Fachgebietes umrissen werden, ohne den einzelnen
Hochschulen bei der Aufteilung des Gesamtgebietes nach Zahl
und Art der Lehrstühle vorzugreifen. Es ist aber davor zu
warnen, den Umfang der Diplomprüfungen so auszudehnen,
daß die Studenten in den Fächern aller 13 Lehrstühle geprüft
werden.

• Vgl. S. 40, 67, 71, 75, 163 f., 166.
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Das umfangreiche Gebiet des Wasserbaues, das die Wasser¬
wirtschaft — mit Ausnahme der Siedlungswasserwirtschaft —,
die Gewässerkunde, die Hydraulik (Strömungslehre), den Fluß-,
Hafen-, See- und Schleusenbau, den Bau von Schiffahrtskanälen,
Wehren und Talsperren, den Bau von Wasserkraftanlagen und
den landwirtschaftlichen Wasserbau (Kulturbautechnik) umfaßt,
verlangt die Aufteilung auf mindestens zwei Ordinariate. Die
Siedlungswasserwirtschaft, also Wasserversorgung, Entwässe¬
rung und Abwasserbehandlung, gehört zum Lehrstuhl für Stadt¬
bauwesen.

Das eigentliche Fachstudium der Bauingenieure beginnt erst
nach der Diplomvorprüfung mit dem fünften Studiensemester.
Erfolgt der Ausbau in der hier vorgeschlagenen Weise und
werden die angegebenen Studentenzahlen (siehe Teil D) ein¬
gehalten, so werden an einer Vorlesung höchstens 170 bis
180 Studenten teilnehmen. Eine solche Hörerzahl ist tragbar.
Parallellehrstühle sind daher hier nicht notwendig.

b) Bei der Beantwortung der Umfrage des Wissenschaftsrates
haben die Fakultäten für Bauingenieurwesen 700 bis 1100 Stu¬
denten je Fakultät als erwünscht bezeichnet. Die Gesamtzahl
der danach von ihnen aufzunehmenden Studenten dieses Faches
bliebe dann gegenüber dem augenblicklichen Stand unver¬
ändert. Ob damit allerdings der tatsächliche Bedarf an Diplom-
Ingenieuren gedeckt werden kann, ist fraglich, da die zu
erwartenden großen Bauaufgaben, allein schon als Folge des
rasch wachsenden Verkehrs, einen erhöhten Bedarf vermuten
lassen. Es kommt hinzu, daß die Verwendung von Bau¬
ingenieuren über das eigentliche Bauwesen hinausreicht. Bei
der weitgehenden Zuständigkeit des konstruktiven Ingenieur¬
baues für die Weiterentwicklung der Statik, Festigkeitslehre
und Stabilitätstheorie sowie bei der allgemeinen Bedeutung
dieser Gebiete für die Dimensionierung vieler Konstruktionen
aller Ingenieurdisziplinen ist es erklärlich, daß Bauingenieure
in wachsendem Maße auch auf anderen Teilgebieten der Tech¬
nik als Mitarbeiter begehrt sind. Als Beispiele hierfür seien der
Flugzeugbau und der Kranbau genannt.

c) Die Zahl der Assistenten reicht nicht aus. Die Erfahrungen
der Fakultäten lehren, daß im Durchschnitt ein Assistent nicht
mehr als zwölf Studenten betreuen kann. Wird dem Rechnung
getragen, würden Hilfsassistenten allerdings entbehrlich.

d) Die wachsende Bedeutung der experimentellen Forschung
führt zu der Forderung, der Mehrzahl der Lehrstühle Institute
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mit Laboratorien und Werkstätten anzugliedern. Die Eigenart
des Faches einerseits, die Forschungsrichtung des Lehrstuhl¬
inhabers andererseits bestimmen die Größe der Institute. *

e) Bei dem gegenwärtigen Entwicklungsstand des Faches und
der Ausstattung der vorhandenen Institute empfiehlt es sich
nicht, schon jetzt Vorschläge zur Bildung von Schwerpunkten
zu machen. Dagegen sollten die folgenden Sondergebiete
gepflegt werden:

Feuerschutz Braunschweig
Holzbau Karlsruhe

VIII. 12. Maschinenbau

a) Eine Fakultät für Maschinenbau muß als Grundbestand über
18 Lehrstühle verfügen, von denen 4 für die Ausbildung vor
der Vorprüfung und 14 für die Ausbildung nach der Vor¬
prüfung erforderlich sind.

Bei der Bestimmung des Fachgebietes der Lehrstühle ist fol¬
gendes zu beachten:

Für die Vorprüfung muß der Student des Maschinenbaues
10 Pflichtfächer aus seiner und aus anderen Fakultäten gehört
haben. Die Fächer seiner eigenen Fakultät sind:

Einführung in den Maschinenbau und Maschinenelemente
Werkstofftechnik
Wärmelehre
Technische Mechanik (kann auch zu einer anderen Fakultät
gehören)

Die weiteren Prüfungsfächer sind Mathematik, Physik, Chemie,
Darstellende Geometrie, Grundlagen der Elektrotechnik, Grund¬
züge der Volks- und Betriebswirtschaftslehre und der Rechts¬
kunde.

Nach der Vorprüfung hat der Student folgende Pflichtfächer zu
hören:

Wärmekraftmaschinen
Fertigungstechnik
Elektrische Maschinen oder Elektrische Antriebe

• In der Denkschriftenreihe Angewandte Forschung Band 3 der Deutschen For¬
schungsgemeinschaft wird für die Fächer des konstruktiven Ingenieursbaues aus¬
geführt, daß für den Neubau und die Erstausstattung eines mittleren Instituts
mit Prüfmaschinen, Meßgeräten und Werkstatteinrichtungen mindestens 1,5 Millio¬
nen DM erforderlich sind.
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und aus den folgenden Fächern zwei weitere zu wählen:

Strömungslehre
Schwingungslehre und Maschinendynamik.
Getriebelehre
Höhere Thermodynamik
Regel- und Steuerungstechnik

Bei den zuletzt genannten Fächern kann ein Austausch mit
anderen, z. B. der Verfahrenstechnik, sinnvoll sein. Mindestens
8 Lehrstühle (ohne Technische Mechanik) sollten auf die bisher
aufgeführten Fächer entfallen.

über diese Grundfächer hinaus sollten folgende Einzelfächer in
einer von Hochschule zu Hochschule etwas verschiedenen Aus¬
wahl gelehrt werden.

Theoretische Gebiete:
Höhere technische Mechanik
Verbrennungslehre oder Wärmeaustausch
Höhere Werkstoffkunde

Konstruktive Gebiete:
Kolbenmaschinen
Strömungsmaschinen
Sonstige Arbeitsmaschinen (z. B. Werkzeugmaschinen,
Fördertechnik)

Verfahrens-, Fertigungs- und Anlagentechnik:
Verfahrenstechnik
Schweißtechnik
Kunststoffverarbeitung
Lebensmitteltechnik
Meßtechnik (Längen-, Wärme-, Kraft- usw. Meßtechnik)
Wärmekraftanlagen
Kältetechnik
Heizungs- und Lüftungstechnik
Fabrikanlagen

An ein bis drei Technischen Hochschulen sollten ferner folgende
Fächer vertreten sein: Textilmaschinen, Landmaschinen, Papier-
verarbeitungs- und Druckereimaschinen, Geräte für Feinwerk¬
technik, Fahrzeuge für Straße und Schiene, Apparate (Kesselbau,
Chemischer Apparatebau, Kernreaktoren u. a.). Ferner kommen
als Ergänzungsfächer in der Fakultät für Maschinenbau jene
Disziplinen in Betracht, die sich mit dem Verhältnis von Mensch
und Technik beschäftigen, also insbesondere Arbeitswissen¬
schaft, Arbeitspsychologie, -physiologie und -medizin.
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Die vorstehende Aufstellung der Fächer nach der Vorprüfung
ist nicht vollständig und ihre Unterteilung könnte auch anders
getroffen werden. Sie soll nur einen Anhalt hinsichtlich wich¬
tiger Lehrgebiete geben.

Mit den als Grundbestand vorgeschlagenen 18 Lehrstühlen
lassen sich voraussichtlich sämtliche erforderlichen Grundfächer
sowie eine Reihe der aufgeführten Ergänzungsfächer vertreten,
wenn — wie es auch heute schon üblich ist — mehrere Einzel¬
fächer bei einem Lehrstuhl zusammengefaßt werden. In wel¬
chem Umfange und in welcher Kombination dies möglich ist,
wird weitgehend durch die Persönlichkeit des jeweiligen Lehr¬
stuhlinhabers bestimmt sein.

b) Für jedes größere Gebiet sollten ein bis zwei Abteilungs¬
leiter oder Wissenschaftliche Räte zur Verfügung stehen. Jedes
größere Institut muß einen Kustoden erhalten.

c) Die Schiffstechnik ist an den Technischen Hochschulen Aachen,
Berlin und Hannover (in Verbindung mit der Universität Ham¬
burg) vertreten, in Aachen jedoch nur die Binnenschiffstechnik.

Für das Fach sollten die folgenden Lehrstühle vorhanden sein:

Theorie des Schiffes
Statik des Schiffes und Schiffselemente
Entwerfen von Schiffen
Werftbetrieb und -anlagen
Schiffshilfsmaschinen
Schiffsantriebsmaschinen und -anlagen
Schiffskessel (und zukünftig Reaktoren)
Schiffselektrotechnik

Die vier zuletzt genannten Fächer können auch von den Inha¬
bern der Lehrstühle des allgemeinen Maschinenbaues und der
Elektrotechnik wahrgenommen werden, jedoch sollten minde¬
stens fünf Lehrstühle für die speziellen Fragen der Schiffs¬
technik bestehen. Für die Pflege der Binnenschiffstechnik in
Aachen reichen drei Lehrstühle aus.

Die vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten entsprechen dem
Bedarf an Schiff- und Schiffsmaschinenbauern.

d) Die Flugtechnik ist an sechs Technischen Hochschulen ver¬
treten. Sie auch in Hannover und Karlsruhe aufzunehmen,
halten wir zur Zeit nicht für erforderlich.
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Zur vollen Pflege des Gebietes sind folgende Lehrstühle not¬
wendig:

Aerodynamik einschließlich Gasdynamik
Flugmechanik (Dynamik des Flugzeuges)
Luftfahrzeugbau
Statik des Flugzeuges
Luftfahrttriebwerke
Luftfahrzeugführung

Dabei ist zu berücksichtigen, daß unter Umständen einzelne
Teilgebiete bei einem Lehrstuhl zusammengefaßt werden kön¬
nen. Einen vollständigen Ausbau halten wir vorerst nur in
Berlin und Stuttgart mit mindestens fünf Lehrstühlen für
erforderlich.

e) Im Einzelfall kann es mit Rücksicht auf die Zahl der Stu¬
denten notwendig sein, über den Grundbestand hinaus Paral¬
lellehrstühle einzurichten. Wegen der Einzelheiten wird hier
auf die Empfehlungen in Teil D verwiesen.

f) Die Zahl der Assistenten in den Fakultäten für Maschinenbau
sollte so erhöht werden, daß im Durchschnitt ein Assistent
nicht mehr als 16 Studenten zu betreuen hat.

g) Schwerpunkte:
Reaktortechnik Aachen
Verfahrenstechnik Aachen

Braunschweig

Kerntechnik
Karlsruhe
Berlin
Karlsruhe
München

Kältetechnik
Technik, Chemie und Physik
der Grenzflächen

Karlsruhe

Darmstadt

Sondergebiete:
Textiltechnik Aachen
Kunststofftechnik Aachen
Heizung und Lüftung Berlin

München
DarmstadtPapieringenieurwesen
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Druckmaschinen und
Druckverfahren
Fertigungstechnik
Lebensmitteltechnik
Technische Optik
Zeitmeßkunde und Uhrentechnik
Flugtechnik

Schiffstechnik

Binnenschiffstechnik

Darmstadt
Hannover
Karlsruhe
Stuttgart
Stuttgart
Aachen
(in Verbindung mit der
Deutschen Versuchsanstalt
für Luftfahrt)
Berlin
Braunschweig
(in Verbindung mit der
Deutschen Forschungs¬
anstalt für Luftfahrt)
Stuttgart
Berlin
Hannover
(in Verbindung mit der
Universität Hamburg)
Aachen

VIII. 13. Elektrotechnik

a) Folgende Lehrstühle werden als notwendig angesehen:
Für das Gesamtgebiet der Elektrotechnik

1—2 Lehrstühle für Allgemeine Elektrotechnik oder Theo¬
rie der Elektrotechnik

1—2 Lehrstühle für Elektrische Meßtechnik, Regelungstechnik,
Elektronenröhren und Halbleiter, Bauelemente und
Werkstoffkunde

für die Energietechnik
3—4 Lehrstühle für Elektrische Maschinen, Elektromotorische

Antriebe, Energieübertragung, Hochspannungstechnik,
Stromrichter

für die Nachrichtentechnik
3—5 Lehrstühle für Drahtnachrichtentechnik, Hoch- und

Höchstfrequenztechnik, Theorie und Konstruktion der
Apparate, Datenverarbeitungsmaschinen

Der Spielraum in den Zahlen trägt der wünschenswerten eigen¬
ständigen Entwicklung der einzelnen Fakultäten Rechnung. Ins-
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gesamt sollten im Hinblick auf die Unterrichtsaufgaben 10 bis
12 Lehrstühle vorgesehen werden. Dabei ist eine Studentenzahl
von 1000 bis 1200 zugrunde gelegt.

b) Je Lehrstuhl werden 4 bis 8 Assistenten benötigt, wobei die
größere Zahl dann gerechtfertigt ist, wenn die Übungen oder
Praktika von einer großen Studentenzahl besucht werden.

c) Zwei Gebiete, die Regelungstechnik und die Datenverarbei¬
tung, verdienen künftig besondere Förderung und Pflege.

Die Regelungstechnik arbeitet vielfach mit elektrotechnischen
Mitteln und greift auf die gesamte Technik über. Ihre Bedeu¬
tung wird weiter zunehmen, und gerade die Lehre von der
Regelungstechnik gibt ausgezeichneten Anlaß, die Verbindung
zwischen den einzelnen Zweigen der Technik sowie die Anwend¬
barkeit der Mathematik zu erkennen und ein Gefühl für die
Dynamik der Vorgänge wachzurufen.

Die Datenverarbeitung, ein sich rasch entwickelnder Forschungs¬
zweig, umfaßt u. a. die Rechenmaschinen, die Maschinen zur
Erledigung von Verwaltungsaufgaben sowie die Vermittlungs¬
technik, insbesondere im Fernsprechweitverkehr.

d) Bei Empfehlungen über Schwerpunktbildung erscheint an¬
gesichts der einfachen Gliederung der Elektrotechnik in einige,
an jeder Hochschule zu pflegende Hauptgebiete Zurückhaltung
geboten. Daher wird als Schwerpunkt nur die Nachrichten¬
technik an der Technischen Hochschule Darmstadt benannt und
zwar im Hinblick auf die engen Arbeitsbeziehungen zum Fern¬
meldetechnischen Zentralamt der Deutschen Bundespost in
Darmstadt.

Die Förderung folgender Sondergebiete wird empfohlen:

Energiewirtschaft Karlsruhe
Lichttechnik Berlin

Hannover
Karlsruhe

Elektroakustik München

Technische Akustik Aachen
Berlin

Datenverarbeitung Braunschweig
München
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VIII. 14. Bergbau und Hüttenwesen

a) Fakultäten für Bergbau und Hüttenwesen bestehen an der
Technischen Hochschule Aachen, der Technischen Universität
Berlin und der Bergakademie Clausthal. Innerhalb dieser
Fakultäten gibt es die Studienrichtungen: Bergbau, Eisenhütten-,
Metallhüttenwesen, Metallkunde, Gießereiwesen, Formgebungs¬
kunde, Steine und Erden. Um die in dieser Fakultät zusammen¬
gefaßten Fachrichtungen in Forschung und Lehre ausreichend
pflegen zu können, sind folgende Lehrstühle erforderlich:

Mineralogie und Lagerstättenforschung
Geologie und Paläontologie
Gewinnungstechnik und Lehre der Betriebsmittel
Abbau, Planung und Organisation
Aufbereitung, Brikettierung und Veredelungstechnik
im Bergbau
Markscheidewesen, Bergschadenkunde und
Angewandte Geophysik
Maschinenwesen (Bergbau) einschließlich Elektrotechnik
Maschinenwesen (Hüttenwesen) einschließlich Elektrotechnik
Erdöl- und Erdgasgewinnung
Klassische Metallkunde
Metallphysik
Metallhüttenkunde (Nichteisenmetalle)
Eisenhüttenkunde
Theoretische Metallurgie
Gießereikunde
Walzen und Verformen
Glashüttenkunde, Keramik, Steine und Erden
Wärmewirtschaft und Industrieofenbau

Da in der Bergakademie Clausthal keine weitere ingenieur¬
wissenschaftliche Fakultät vorhanden ist, sind dort folgende
zusätzliche Lehrstühle erforderlich:

Allgemeines Maschinenwesen
Allgemeine Elektrotechnik
Regelungstechnik und Elektrotechnik für die besonderen
Bedürfnisse im Bergbau und Hüttenwesen

Aus dem gleichen Grunde sind an der Bergakademie Clausthal
naturwissenschaftliche und mathematische Lehrstühle gesondert
notwendig.
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Werden die vorhandenen Fakultäten entsprechend den Vor¬
schlägen ausgebaut, so reichen die Ausbildungsmöglichkeiten
für die Zahl der jetzt vorhandenen Studenten aus. Die Errich¬
tung weiterer Fakultäten halten wir daher nicht für erforder¬
lich. Auch Parallellehrstühle sind zur Zeit nicht notwendig.

b) Dagegen ist es notwendig, die Assistentenstellen so zu ver¬
mehren, daß ein Assistent nicht mehr als 16 Studenten zu
betreuen hat.

c) Nach Möglichkeit sollte jeder Lehrstuhl mit einem Institut
ausgestattet werden, das ein Laboratorium mit Werkstatt
umfaßt.

d) Schwerpunktbildungen sind im Bergbau und Hüttenwesen
bei der gewachsenen Eigenart der drei Hochschulen, an denen
schon bisher einzelne Forschungsrichtungen unterschiedlich
stark betont werden, nicht notwendig. Die Montangeologie
verdient wachsende Aufmerksamkeit, da die Erschließung der
Bodenschätze in allen Ländern zunimmt.

Als Sondergebiet sollte der Erdölbergbau an der Bergakademie
Clausthal gepflegt werden.

VIII. 15. Architektur

a) Die folgenden Fächer sollten durch Lehrstühle an einer
Fakultät bzw. einer Abteilung für Architektur vertreten sein:

für die Unterstufe (Studium vom 1. bis zum 4. Semester)

Grundlehre (Technisches Zeichnen,
Freies Zeichnen und Malen, Modellieren,
Typographie usw.) 1 Lehrstuhl
Baukonstruktion und Baugestaltung 2 Lehrstühle
Statik für Architekten 1 Lehrstuhl oder

Stelle für Wissen¬
schaftlichen Rat

Baugeschichte und Bauaufnahme
(auch zur Vertiefung der Kenntnisse und
Ausbildung von Studenten der Oberstufe,
die für dieses Gebiet in besonderem
Maße aufgeschlossen sind) 1 Lehrstuhl
Kunstgeschichte
(sofern nicht in der Abteilung für
Geisteswissenschaften vertreten) 1 Lehrstuhl
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für die Oberstufe
Gebäudelehre und Entwerfen 1 Lehrstuhl
Städtebau und Entwerfen
Siedlungs- und Wohnungswesen
und Entwerfen
Innenraumgestaltung und Innenausbau
und Entwerfen

1 Lehrstuhl

1 Lehrstuhl

1 Lehrstuhl
Industriebau 1 Lehrstuhl
Landschafts- und Gartengestaltung
Landesplanung und Raumforschung

1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl

Die Architekturstudenten der Unterstufe werden in den Neben¬
fächern Baustoffkunde, Technischer Ausbau, Baukostenberech¬
nung, Bauführung und Verdingungswesen durch Lehrkräfte
anderer Fakultäten, durch Wissenschaftliche Räte oder durch
Lehrbeauftragte ausgebildet. Für die in der Oberstufe gelehrten
Nebenfächer Architekturtheorie, Bau- und Bodenrecht, Verkehrs¬
wissenschaft, Raumakustik, Schall- und Wärmeschutz, Beleuch¬
tungstechnik gilt das gleiche.
Sämtliche Hauptfächer der Unterstufe sollten mit dem Fach
Baukonstruktion, alle Ordinariate der Oberstufe mit dem Fach
Entwerfen verbunden sein.
An drei Hochschulen sollten Lehrstühle für Landwirtschaftliches
Bauwesen geschaffen werden.

b) In der Fakultät für Architektur ist ein besonders enger
Kontakt zwischen dem Lehrer und dem Studenten erforderlich,
wenn die Begabung zur schöpferischen Gestaltung mit Aussicht
auf Erfolg entwickelt werden soll. Ein Seminar verliert seinen
Sinn, wenn an ihm mehr als etwa 25 Studenten teilnehmen;
Übungen im Entwerfen, Städtebau und Siedlungswesen bieten
keinen Nutzen, wenn zu einer Arbeitsgruppe mehr als etwa
12 bis 15 Studenten gehören. Eine Fakultät mit allen Lehr¬
stühlen des Grundbestandes kann im Studienjahr etwa 80 bis
100 Studenten ausbilden. Parallellehrstühle sind nicht not¬
wendig, solange die für die einzelnen Fakultäten vor¬
geschlagenen Richtzahlen (siehe Teil D) nicht überschritten
werden.

c) Für jeden Lehrstuhl müssen im Durchschnitt drei Assistenten
zur Verfügung stehen.

d) Als Sondergebiete sollten der Krankenhausbau an der
Technischen Universität Berlin und der Hochschulbau an der
Technischen Hochschule Stuttgart (im Rahmen eines Instituts
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für die wirtschaftliche Bauplanung von Fabriken, Verwaltungs¬
gebäuden, Hochschulinstituten und anderen Arbeitsstätten)
gefördert werden (vgl. hierzu auch Seite 163 f.).

e) Es sollte erwogen werden, an der einen oder anderen Hoch¬
schule für wenige ausgewählte Studenten ein Nachstudium etwa
auf dem Gebiet des Städtebaues, der Raumforschung und Landes¬
planung, sowie eine gezielte Ausbildung von Landesplanern
durch eine Zusammenarbeit der Fakultäten für Architektur und
Bauingenieurwesen, den Lehrstühlen für Agrarpolitik, für
Soziologie, für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeographie
einzurichten.

VIII. 16. Mathematik und Naturwissenschaften
an den Technischen Hochschulen

Die Fachgebiete Mathematik, Physik und Chemie werden an
allen Technischen Hochschulen in Lehre und Forschung im
gleichen Umfang und in der gleichen Art gepflegt wie an den
Universitäten. Das Studium führt entweder zur ersten Staats¬
prüfung für das wissenschaftliche Lehramt oder schließt mit
dem Erwerb des akademischen Grades eines Diplom-Mathe¬
matikers, Diplom-Physikers oder Diplom-Chemikers ab.

Der eigenständigen Entwicklung der Fakultäten entspricht die
Betonung gewisser Teilgebiete innerhalb der genannten Fächer.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien erwähnt: Statistik
und die sogenannte Instrumentelle Mathematik, Kernphysik,
Festkörperphysik, Metallkunde, Kernchemie, Biochemie, Lebens¬
mittelchemie. Die besondere Pflege mancher Teilgebiete, z. B.
Textilchemie oder Zellulosechemie, kann auch dadurch vor¬
gegeben sein, daß an Ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten
besondere Ausbildungszweige bestehen, etwa für Textiltechnik
oder für Papieringenieurwesen und Druckmaschinen.

Den Lehrstuhlinhabern und Instituten für Mathematik, Physik
und Chemie ist eine erhebliche zusätzliche Belastung auferlegt,
weil sämtliche Studierende der Ingenieurwissenschaften eine
viersemestrige Vorlesung mit Seminar in „Höhere Mathematik",
eine zwei- oder dreisemestrige physikalische Vorlesung mit
Praktikum und — wenigstens zum größten Teil — eine Vor¬
lesung über Chemie hören müssen. Diese Vorlesungen sind
Gegenstand der Diplomvorprüfungen. Darüber hinaus besuchen
zahlreiche Ingenieurstudenten auch nach der Vorprüfung Vor¬
lesungen auf den genannten Gebieten, um für ihr technisches
Studium und die spätere Berufsarbeit besonders gut gerüstet
zu sein. Dieses Streben soll durch die erörterte Austauschbarkeit
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von ingenieurwissenschaftlichen Fächern gegen die hier ge¬
nannten Disziplinen gefördert werden. Aus diesen Gründen muß
für die genannten Fächer die gleiche Anzahl von Lehrstühlen
geschaffen werden wie in den mathematisch-naturwissenschaft¬
lichen Fakultäten der Universitäten (siehe Seite 99 f.).

Geologie und Mineralogie werden an allen Hochschulen schon
mit Rücksicht auf die Ausbildung der Bauingenieure betrieben.
Die übrigen Fächer der Naturwissenschaft, nämlich Biologie,
Geophysik und Meteorologie sowie Geographie, sind nicht an
allen Hochschulen vertreten und unterschiedlich ausgebaut.
Diese Fächer gewährleisten eine vertiefte Ausbildung von
Chemikern, Ingenieuren oder Wirtschaftswissenschaftlern in
bestimmter Richtung und sind zumindest Begleitfächer für die
Ausbildung zum höheren Lehramt. An verschiedenen Hoch¬
schulen ist eine eigenständige Vollausbildung eingerichtet, die
zur ersten Staatsprüfung für das höhere Lehramt oder zum
Erwerb des akademischen Grades eines Diplom-Biologen,
Diplom-Geologen oder Diplom-Mineralogen führt. Ein Studium
der Pharmazie ist an den Technischen Hochschulen Braunschweig
und Karlsruhe möglich.

Einzelheiten über die bestehende und die vom Wissenschafts¬
rat vorgeschlagene Ausstattung der mathematisch-naturwissen¬
schaftlichen Fakultäten an den Technischen Hochschulen sind
dem Teil D zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, daß die Lehr¬
stühle für Mechanik größtenteils bei den Fakultäten für
Maschinen- und für Bauwesen, die Lehrstühle für Geologie und
Mineralogie an der Technischen Hochschule Aachen und an der
Technischen Universität Berlin bei den dort bestehenden
Fakultäten für Bergbau und Hüttenwesen bestehen.

VIII. 17. Geisteswissenschaften an Technischen Hochschulen

An allen Technischen Hochschulen bestehen — teilweise in
besonderen Fakultäten — auch Lehrstühle für Zweige der
Kulturwissenschaften und der Wirtschaftswissenschaften. Die
Einrichtung soll den Studenten der Ingenieurwissenschaften die
Möglichkeit bieten, sich auf einzelnen Gebieten der Kultur- und
Sozialwissenschaften zu orientieren; sie kann aber auch der
wissenschaftlichen Arbeit in diesen Fächern aus der Berührung
mit der Welt der Technik wertvolle Anregungen vermitteln.
In einzelnen Fächern, z. B. in Rechtswissenschaft und Volks¬
wirtschaftslehre, neuerdings wahlweise auch in der Betriebs¬
wirtschaftslehre, haben die Studenten der Ingenieurwissen¬
schaften in der Regel Pflichtprüfungen abzulegen. An der
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Technischen Universität Berlin legen sie darüber hinaus eine
Pflichtprüfung in humanistischen Fächern ab.

Angesichts der noch bestehenden Unterschiede in den Studien¬
plänen der Technischen Hochschulen kann kein gemeinsames
Modell für den Bestand an Lehrstühlen, die zur Erfüllung der
hier angedeuteten Aufgaben erforderlich sind, aufgestellt
werden. Es ist auch zu berücksichtigen, daß sich im Einzelfall
die Errichtung von Lehrstühlen erübrigen kann, wenn durch
Lehraufträge geeignete Kräfte (von benachbarten Universitäten
oder für den rechtswissenschaftlichen Unterricht von den Ge¬
richten) gewonnen werden. Indes sollten jedenfalls Philosophie,
Neuere Geschichte, Deutsche Literaturgeschichte und Kunst¬
geschichte, künftig nach Möglichkeit auch Geschichte der Technik
und der Naturwissenschaften vertreten sein, ferner mindestens
durch Lektoren die wichtigsten Fremdsprachen. Dazu sollten
im Bereich der Rechtswissenschaft und der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften öffentliches und Privatrecht (Vermögens¬
recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz),
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie,
Psychologie (als Sozial- und Arbeitspsychologie) vertreten sein.

Einige Technische Hochschulen (Berlin, Darmstadt, Karlsruhe)
haben versucht, das Studium der Grundlagen der Ingenieur¬
wissenschaften und der Grundlagen der Wirtschaftswissen¬
schaften zu einem besonderen Studiengang mit eigener
Prüfungsordnung zu kombinieren, über die Bewährung dieses
Versuches und über die Frage, ob das damit angestrebte Berufs¬
bild des „Wirtschaftsingenieurs" einem tatsächlichen Bedürfnis
der Praxis entspricht, vermochte sich der Wissenschaftsrat kein
abschließendes Urteil zu bilden. Er hält es für dringend
erwünscht, daß die beteiligten Hochschulen zusammen mit dem
Verein Deutscher Ingenieure, der Gesellschaft für Wirtschafts¬
und Sozialwissenschaften (Verein für Socialpolitik) und anderen
daran interessierten Organisationen darüber eine genauere
Untersuchung anstellen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus liegt der Einwand nahe, daß die Vereinigung von zwei
Disziplinen, die auf sehr verschiedenen Voraussetzungen
beruhen, aber beide nur stark verkürzt gelehrt und eingeübt
werden können, nicht die erforderliche methodische Sicherheit
und selbständige Beherrschung des Stoffes vermitteln kann,
die das Kennzeichen eines akademischen Studiums sind. Jeden¬
falls darf der Versuch nicht mit unzulänglichen Kräften unter¬
nommen werden; vielmehr muß dann neben die ingenieur¬
wissenschaftlichen Fakultäten eine entsprechend ausgebaute
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät treten.
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Da der Wissenschaftsrat sich noch kein abschließendes Urteil
über den Wert dieser Ausbildungsgänge gebildet hat, wird ihre
Neuaufnahme an weiteren Technischen Hochschulen nicht
empfohlen.

VIII. 18. Landwirtschaft

a) Allgemeines
aa) Das Studium der Landwirtschaft ist an den Landwirtschaft¬
lichen Fakultäten der Universitäten Bonn, Gießen, Göttingen
und Kiel, an der Technischen Universität Berlin, der Technischen
Hochschule München und an der Landwirtschaftlichen Hoch¬
schule in Hohenheim möglich. Zur Fakultät in Bonn gehört eine
Abteilung für Geodäsie. Mit der Fakultät in München-Weihen¬
stephan ist eine Abteilung für Gartenbau verbunden. Die
Fakultät in Berlin umschließt Abteilungen für Landwirtschaft,
Gartenbau und Landwirtschaftliche Technologie. Im folgenden
wird von Fakultäten gesprochen. Die Empfehlungen gelten für
den Studienzweig Landwirtschaft.

ab) Im Gegensatz zu den meisten anderen Disziplinen leiden
die landwirtschaftlichen Fakultäten nicht unter Uberfüllung.
Die Zahl der Studenten war nach einem Höhepunkt in den
ersten Nachkriegsjahren ab 1952 rückläufig. In den letzten
Jahren ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen, insbesondere
wegen der starken Zunahme der Zahl ausländischer Studenten.

Die Gesamtzahl der Studenten beträgt gegenwärtig 1350; sie
wird sich künftig vermutlich um 25 bis 30 °/o erhöhen, einmal
durch stärkeren Zugang aus dem Inland infolge relativ günstiger
Berufsaussichten, zum anderen durch die vorgesehene Ver¬
längerung des Studiums von 6 auf 8 Semester. Schließlich wird
auch die Zahl der ausländischen Studenten weiter zunehmen;
sie sind in einzelnen Fakultäten schon jetzt mit einem Drittel
an der Gesamtzahl der Studenten beteiligt.

ac) Angesichts der unterschiedlichen Ausrüstung der Fakul¬
täten, der vergleichsweise geringen Gesamtzahl der Studenten
und ihrer unterschiedlichen Verteilung auf die einzelnen Fakul¬
täten drängt sich die Frage auf, ob nicht zum mindesten in der
Lehre mit einer geringeren Zahl besser ausgerüsteter Fakul¬
täten ein größerer Wirkungsgrad zu erreichen wäre. Stünde
man vor der Aufgabe, das landwirtschaftliche Studium neu zu
begründen, so würde man sich zweifellos mit weniger, aber
großzügiger ausgebauten Fakultäten begnügen.

144



Im Hinblick auf die Zahl und den Standort der bestehenden
Fakultäten, die zum überwiegenden Teil aus Akademien, Hoch¬
schulen oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten
hervorgegangen sind, ist hervorzuheben, daß bei ihrer Begrün¬
dung regionale Gesichtspunkte und die Struktur der Agrar¬
landschaften sowie die Verbindung mit Versuchsstationen und
Forschungsanstalten der Länder eine wichtige Rolle gespielt
haben. Diese Entwicklung hat sich im ganzen auch insofern
als fruchtbar erwiesen, als die landwirtschaftlichen Fakultäten
bzw. ihre Vorläufer bei der zunächst sehr geringen Studenten¬
zahl zu Hauptträgern der Forschung wurden und auch inter¬
national eine führende Stellung erlangen konnten.

Infolge veralteter Forschungseinrichtungen und unzulänglicher
Forschungsmittel sind sie in den letzten Jahrzehnten auf
wichtigen Gebieten in Rückstand geraten, der durch sachliche
und personelle Ausgestaltung der Fakultäten aufzuholen ist.

Die Forschung erfordert Versuchsflächen und Versuchsgüter,
die nach Größe, Bodenart, Klima und anderen Merkmalen
bestimmten Bedingungen genügen müssen. Sie lassen sich am
ehesten durch eine entsprechende regionale Verteilung er¬
füllen. Alle Fakultäten, mit Ausnahme der Berliner Fakultät,
verfügen auf dem einen oder dem anderen Gebiet oder auf
mehreren über Versuchsgüter; einige sind im Betriff, sie zu
ergänzen. Unter diesen Aspekten erweist sich der Standort der
Fakultäten und ihr Zusammenwirken als recht glücklich.
Es wird daher empfohlen, an der Zahl der bestehenden
Fakultäten im Bundesgebiet festzuhalten und bei ihrer weiteren
Ausgestaltung unter Berücksichtigung der Bundesforschungs¬
anstalten und der Max-Planck-Institute auf die Bildung von
Schwerpunkten Bedacht zu nehmen.

Ein Mitglied des Wissenschaftsrates hat sich eingehend mit der
besonderen Lage der Berliner Fakultät befaßt und hierzu dem
Senat von Berlin ein Gutachten erstattet. Danach sollte eine
wirkungsvollere Weiterführung der Abteilung Landwirtschaft
durch eine enge Verbindung mit benachbarten Fakultäten
sowohl der eigenen, der Technischen Universität, wie auch der
Freien Universität gesucht werden; günstige Voraussetzungen
für eine solche Verbindung sind gegeben.

b) Die einzelnen Fächer

ba) In jeder Fakultät sollten als Grundbestand folgende Fächer
mit der angegebenen Zahl von Lehrstühlen vertreten sein:
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Angewandte Naturwissenschaften:
Bodenkunde
Pflanzenernährung
Phytopathologie
Acker- und Pflanzenbau
einschl. Grünlandlehre
Anatomie und Physiologie
Tierernährung
Tierzucht
Genetik
Mikrobiologie

1
1
1

Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl

1—2
1
1

1—2
(1)
(1)

Lehrstühle
Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstühle
Lehrstuhl
Lehrstuhl

Wirtschaftswissenschaften:

Volks wirtschaftslehre
Agrarpolitik
Betriebslehre

(1)
1—2
1—2

Lehrstuhl
Lehrstühle
Lehrstühle

Landtechnik 1 Lehrstuhl

Insgesamt 10—14 Lehrstühle
(3)* Lehrstühle

Die naturwissenschaftliche Grundausbildung erfolgt in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten, außer in
Hohenheim und Weihenstephan. Dort sind besondere Lehr¬
stühle vorhanden. Es wird erwartet, daß die Einrichtung von
Parallel-Lehrstühlen für die naturwissenschaftlichen Grund¬
fächer den Lehrstuhlinhabern künftig die Möglichkeit gibt, sich
stärker der Ausbildung der Landwirte anzunehmen.

bb) Bodenkunde, Pflanzenernährung, Phytopathologie, Acker-
und Pflanzenbau

Getrennte Lehrstühle für Bodenkunde und Pflanzenernährung
sind an allen Fakultäten vorhanden, bis auf die Fakultäten in
Göttingen, Kiel und Weihenstephan, wo gegenwärtig noch die
Fächer Bodenkunde und Pflanzenernährung bei einem Lehrstuhl
vereinigt sind oder eines der Fächer durch einen Lehrauftrag
vertreten wird. Grundsätzlich sollte an allen Fakultäten für
jedes der beiden Fächer ein Lehrstuhl vorhanden sein, oder
aber an Fakultäten mit kleiner Studentenzahl der Lehrstuhl für
das eine oder für das andere Fach durch Stellen für Abteilungs¬
vorsteher ergänzt werden.

• Gegebenenfalls von einer anderen Fakultät bzw. von einem anderen Lehrstuhl
wahrzunehmen.
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Lehrstühle für Phytopathologie sind an allen Fakultäten
erforderlich. Außerdem wird empfohlen, einigen Instituten
Abteilungen für Entomologie anzugliedern.

Das Fachgebiet Acker- und Pflanzenbau einschließlich Grünland¬
lehre (ohne tropischen Pflanzenbau) sollte angesichts seines
Umfanges und auch im Hinblick auf die wählbaren fachlichen
Schwerpunkte im letzten Studienabschnitt an den meisten
Fakultäten durch zwei Lehrstühle vertreten sein. Der zweite
Lehrstuhl ist gegenwärtig nur in Gießen vorhanden. Soweit
seine Errichtung im Teil D nicht empfohlen wird, sollten statt
dessen zunächst Stellen für Wissenschaftliche Räte oder für
Abteilungsvorsteher eingerichtet werden.

bc) Anatomie und Physiologie, Tierernährung, Tierzucht

Der Einrichtung weiterer Lehrstühle für Anatomie bedarf es
nicht. Lehrstühle für Tierphysiologie und Tierernährung mit
den dazugehörigen Instituten werden für alle Fakultäten emp¬
fohlen.

Ebenso wie das Gebiet des Acker- und Pflanzenbaus sollte auch
das Gebiet der Tierzucht (Angewandte Genetik, Züchtungs¬
biologie, Großtierzucht, Kleintierzucht, Labortierzucht) an den
meisten Fakultäten durch zwei Lehrstühle mit verschiedenen
Arbeitsrichtungen vertreten sein (vgl. hierzu Seite 121 —
Veterinärmedizin).

An den Fakultäten, die mit nur einem Lehrstuhl ausgestattet
sind, ist den gepflegten Arbeitsrichtungen entsprechend die
Schaffung von Stellen für Wissenschaftliche Räte und gegebenen¬
falls für Abteilungsvorsteher erforderlich.

Den meisten Tierzuchtinstituten sind Versuchsgüter angegliedert.
Die Ausstattung des Kieler Instituts für Tierzucht mit einem
Versuchsbetrieb ist wünschenswert.

bd) Agrarpolitik, Betriebswirtschaftslehre

Die in den landwirtschaftlichen Fakultäten beheimateten Teil¬
gebiete der Wirtschaftswissenschaften sind im Zusammenhang
mit den Lehrstühlen in den Fakultäten für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften zu sehen. Die Grundausbildung der
Studenten der Landwirtschaft in der Volkswirtschaftslehre
erfolgt in diesen Fakultäten. Dabei ist ebenso wie in den
Naturwissenschaften erwünscht, daß sich einer der Lehrstuhl¬
inhaber besonders der Ausbildung der Landwirte annimmt.
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Die Agrarpolitik schließt mit ein: Marktlehre, Agrargeschichte,
Agrarsoziologie und Ausländische Landwirtschaft. Die Ent¬
wicklung des Gesamtgebietes erfordert zwei Lehrstühle oder
einen Lehrstuhl und einen Abteilungsvorsteher, wobei die
jeweilige Kombination nach den Interessengebieten der Lehr¬
stuhlinhaber variieren kann.
Die Landwirtschaftliche Betriebslehre umschließt zwei Bereiche:
Produktionstheorie und Empirische Betriebsforschung. Das
Gesamtgebiet sollte ebenso wie die Agrarpolitik an allen
Fakultäten durch zwei Lehrstühle oder durch einen Lehrstuhl
und einen Abteilungsleiter vertreten sein.

be) Lehrstühle für Landtechnik sind an allen Fakultäten vor¬
handen.

bf) Ergänzende Lehrstühle
Zu den Fachgebieten, die möglichst an jeder Fakultät durch
einen Lehrstuhl vertreten sein sollten, sofern sie nicht an
Nachbarfakultäten bestehen, gehören

Genetik,
Mikrobiologie,
Mathematische Statistik.

Die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Fakultäten in dieser
Hinsicht werden an den Universitäten durch die Nachbar¬
fakultäten meist genügend berücksichtigt; gegebenenfalls ist
ihnen durch Einrichtung von Stellen für Abteilungsvorsteher
oder Wissenschaftliche Räte Rechnung zu tragen.

bg) Als Schwerpunkte werden empfohlen:

Mikrobiologie Göttingen (gemeinsam mit
der Forstlichen und der
Mathematisch-Naturwis¬
senschaftlichen Fakultät)

Landwirtschaftliche Technologie Berlin

Einige Sonderdisziplinen sind nur an einer oder wenigen
Hochschulen vertreten; darüber hinaus sollte als Sondergebiet
vorerst nur die Tropische und Subtropische Landwirtschaft
ausgebaut werden.

bh) Tropische und Subtropische Landwirtschaft

Für die technische Hilfe in den tropischen und subtropischen
Entwicklungsländern werden in wachsender Zahl deutsche
Agrarwissenschaftler verlangt. Gleichzeitig steigt die Zahl der
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ausländischen Studierenden, besonders aus Asien und Afrika,
stark an. Die bisherigen Bemühungen der Fakultäten vermögen
den neuen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Es ist daher
notwendig, Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Tropischen
und Subtropischen Landwirtschaft alsbald an zwei Fakultäten
planmäßig auszubauen. Die Probleme im Bereich der Tropischen
Landwirtschaft liegen in wissenschafts-methodischer Hinsicht
grundsätzlich nicht anders als in der Landwirtschaft der
gemäßigten Klimazonen. Daraus folgt, daß die spezifischen
Probleme der Tropen am besten in neu zu bildenden Abtei¬
lungen an bestehenden Instituten bearbeitet werden, die an der
Aufgabe beteiligt sind.

Lediglich für das Gebiet des Tropischen Pflanzenbaues ist ein
zusätzlicher Lehrstuhl mit einem Institut und den dazugehörigen
Gewächshausanlagen erforderlich.

Die Verwirklichung des Programms erfordert folgende Ein¬
richtungen und Ergänzungen:
einen Lehrstuhl mit Institut für Tropischen und Subtropischen
Pflanzenbau;
personelle und — soweit nötig — sachliche und bauliche
Ergänzung der schon bestehenden Institute, die an den gekenn¬
zeichneten Aufgaben beteiligt sind;
Bibliothek und Archiv;
ausreichend dotierte Fonds für Forschungsreisen.
Darüber hinaus wird es den für das Sondergebiet in Betracht
kommenden Fakultäten obliegen, den Kontakt mit verwandten
Forschungseinrichtungen im Ausland zu pflegen und durch
Patenschaftsverträge und andere Vereinbarungen den Lehr¬
stuhlinhabern und vor allem wissenschaftlichen Nachwuchs¬
kräften an geeigneten ausländischen Versuchsstationen Arbeits¬
möglichkeiten zu bieten,

Es wird vorgeschlagen, das Sondergebiet unverzüglich zunächst
in Gießen und Göttingen zu entwickeln.

c) Wissenschaftliche Räte, Kustoden und Assistenten

An den Instituten, die mit Versuchsgütern und ausgedehnten
Versuchsflächen ausgestattet sind, laufen meist Dauerversuche,
die sich zum Teil über Jahrzehnte erstrecken, und (oder) lang¬
fristige Züchtungsarbeiten, deren Anlage, Kontrolle und Aus¬
wertung erfahrene wissenschaftliche Kräfte erfordern. Im
Zusammenhang damit erfolgt die Ausbildung der Studenten
auf dem Gebiet der Methodik des Versuchswesens und der
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Pflanzenzüchtung. Für diese Aufgaben sind wissenschaftliche
Assistenten mit beschränkter Beschäftigungszeit nur sehr
bedingt verwendbar. Das gleiche gilt für Forschung und Lehre
auf dem Gebiet der Biometrie und Ökonometrie. Es sind daher
Stellen für Wissenschaftliche Räte vorzusehen.

Einige Institute mit großen Sammlungen oder (und) umfang¬
reicher apparativer Ausrüstung benötigen Stellen für Kustoden
bzw. Konservatoren. Etwa 2 bis 3 Stellen für jede Fakultät
dürften ausreichend sein.

Die Zahl der erforderlichen wissenschaftlichen Assistenten ist
abhängig von der Größe der Institute und der Zahl der
Abteilungen. In dieser Hinsicht bestehen zwischen den Instituten
einer Fakultät und zwischen den einzelnen Fakultäten erhebliche
Unterschiede. Für Institute von mittlerer Größe kann gelten,
daß die Zahl der wissenschaftlichen Assistenten bzw. An¬
gestellten in den Instituten für das Gebiet der angewandten
Naturwissenschaften 4 bis 6 und in den wirtschaftswissen¬
schaftlichen Instituten 3 bis 4 je Lehrstuhl betragen sollte. Das
gleiche gilt für die wissenschaftlichen Hilfskräfte.

VIII. 19. Gartenbau

a) Das Studium des Gartenbaus mit zwei Studiengängen für
Erwerbsgartenbau und Garten- und Landschaftsgestaltung ist an
den Technischen Hochschulen in Hannover, München (Weihen¬
stephan) und Berlin möglich. Die Dauer des Studiums beträgt
sechs Semester; ein achtsemestriges Studium wird angestrebt.
An der Technischen Hochschule Hannover besteht eine Fakultät
für Gartenbau und Landeskultur. In Weihenstephan sind Land¬
wirtschaft und Gartenbau in einer Fakultät vereinigt. An der
Technischen Universität Berlin umfaßt die Fakultät für Landbau
die Abteilungen für Landwirtschaft, Gartenbau und Technologie.

b) Im früheren Reichsgebiet gab es (seit 1929) nur an der
Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin eine Abteilung für
Gartenbau und Gartengestaltung. Im Jahre 1937 wurde die
Landwirtschaftliche Hochschule der Berliner Universität als
Fakultät angegliedert. Nach der Spaltung Berlins wurden die
in Westberlin liegenden Institute zu den drei genannten Abtei¬
lungen zusammengefaßt und als Fakultät für Landbau mit der
Technischen Universität verbunden.

Die Hochschule für Gartenbau und Bodenkultur in Hannover
wurde 1947 gegründet und im Jahre 1952 der Technischen
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Hochschule als Fakultät angegliedert. Alle Institute mußten neu
gebaut werden. Die Bauplanung ist weitgehend durchgeführt.
Die Institute sind geräumig und gut ausgestattet, in Berlin und
Weihenstephan dagegen unzulänglich.
In Weihenstephan wurde das Studium des Gartenbaus für beide
Studienzweige im Jahre 1947 eingerichtet.

c) Die Zahl der erforderlichen Lehrstühle speziell für den
Gartenbau ist verhältnismäßig gering, wenn die ergänzenden
Lehrstühle für die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer
und für die Fächer der angewandten Naturwissenschaft entweder
in der gleichen Fakultät für verschiedene Abteilungen oder in
einer Nachbarfakultät vorhanden sind. In der Fakultät an der
Technischen Hochschule Hannover bestehen für folgende Fächer
besondere Lehrstühle: Meteorologie und Klimatologie, Botanik,
Bodenkunde, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung und Phyto¬
pathologie; an den Fakultäten in Berlin und München-Weihen¬
stephan, wo Abteilungen für Gartenbau vorhanden sind,
werden die genannten Fächer von den Lehrstuhlinhabern in der
benachbarten Abteilung oder durch Lehraufträge wahr¬
genommen. Es ergibt sich folgende orientierende Übersicht über
den Grundbedarf an Lehrstühlen:

Naturwissenschaftliche Grundlagen:
Physik
Chemie
Meteorologie und Klimatologie
Botanik

Angewandte Naturwissenschaften:
Bodenkunde
Pflanzenernährung
Pflanzenzüchtung
Phytopathologie
Gemüsebau
Obstbau
Zierpflanzenbau
Technik im Gartenbau
Garten- und Landschaftsgestaltung
Betriebslehre und Marktforschung

Insgesamt

(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl

(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl

Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstuhl
Lehrstühle

1—2 Lehrstühle

7—8 Lehrstühle
(8) * Lehrstühle

Gegebenenfalls von einer anderen Fakultät bzw. von einem anderen Lehrstuhl
wahrzunehmen.
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d) Die Institute der Fakultäten bzw. Abteilungen für Gartenbau
sind ähnlich wie die der landwirtschaftlichen Fakultäten mit
ausgedehnten Versuchsflächen, größeren Sammlungen und
umfangreichen apparativen Einrichtungen ausgestattet. Ihre
Betreuung und Wartung erfordert erfahrene wissenschaftliche
und technische Kräfte. Bezüglich der Zahl der Stellen für
Wissenschaftliche Räte, Kustoden und Assistenten gelten daher
sinngemäß die für die landwirtschaftlichen Institute aus¬
gesprochenen Empfehlungen.
e) Die Zahl der Studenten des Gartenbaues betrug im Winter¬
semester 1959/60 für beide Studiengänge (ohne Ausländer) 274.
Davon entfielen nahezu zwei Drittel (175) auf die Technische
Hochschule in Hannover, etwa ein Viertel (73) auf die Abtei¬
lung für Gartenbau in Berlin und knapp ein Zehntel (26) auf
die Abteilung für Gartenbau in Weihenstephan. Die Zahl der
Ausländer ist gering. Eine wesentliche Steigerung der Gesamt¬
zahl der Studenten ist nicht zu erwarten.
f) Angesichts der geringen Studentenzahl, ihrer sehr unter¬
schiedlichen Verteilung auf die drei Fakultäten und deren unter¬
schiedlicher Ausstattung mit Lehrstühlen und Instituten drängt
sich hier mehr noch als bei den landwirtschaftlichen und forst¬
lichen Fakultäten dier Frage nach der Zahl der notwendigen
Fakultäten auf. Die gut ausgebaute Fakultät in Hannover
könnte ohne Schwierigkeiten alle zur Zeit vorhandenen Stu¬
denten des Gartenbaus aufnehmen und darüber hinaus eine
etwa noch wachsende Zahl. Es wird nicht verkannt, daß vom
Standpunkt der Forschung, der Ausbildung des wissenschaft¬
lichen Nachwuchses und der Berufungen mehrere Fakultäten
erwünscht sind. Sie müssen dann aber auch angemessen aus¬
gestattet sein. So wie die Dinge liegen, wären hierfür nicht
nur sowohl in Berlin als auch in Weihenstephan je zwei Lehr¬
stühle, die auch angemeldet sind, zusätzlich erforderlich,
sondern über kurz oder lang auch Institutsneubauten.

Der Wissenschaftsrat vermag nach Abwägung aller Gesichts¬
punkte einen solchen Ausbau nicht zu empfehlen, befürwortet
vielmehr, die Fakultät in Hannover, die einen vollzähligen
Grundbestand an Lehrstühlen mit modernen Instituten besitzt
und bereits auch einige Sondergebiete pflegt, abzurunden.

VIII. 20. Forstwirtschaft — Holzforschung
a) Das Studium der Forstwirtschaft ist an den Universitäten
Freiburg, Göttingen und München möglich. Die Universität Frei¬
burg besitzt eine Forstliche Abteilung in der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Universität München eine
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solche in der Staatswirtschaftlichen Fakultät und die Universität
Göttingen eine Forstliche Fakultät in Hann.-Münden. Die Ver¬
legung der Fakultät nach Göttingen erfolgt im Zuge der Fertig¬
stellung der geplanten Institutsneubauten.

b) Neben den Fakultäten gibt es in den Ländern Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalten. Sie ressortieren
bei den Ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
und sind in der Leitung in Bayern sämtlich (11 Institute) und in
Baden-Württemberg zum Teil (5 Institute) in Personalunion mit
den Lehrstuhlinhabern in München und Freiburg verbunden.
In Göttingen besteht nur eine Verbindung dieser Art.

c) Die Zahl der Studenten hat sich seit jeher vorwiegend an
dem Bedarf der Landesforstverwaltungen orientiert und wird
von diesen auch in gewissem Umfange gesteuert. Im Durch¬
schnitt der letzten Semester waren insgesamt 300 Studenten der
Forstwissenschaft immatrikuliert. Davon entfielen im Winter¬
semester 1959/60 90 auf Freiburg, 82 auf München und 131 auf
Göttingen. Bei den in der Bundesrepublik vorhandenen Stellen
für Forstakademiker und unter Berücksichtigung eines ver¬
mutlich stärkeren Zugangs von Ausländern wird man lang¬
fristig mit vielleicht 400 Studenten der Forstwissenschaft
rechnen können.

Diese im Vergleich zu anderen Disziplinen geringe Studenten¬
zahl wirft die Frage auf, ob nicht zwei gut ausgebaute Fakul¬
täten genügen würden. Sie könnten ohne Schwierigkeiten
500 Studierende und mehr aufnehmen. Auch die stattliche Zahl
der Versuchs- und Forschungsanstalten ist in Betracht zu ziehen.
Die Verfasser der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
vorgelegten Denkschrift zur Lage der Forstwissenschaft und
Holzforschung haben sich für die Erhaltung der drei Fakultäten
ausgesprochen. Dabei wird hervorgehoben, daß große Gebiete
der Forschung regionalen Charakter haben bzw. an regelmäßige
Arbeiten im Gelände gebunden sind und deshalb der Standort
der drei Fakultäten mit den dazugehörigen Lehr- und Versuchs¬
forsten als glücklich zu bezeichnen sei. Weiter wird darauf
hingewiesen, daß die Landesregierungen bei Schließung einer
Fakultät ihre Forschungsanstalten, die jetzt zu einem großen
Teil in Personalunion mit den Lehrstuhlinhabern verbunden
sind, aus zwingenden Gründen fortführen oder gar erweitern
müßten. Einsparungen könnten also nicht erwartet werden.
Schließlich wird geltend gemacht, daß die Pflege der Forst¬
wissenschaft an den Fakultäten mit verschiedenen Schwer-
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punkten und Arbeitsrichtungen eine differenzierte Ausbildung
der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte ermögliche, die aus
verschiedenen Gründen unerläßlich sei.

Der Wissenschaftsrat tritt nach Abwägung aller Gesichtspunkte
für die Erhaltung der drei bestehenden Fakultäten ein, unter¬
streicht aber die auch in der Denkschrift der Deutschen
Forschungsgemeinschaft hervorgehobene Notwendigkeit, bei
der weiteren personellen Ausgestaltung der Fakultäten unter
Berücksichtigung der Forschungsanstalten, insbesondere der
Bundesforschungsanstalt, die Bildung von Schwerpunkten
anzustreben.

Jede Fakultät sollte für die einzelnen Fachgebiete mit folgen¬
dem Grundbestand an Lehrstühlen ausgestattet sein:

Naturwissenschaftliche Grundlagen:
Forstbotanik
Angewandte Zoologie
Forstliche Bodenkunde
Meteorologie und Klimatologie

Forstliche Produktion und Planung:

Ertragslehre, Waldbau,
Forstnutzung (einschl. Walderschließung)
Forsteinrichtung

Wirtschaftswissenschaften:
Volkswirtschaftslehre
Mathematische Statistik
Betriebswirtschaftslehre,
Forstpolitik, Forstgeschichte

Insgesamt

e) Naturwissenschaftliche Grundlagen

In Abweichung von den landwirtschaftlichen Fakultäten
bestehen an den forstlichen Fakultäten seit jeher besondere
Lehrstühle für Forstbotanik, Angewandte Zoologie, Bodenkunde
und — soweit dieses Gebiet nicht durch Fachvertreter an
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten wahr¬
genommen wird — für Meteorologie und Klimatologie. Die
Inhaber der Lehrstühle für Forstbotanik und Zoologie vertreten

* Gegebenenfalls von einer anderen Fakultät bzw. von einem anderen Lehrstuhl
wahrzunehmen.

1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl
1 Lehrstuhl

(1) Lehrstuhl

4—5 Lehrstühle

(1) Lehrstuhl
(1) Lehrstuhl

2 Lehrstühle

9—10 Lehrstühle
(3)*
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zugleich das Gebiet der Phytopathologie bzw. Entomologie. Alle
Fakultäten besitzen den erforderlichen Grundbestand an Lehr¬
stühlen.

f) Forstliche Produktion und Planung
Die Lehr- und Forschungsgebiete im Bereich der forstlichen
Produktion und Planung sind an den drei Fakultäten nicht in
gleicher Weise abgegrenzt, jedoch überall mit vier Lehrstühlen
vertreten. Im ganzen entspricht auch hier die Zahl der Lehr¬
stühle dem erforderlichen Mindestbestand.

g) Wirtschaftswissenschaften

Die Grundausbildung in der Volkswirtschaftslehre erfolgt in der
für dieses Gebiet zuständigen Fakultät. Die in den forstlichen
Fakultäten beheimateten speziellen Teilgebiete der Wirtschafts¬
wissenschaften (Betriebswirtschaftslehre, Forstpolitik, Markt¬
lehre, Forstgeschichte) erfordern im Hinblick auf eine ange¬
messene Vertretung des Gesamtgebietes zwei Lehrstühle oder
die Ergänzung eines Lehrstuhles durch eine Abteilungs¬
vorsteherstelle, wobei die jeweilige Kombination der Fächer
nach den Interessengebieten der Lehrstuhlinhaber variieren
wird. Die Ergänzung des Lehrkörpers in dem dargelegten Sinn
muß den Fakultäten überlassen bleiben. Einzelempfehlungen
werden vom Wissenschaftsrat nicht ausgesprochen.

h) Weltforstwirtschaft

In Hamburg-Reinbek wird als Zusatzstudium ein einjähriger
Kurs über Weltforstwirtschaft abgehalten. Voraussetzung für
die Teilnahme ist das forstliche Diplomexamen oder ein gleich¬
wertiges ausländisches Examen. Außerdem ist das Gebiet der
Weltforstwirtschaft Lehr- und Prüfungsfach im Rahmen des
Studiums der Holzwirtschaft an der Mathematisch-Naturwissen¬
schaftlichen Fakultät der Universität Hamburg.

In wissenschaftsmethodischer Hinsicht sind die Fragestellungen
im Bereich der außereuropäischen Forstwirtschaft grundsätzlich
die gleichen wie in der europäischen, so daß die spezifischen
Probleme der tropischen und subtropischen Forstwirtschaft am
besten in den bestehenden Instituten der forstlichen Fakultäten
bearbeitet werden.

Auf diese Weise würde die Ausbildung der deutschen und aus¬
ländischen Studenten auf dem Gebiet der Weltforstwirtschaft
während des ganzen Studiums im Rahmen einer forstlichen
Fakultät eine wirkungsvolle Verbreiterung erfahren.
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In Würdigung der in der Denkschrift der Deutschen Forschungs¬
gemeinschaft zur Lage der Forstwissenschaft und Holzforschung
zu diesem Fragenkomplex dargelegten Gesichtspunkte tritt der
Wissenschaftsrat dafür ein, die verschiedenen Gebiete der
Weltforstwirtschaft in den forstlichen Fakultäten zu pflegen
und die Einrichtungen in Hamburg-Reinbek in dem Rahmen zu
halten, den das Studium der Holzwirtschaft an der Universität
Hamburg erfordert.

i) Holzforschung

An der Universität Hamburg kann im Rahmen der Mathe¬
matisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät ein achtsemestriges
Studium der Holzwirtschaft betrieben werden. Die Ausrüstung
des Instituts für Holzforschung mit wissenschaftlichem und
technischem Personal sollte etwa die gleiche sein wie die der
Institute für forstliche Produktion und Planung.

k) Schwerpunkte:

Mikrobiologie Göttingen (gemeinsam mit
der Mathematisch-Natur¬
wissenschaftlichen und der
Landwirtschaftlichen
Fakultät)

Holzforschung und
Holztechnologie München (Universität)

1) Wissenschaftliche Räte und Assistenten

Die Institute mit naturwissenschaftlicher Arbeitsrichtung, meh¬
reren Forschungszweigen und umfangreicher apparativer Aus¬
rüstung benötigen ebenso wie die Institute mit ausgedehnten
Versuchsflächen Stellen für Wissenschaftliche Räte. Zum Teil
können die Aufgaben auch durch Kustoden wahrgenommen
werden. Die Zahl der Stellen für Wissenschaftliche Räte bzw.
Kustoden sollte im ganzen etwa ein Drittel der Zahl der Lehr¬
stühle betragen.

An wissenschaftlichen Assistenten bzw. Angestellten sind in
den Instituten auf dem Gebiet der angewandten Naturwissen¬
schaften sowie auf dem Gebiet der Forstlichen Produktion und
Planung 3 bis 4 und in den wirtschaftswissenschaftlichen Insti¬
tuten 2 bis 3 je Lehrstuhl erwünscht. Wissenschaftliche Hilfs¬
kräfte sind etwa in gleicher Zahl erforderlich.
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